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BMF: Stand der Doppelbesteuerungsabkommen und anderer Abkommen im Steuerbereich so-

wie der Abkommensverhandlungen am 01.01.2025 

Mit BMF-Schreiben vom 20.01.2025 wurde eine aktuelle Übersicht über den derzeitigen Stand 

(01.01.2025) der Doppelbesteuerungsabkommen und anderer Abkommen sowie der Abkom-

mensverhandlungen veröffentlicht. 

BFH: Ansatz und Teilwert von Pensionsrückstellungen für beitragsorientierte Leistungszusagen 

ohne garantierte Mindestversorgung  

Im Beschluss vom 04.09.2024 (XI R 25/21) hatte der BFH über den Ansatz und die Bewertung von 

Pensionsrückstellungen für beitragsorientierte Leistungszusagen ohne garantierte Mindestversor-

gung zu entscheiden.  

Im Streitfall erteilte die Klägerin, eine GmbH, zwischen 2009 und 2012 den beiden Geschäftsfüh-

rern sowie weiteren leitenden Angestellten Versorgungszusagen. Nach den in diesen Vereinba-

rungen als "beitragsorientierte Leistungszusage mit Rückdeckungslebensversicherung und nach-

gelagerter Verrentung zum Zeitpunkt des Versorgungsbeginns" bezeichneten Versorgungszusa-

gen hatte die Klägerin einen festgelegten Einmalbeitrag für die jeweiligen Mitarbeiter an die 

Rückdeckungslebensversicherung entrichtet. Es war in den Vereinbarungen vorgesehen, einmal 

jährlich die Zusage zu prüfen und gegebenenfalls zu erhöhen. Eine Verpflichtung zu einer solchen 

Anpassung, die in den Streitjahren laufend erfolgte, bestand jedoch nicht.  

Die an die Rückdeckungslebensversicherung geleisteten Beiträge wurden als Anlagebetrag dem 

jeweiligen Versicherungsschein entsprechend in Anlagefonds investiert. Die Versicherungsleis-

tung bestand in einer lebenslang zu zahlenden Rente oder einer einmaligen Kapitalauszahlung. 

Die Höhe der Rente bzw. der Kapitalauszahlung sollte sich aus dem Fondswert bei Eintritt des 

Versorgungsfalls ergeben.  

Zu den Bilanzstichtagen der Jahre 2011 und 2012 aktivierte die Klägerin die Ansprüche aus den 

Rückdeckungslebensversicherungen mit den von der Rückdeckungslebensversicherung mitgeteil-

ten Werten. In gleicher Höhe bildete sie für die Versorgungsverpflichtungen eine Pensionsrück-

stellung. Nach einer bei der Klägerin durchgeführten Außenprüfung, die die Streitjahre 2011 und 

2012 umfasste, vertrat das Finanzamt die Auffassung, dass Pensionsrückstellungen nicht anzuset-

zen seien. Eine Pensionsrückstellung dürfe nur gebildet werden, wenn und soweit der Pensions-

berechtigte einen Rechtsanspruch auf eine laufende oder einmalige Pensionsleistung habe. Im 

Streitfall sei zwar ein Rechtsanspruch dem Grunde nach gegeben. Es fehle jedoch an einem 

Rechtsanspruch der Höhe nach. Das Finanzgericht gab der Klage teilweise statt. Die Pensions-

rückstellung sei jedoch in einer geringeren Höhe anzusetzen, als dies von der Klägerin geltend 

gemacht werde. 

Nunmehr hat der BFH im Revisionsverfahren die Entscheidung der Vorinstanz bestätigt und der 

Auffassung des dem Verfahren beigetretenen BMF widersprochen, wonach Zusagen, die sich ih-

rer Höhe nach allein an der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Wertpapiere orientierten 

keinen für die Bildung von Pensionsverpflichtungen nach § 6a EStG notwendigen Versorgungs-

zweck aufweisen würden, sondern lediglich der Vermögensbildung dienten. Zu Recht habe das 

Finanzgericht entschieden, dass für beitragsorientierte Leistungszusagen wie diese, die die Kläge-

rin im Streitfall erteilt hat, Pensionsrückstellungen nach § 6a Abs. 1 EStG i.V.m. § 8 Abs. 1 KStG zu 

bilden und zu den jeweiligen Bilanzstichtagen nach Maßgabe des § 6a Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 EStG zu 

bewerten seien.  
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Ein für die Bildung von Pensionsrückstellungen dem Grunde nach notwendiger Rechtsanspruch 

auf eine einmalige oder laufende Pensionsleistung i.S.v. § 6a Abs. 1 Nr. 1 EStG bestehe auch bei 

wertpapiergebundenen Pensionsverpflichtungen der vorliegenden Art ohne garantierte (Mindest-

)Versorgung, wenn und soweit der Umfang dieser Verpflichtungen unter der gemäß § 158 BGB 

aufschiebenden Bedingung stehe, dass sich – wie im Streitfall vorliegend – die Höhe der zugesag-

ten Leistungen nach dem bis zum Versorgungsbeginn ungewissen Wert der Fondsanteile bzw. 

Rückdeckungslebensversicherung richte. Entgegen der Auffassung des BMF dienten auch solche 

Zusagen dem Versorgungszweck des Pensionsberechtigten i.S.v. § 6a Abs. 1 Nr. 1 EStG und nicht 

der bloßen Vermögensbildung. Allein schon die im Streitfall vorgenommene Absicherung von bio-

metrischen Risiken der Pensionsberechtigten stehe einer bloßen Vermögensbildung entgegen. 

Zutreffend habe das Finanzgericht auch erkannt, dass die Regelung des § 6a Abs. 1 Nr. 2 EStG, 

wonach für eine Pensionsverpflichtung nur dann eine Pensionsrückstellung gebildet werden 

könne, wenn die Pensionszusage keine Pensionsleistungen in Abhängigkeit von künftigen gewinn-

abhängigen Bezügen vorsehen würde, dem Ansatz einer Pensionsrückstellung dem Grunde nach 

im Streitfall nicht entgegenstehe. Denn die in § 6a Abs. 1 Nr. 2 Fall 1 EStG geregelte "Gewinnab-

hängigkeit" der Pensionsleistungen beziehe sich allein auf gewinnabhängige Bezüge, also nur auf 

zukünftige Tantiemen und Boni des Arbeitgebers, während eine Gewinnabhängigkeit anderer ex-

terner Quellen, speziell von Wertpapieren wie Fondsanteilen nicht von der Regelung erfasst sei.  

Hinsichtlich der Bewertung der Pensionsrückstellungen sei das Finanzgericht zu Recht davon aus-

gegangen, dass – entgegen der von der Klägerin vertretenen Auffassung – die Rückstellungen 

nicht abweichend von § 6a Abs. 3 EStG mit dem jeweils aktuellen Wert der Fondsanteile bzw. 

dem Deckungskapital der in diese investierte Rückdeckungslebensversicherung zum jeweiligen 

Bilanzstichtag zu bewerten seien, sondern nach Maßgabe des § 6a Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 EStG. Mithin 

seien die Pensionsrückstellungen in einer geringeren Höhe anzusetzen, als dies von der Klägerin 

noch mit der Revision geltend gemacht werde. Denn die Regelung des § 6a Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 

EStG bestimme die Ermittlung des sogenannten Anschaffungsbarwerts der Zusage. Dieser ergebe 

sich aus der Differenz zwischen dem Barwert der versprochenen Pensionsleistungen und dem so-

genannten Prämienbarwert, das heißt, dem Barwert der betragsmäßig gleich bleibenden Jahres-

beträge, der die künftigen und am jeweiligen Bilanzstichtag noch nicht erdienten Ansprüche, den 

sogenannten Future-Service, repräsentiere. 

 

BFH: Forderungsverzicht eines Gesellschafters einer Kapitalgesellschaft gegen Besserungs-

schein 

Im Urteil vom 19.11.2024 (VIII R 8/22) hatte der BFH zu entscheiden, zu welchem Zeitpunkt der 

Verlust aus einem auflösend bedingten Forderungsverzicht und Forderungsausfall eines Gesell-

schafters einer Kapitalgesellschaft gegen Besserungsschein in einem sog. Altfall zu berücksichti-

gen ist. Dies sind Fallgestaltungen, bei denen eine relevante Beteiligung i.S.d. § 17 EStG vor dem 

01.08.2019 veräußert wird oder im Zuge einer Auflösung „untergeht“ (vgl. § 17 Abs. 2, 4 EStG), 

und Fälle von Gesellschafterdarlehen, auf die verzichtet wird oder die ausfallen, wenn das Wahl-

recht in § 52 Abs. 25a Satz 2 EStG, rückwirkend die Neuregelung des § 17 Abs. 2a EStG in An-

spruch zu nehmen, nicht ausgeübt wird. 

Im Streitfall verzichtete ein Gesellschafter (Kläger) einer GmbH, an der er nach § 17 EStG wesent-

lich beteiligt und zugleich Geschäftsführer war, auf alle Ansprüche aus den Darlehensverträgen 

vom Januar beziehungsweise Februar 2009 mit Ausnahme der bereits aufgelaufenen Zinsen. Der 

Kläger erklärte den Verzicht unter der auflösenden Bedingung, dass die GmbH wirtschaftlich und 
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finanziell in der Lage sei, sämtliche Darlehen in vollständiger Höhe aus einem Bilanzgewinn oder 

einem Liquidationsüberschuss zurückzuzahlen ("Besserungsschein"). Für den Fall, dass die auflö-

sende Bedingung eintreten sollte, verpflichtete sich der Kläger, der GmbH von ihr zurückerhal-

tene Beträge unverzüglich durch Einzahlung als Einlage in die freie Rücklage wieder zur Verfü-

gung zu stellen. Im Jahr 2013 wurde das Insolvenzverfahren über das Vermögen der GmbH eröff-

net. 

In seiner Einkommensteuererklärung für das Streitjahr 2009 machte der Kläger den Verlust aus 

dem Darlehensverzicht bei seinen Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit als Werbungskosten 

geltend. Das Finanzamt erkannte die Geltendmachung der Werbungskosten nicht an, sondern 

vertrat demgegenüber die Auffassung, dass der Darlehensverzicht in voller Höhe eine verdeckte 

Einlage darstelle. In der mündlichen Verhandlung vor dem Finanzgericht einigten sich die Betei-

ligten im Wege der tatsächlichen Verständigung darauf, dass der Darlehensrückzahlungsanspruch 

zum Zeitpunkt des Verzichts in 2009 noch zu 34 % werthaltig gewesen sei. Des Weiteren kam das 

Finanzgericht insoweit in Übereinstimmung mit dem Finanzamt zum Ergebnis, dass der Verlust 

des nicht werthaltigen Teils zu keinen Werbungskosten bei den Einkünften aus nichtselbständiger 

Arbeit geführt habe, sondern als negative Einkunft gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7, Abs. 2 Satz 2, 

Abs. 4 EStG der im Streitjahr geltenden Fassung zu behandeln sei. In Höhe des werthaltigen Teils 

liege im Verzichtszeitpunkt hingegen eine verdeckte Einlage vor. In der Revision machte das Fi-

nanzamt geltend, dass der Verlust aus dem auflösend bedingten Verzicht nicht im Streitjahr be-

rücksichtigt werden könne, sondern erst wenn feststehe, dass die auflösende Bedingung nicht 

mehr eintreten werde. 

Nunmehr hat der BFH in Übereinstimmung mit der Vorinstanz und entgegen der Auffassung der 

Finanzverwaltung entschieden, dass der Verlust aus einem auflösend bedingten Forderungsver-

zicht bereits im Zeitpunkt des Verzichts zu berücksichtigen sei und nicht erst, wenn feststehe, 

dass die auflösende Bedingung nicht mehr eintreten werde. Der Besserungsvorbehalt ändere 

nichts daran, dass die Forderung, auf die verzichtet wird, im Zeitpunkt des Verzichts entfällt.  

Zudem führe der Forderungsverzicht mit dem im Verzichtszeitpunkt noch werthaltigen Teil der 

Forderung zu einer verdeckten Einlage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 EStG), aus der aber im Rahmen des 

§ 20 EStG kein Kapitalertrag („Einlagegewinn, -verlust“) entstehen könne, weil gemäß § 20 Abs. 4 

Satz 2 EStG dem werthaltigen Teil die Anschaffungskosten des Gesellschafters in gleicher Höhe 

gegenüberzustellen seien.  

Der im Verzichtszeitpunkt nicht mehr werthaltige Teil des Darlehens führe gemäß § 20 Abs. 2 

Satz 1 Nr. 7, Abs. 2 Satz 2, Abs. 4 EStG zu einem sog. Abtretungsverlust. Die Vermutung der Ein-

künfteerzielungsabsicht gelte unabhängig davon, ob die sich ergebenden negativen Einkünfte aus 

Kapitalvermögen (hier aus dem Verzicht auf den nicht mehr werthaltigen Teil der Darlehensforde-

rung) in einem zweiten Schritt gemäß § 32d Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 Buchst. b und Satz 2 i.V.m. § 52 

Abs. 33b EStG aus dem gesonderten Tarif ausgeschlossen werden. Bei der Prüfung, ob die im An-

wendungsbereich der Abgeltungsteuer anzunehmende Vermutung der Einkünfteerzielungsab-

sicht im Einzelfall widerlegt ist, sei eine Gesamtbetrachtung von Gesellschafterdarlehen und Ge-

sellschafterbeteiligung vorzunehmen. 

Die Regelung des § 20 Abs. 8 Satz 1 EStG, wonach § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7, Abs. 2 EStG nur An-

wendung finde, soweit die betreffenden Einkünfte unter anderem nicht zu den Einkünften aus Ge-

werbebetrieb gehörten, stehe der Berücksichtigung des Verlusts nicht entgegen. § 20 Abs. 2 

EStG werde danach von § 17 EStG nur verdrängt, wenn und soweit sich der Verlust im zu beurtei-

lenden Zeitraum bei der Ermittlung der Einkünfte aus § 17 EStG ausgewirkt habe. Dies setze ins-

besondere voraus, dass die Tatbestände des § 20 Abs. 2 EStG und des § 17 Abs. 4 EStG im selben 
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Veranlagungszeitraum verwirklicht würden. Bei Anwendung dieser Grundsätze wirke sich der Ver-

lust des Klägers aus dem Verzicht auf den nicht mehr werthaltigen Teil der Forderung im Streit-

jahr mangels Veräußerung der Beteiligung an der GmbH oder deren Auflösung nicht bei § 17 

EStG aus, mit der Folge, dass § 20 Abs. 2 EStG im Streitfall anwendbar sei. 

 

BFH: Ableitung des gemeinen Werts von Kapitalgesellschaftsanteilen aus Verkäufen; Keine Be-

rücksichtigung eines Holdingabschlags 

Der BFH hat mit Urteil vom 25.09.2024 (II R 49/22) entschieden, dass bei der Bewertung eines 

nicht börsennotierten Anteils an einer Kapitalgesellschaft für Zwecke der Schenkungsteuer ein 

pauschaler Holdingabschlag nicht abgezogen werden kann.  

Im Streitfall schenkte der Vater seinen Kindern Anteile an der Klägerin, einer Familienholding-Ge-

sellschaft. Den Wert der Anteile für Zwecke der Schenkungsteuer ermittelte die Klägerin dadurch, 

dass sie als Grundlage über 60 Verkäufe anderer Geschäftsanteile aus einem Zeitraum von 12 Mo-

naten vor der Schenkung heranzog. Die Verkäufe hatten überwiegend zwischen (entfernter ver-

wandten) Familienangehörigen stattgefunden. Die Kaufpreise richteten sich nach dem durch die 

Steuerabteilung der Klägerin ermittelten Substanzwert ("Net Asset Value") des Unternehmens. 

Davon wurde ein pauschaler Abschlag von 20 % vorgenommen. Das Finanzamt erkannte zwar die 

Wertermittlung nach dem Substanzwertverfahren an, ließ aber den Holding-Abschlag nicht zum 

Abzug zu. Das Finanzgericht sah das anders. 

Der BFH gab in der Revision dem Finanzamt Recht und beließ es bei der Bewertung mit dem Sub-

stanzwert ohne Holdingabschlag. Entgegen der Auffassung des Finanzgerichts konnte der Wert 

der geschenkten Anteile nicht aus Verkäufen unter fremden Dritten abgeleitet werden, da die 

Preisbildung nicht im gewöhnlichen Geschäftsverkehr – Stichwort "Freier Markt" – stattgefunden 

hatte. Danach war der durch die Steuerabteilung der Klägerin ermittelte Substanzwert anzuset-

zen. Zudem konnte entgegen der Auffassung des Finanzgerichts der Holding-Abschlag nicht an-

gesetzt werden. Dieser wurde im Streitfall rein empirisch und deshalb zu pauschal durch die Klä-

gerin ermittelt. Nach der ständigen Rechtsprechung des BFH müssen zur Ermittlung des gemei-

nen Werts vorgenommene Abschläge objektiv und konkret auf das jeweilige Bewertungsobjekt 

angesetzt werden. Im Streitfall bezog sich der Abschlag nicht auf die jeweils verkauften Anteile, 

sondern blieb pauschal in Höhe von 20 % über einen langen Zeitraum unverändert. Zudem sollte 

er nach Darstellung der Klägerin hauptsächlich die Tatsache abbilden, dass Holding-Anteile auf-

grund ihrer internen Beschränkungen schwerer zu verkaufen seien als andere Gesellschaftsanteile. 

Dabei handelt es sich aber um "persönliche Verhältnisse", die nach § 9 Abs. 2 Satz 3, Abs. 3 BewG 

bei der Bewertung für Zwecke der Schenkungsteuer nicht berücksichtigt werden dürfen. 

In einem weiteren Urteil vom 25.09.2024 (II R 15/21) hat der II. Senat des BFH entschieden, dass 

der Wert von Anteilen an einer nicht börsennotierten Kapitalgesellschaft nicht nach § 11 Abs. 2 

Satz 3 BewG auf den Substanzwert begrenzt ist, wenn eine Ableitung des (niedrigeren) gemeinen 

Werts aus Verkäufen unter fremden Dritten, die weniger als ein Jahr zurückliegen, nach § 11 

Abs. 2 Satz 2 BewG möglich ist. Zur Ableitung des gemeinen Werts aus Verkäufen zwischen frem-

den Dritten nach § 11 Abs. 2 Satz 2 BewG können aber solche Verkäufe nicht herangezogen wer-

den, bei denen über Jahre hinweg regelmäßig derselbe Preis zugrunde gelegt wird. Denn ein sol-

cher Ansatz zeigt, dass die Beteiligten den Preis gerade nicht unter den Bedingungen des ge-

wöhnlichen Geschäftsverkehrs nach den marktwirtschaftlichen Grundsätzen von Angebot und 
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Nachfrage unter Heranziehung objektiver Wertmaßstäbe, zu denen vor allem das Gesamtvermö-

gen und die Ertragsaussichten gehören, gebildet haben. Dies gilt auch, wenn ein Preis regelmä-

ßig gleichbleibend angesetzt wird, der sich als ein Vielfaches des Nominalwerts darstellt. 
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Alle am 30.01.2025 und 06.02.2025 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzei-

chen 

Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

II R 14/23 30.10.2024 
Ableitung des Anteilswerts einer Kapitalgesellschaft aus Verkäu-

fen zwischen fremden Dritten 

II R 15/21 25.09.2024 
Ableitung des Anteilswerts einer Kapitalgesellschaft aus Verkäu-

fen zwischen fremden Dritten 

II R 49/22 25.09.2024 
Ableitung des gemeinen Werts von Kapitalgesellschaftsanteilen 

aus Verkäufen; Berücksichtigung eines Holdingabschlags 

III R 11/23 17.10.2024 Zuständigkeit der Familienkasse Zentraler Kindergeldservice 

IV R 24/22 12.12.2024 

Auswirkungen einer rechtsträgerübergreifenden Übertragung 

stiller Reserven nach § 6b EStG auf die Ermittlung des Kapital-

kontos nach § 15a EStG bei der übernehmenden Personengesell-

schaft 

IV R 26/22 21.11.2024 

Gewerbesteuerrechtliche Behandlung der Veräußerung eines 

Mitunternehmeranteils, der (teilweise) mit einer atypischen Un-

terbeteiligung belastet ist 

IV R 1/22 10.10.2024 

Steuerfreier Sanierungsertrag nach § 3a EStG und § 7b GewStG - 

Antragstellung nach § 52 Abs. 4a Satz 3 EStG i.d.F. des UStAus-

fVerm/StRÄndG und § 36 Abs. 2c Satz 3 GewStG i.d.F. des USt-

AusfVerm/StRÄndG als rückwirkendes Ereignis im Sinne von § 

175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO 

VIII R 8/22 19.11.2024 
Forderungsverzicht eines Gesellschafters einer Kapitalgesell-

schaft gegen Besserungsschein 

VIII R 7/23 22.10.2024 
Entgelt für die drittnützige Verpfändung eines Bankguthabens 

und die Einräumung eines Abrufdarlehens 

X R 1/23 27.11.2024 Änderung der Gewinnermittlungsart 

XI R 25/21 04.09.2024 
Ansatz und Teilwert von Pensionsrückstellungen für beitragsori-

entierte Leistungszusagen ohne garantierte Mindestversorgung 

IV R 25/22 27.11.2024 

Postbeförderungsdauer bei normaler Briefpost; anteiliger Be-

triebs­ausgabenabzug nach § 3c Abs. 2 Satz 1 EStG für Verwal-

tungs- und Konzernabschlusskosten einer Holding 

VI R 1/23 21.11.2024 
Mitgliedsbeiträge für ein Fitnessstudio sind keine außergewöhn-

lichen Belastungen 

VI R 7/22 24.10.204 
Fahrtkosten eines (nicht erwerbstätigen) Teilzeitstudierenden 

zwischen seiner Wohnung und seinem Studienort 

 

 

 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510014/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510011/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510013/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510015/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510017/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510018/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510016/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510020/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510021/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510022/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510023/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520002/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520004/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520003/
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Alle am 30.01.2025 und 06.02.2025 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

IV R 2/22 10.10.2024 

Im Wesentlichen inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 10.10.2024 

IV R 1/22 - Steuerfreier Sanierungsertrag nach § 3a EStG und § 

7b GewStG - Antragstellung nach § 52 Abs. 4a Satz 3 EStG 

i.d.F. des UStAusfVerm/StRÄndG und § 36 Abs. 2c Satz 3 Ge-

wStG i.d.F. des UStAusfVerm/StRÄndG als rückwirkendes Er-

eignis im Sinne von § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO 

IX B 71/24 22.01.2025 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand bei Fehlern des Ge-

richts 

VIII B 123/23 22.01.2025 

Wiederholungsgefahr für eine Fortsetzungsfeststellungsklage 

im Zusammenhang mit einem Freistellungsbescheinigungsver-

fahren 

VIII B 124/23 22.01.2025 
Zur Auslegung und Umdeutung eines gegenstandslos gewor-

denen Freistellungsbescheinigungsantrags 

X B 89/24 17.01.2025 
Irrtum eines Prozessbevollmächtigten über die Rechtsfolgen 

fehlender Revisionszulassung 

X B 72/23 14.01.2025 Amtsermittlung bei Streit über die Haushaltsgemeinschaft 

IX B 3/22 31.05.2022 
Keine grundsätzliche Bedeutung wegen fehlender Entschei-

dung des BFH 

VIII B 110/23 16.01.2025 

Verletzung rechtlichen Gehörs im Zusammenhang mit der Ein-

holung einer Auskunft zur Vorbereitung der mündlichen Ver-

handlung 

VIII B 121/23 

(AdV) 
01.10.2024 

Wegfall des Rechtsschutzbedürfnisses für einen AdV-Antrag im 

vor­läufigen Insolvenzverfahren 

X B 23/24 16.01.2025 
Vorläufigkeitsvermerk wegen noch unklarer Beurteilung der 

Einkunftserzielungsabsicht 

 

Alle bis zum 07.02.2025 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort       

III C 3 - S 

7329/00014/007/005 
03.02.2025 

Übersicht der Umsatzsteuer-Umrechnungskurse 

2025 

III C 3 - S 

7329/19/10001 :006 
03.02.2025 

Umsatzsteuer-Umrechnungskurse, Gesamtübersicht 

für das Jahr 2024 

 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202550008/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202550006/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202550011/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202550010/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202550009/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202550007/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520001/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520005/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520007/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520007/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520006/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2025-02-03-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2025.pdf?__blob=publicationFile&v=7
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2025-02-03-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2025.pdf?__blob=publicationFile&v=7
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2025-02-03-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2024.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2025-02-03-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2024.pdf?__blob=publicationFile&v=6
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Hiermit übersende ich eine Übersicht über den gegenwärtigen Stand der 
Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) und anderer Abkommen im 
Steuerbereich sowie der Abkommensverhandlungen. 


Wie die Übersicht zeigt, werden verschiedene der angeführten Abkommen 
nach ihrem Inkrafttreten rückwirkend anzuwenden sein. In geeigneten 
Fällen sind Steuerfestsetzungen vorläufig durchzuführen, wenn ungewiss 
ist, wann ein unterzeichnetes Abkommen in Kraft treten wird, das sich 
zugunsten des Steuerschuldners auswirken wird. Umfang und Grund der 
Vorläufigkeit sind im Bescheid anzugeben. Ob bei vorläufiger Steuer-
festsetzung der Inhalt eines unterzeichneten Abkommens bereits 
berücksichtigt werden soll, ist nach den Gegebenheiten des einzelnen Falles 
zwischen BMF und Ländern abgestimmt zu entscheiden. 


Durch das am 7. Juni 2017 unterzeichnete Mehrseitige Übereinkommen 
vom 24. November 2016 zur Umsetzung steuerabkommensbezogener 
Maßnahmen zur Verhinderung der Gewinnverkürzung und Gewinn-
verlagerung (BEPS-MLI) soll eine Modifikation der von ihm erfassten 
Steuerabkommen entsprechend den von den jeweiligen Vertragsstaaten bei 
ihrer Ratifikation des BEPS-MLI getroffenen Auswahlentscheidungen 
erfolgen. 


 



mailto:poststelle@bmf.bund.de
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Das BEPS-MLI wurde nach Zustimmung der deutschen gesetzgebenden 
Körperschaften (BGBl. 2020 II Nr. 20) im Dezember 2020 ratifiziert und trat 
für die Bundesrepublik Deutschland am 1. April 2021 in Kraft (BGBl. 2021 II 
Nr. 13). Aufgrund der von der deutschen Seite getroffenen Auswahl-
entscheidung zu Artikel 35 Absatz 7 BEPS-MLI wird die Modifikation eines 
vom BEPS-MLI erfassten Steuerabkommens aus Gründen der Rechts-
sicherheit und -klarheit jedoch erst nach Abschluss eines nachfolgenden 
Anwendungsgesetzgebungsverfahrens und entsprechender Notifizierung 
gegenüber der OECD als Verwahrer des BEPS-MLI wirksam werden. Das 
Gesetz zur Anwendung des Mehrseitigen Übereinkommens vom 
24. November 2016 und zu weiteren Maßnahmen (BGBl. 2024 I Nr. 205) hat 
diese Notifikation vorbereitet. Der Anwendungszeitraum der vom BEPS-
MLI betroffenen DBA kann Abschnitt I. Nr. 2 der beigefügten Tabelle 
entnommen werden.  


Zur Rechtslage nach dem Zerfall der Sozialistischen Föderativen Republik 
Jugoslawien (SFRJ) ist auf Folgendes hinzuweisen: 


Vereinbarungen über die Fortgeltung des DBA mit der SFRJ vom 
26. März 1987 wurden geschlossen mit der: 


- Republik Bosnien und Herzegowina (BGBl. 1992 II S. 1196), 


- Republik Serbien (Namensänderung; ehem. Bundesrepublik 
Jugoslawien BGBl. 1997 II S. 961), 


- Republik Kosovo (BGBl. 2011 II S. 748), und mit 


- Montenegro (BGBl. 2011 II S. 745). 


Zur Rechtslage nach dem Zerfall der Sowjetunion ist auf Folgendes 
hinzuweisen: 


Vereinbarungen über die Fortgeltung des DBA mit der UdSSR vom 
24. November 1981 wurden geschlossen mit der: 


- Republik Moldau (BGBl. 1996 II S. 768). 


Zur Rechtslage nach der Teilung der Tschechoslowakei ist auf Folgendes 
hinzuweisen: 


Vereinbarungen über die Fortgeltung des DBA mit der 
Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik vom 19. Dezember 1980 
wurden mit der Slowakischen Republik und mit der Tschechischen 
Republik getroffen (BGBl. 1993 II S. 762). 
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Hongkong wurde mit Wirkung ab 1. Juli 1997 ein besonderer Teil der  
VR China (Hongkong Special Administrative Region). Das allgemeine 
Steuerrecht der VR China gilt dort nicht. Damit ist das zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und der VR China abgeschlossene DBA vom 
28. März 2014 in Hongkong nicht anwendbar. Vorgenannte Ausführungen 
zu Hongkong (außer Luftfahrtunternehmen) gelten in entsprechender 
Weise auch für Macau nach dessen Übergabe am 20. Dezember 1999 an die 
VR China (Macau Special Administrative Region). 


Aufgrund des besonderen völkerrechtlichen Status von Taiwan wurde ein 
Steuerabkommen nur von den Leitern des Deutschen Instituts in Taipeh 
und der Taipeh Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland unter-
zeichnet. Das Gesetz vom 2. Oktober 2012 zum diesbezüglichen Abkommen 
vom 19. und 28. Dezember 2011 zwischen dem Deutschen Institut in Taipeh 
und der Taipeh Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der Steuer-
verkürzung hinsichtlich der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen 
ist veröffentlicht (BGBl. 2012 I S. 2079; BStBl 2013 I S. 20). Das Abkommen 
ist nach seinem Inkrafttreten (BGBl. 2012 I S. 2461; BStBl 2013 I S. 33) ab 
1. Januar 2013 anzuwenden. 


Mit dem Protokoll vom 18. Januar 2023 zur Änderung des Abkommens 
vom 14. Juli 1992 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem 
Königreich Schweden zur Vermeidung der Doppelbesteuerung bei den 
Steuern vom Einkommen und vom Vermögen sowie bei den Erbschaft- 
und Schenkungsteuern und zur Leistung gegenseitigen Beistands bei den 
Steuern wurden die Bestimmungen dieses Abkommens zur Besteuerung 
von Nachlässen, Erbschaften und Schenkungen aufgehoben, da Schweden 
seit 2004 keine Erbschaft- und Schenkungsteuer erhebt. 


Die Russische Föderation hat mit Verbalnote vom 8. August 2023 ohne 
konkrete Angabe einer Rechtsgrundlage mit sofortiger Wirkung und bis auf 
Weiteres die „Aussetzung“ von Artikel 5 bis 22 und 24 des Abkommens 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Russischen Föderation 
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom 
Einkommen und vom Vermögen vom 29. Mai 1996 (BGBl. 1996 II S. 2711) in 
der Fassung des Änderungsprotokolls vom 15. Oktober 2007 (BGBl. 2008 II 
S. 1399) sowie der Nummern 2 bis 7 des Protokolls zu diesem Abkommen 
mitgeteilt. Dies betrifft sämtliche im DBA und ergänzend im Protokoll zum 
DBA erfasste Einkunftsarten sowie die Suspendierung des 
Diskriminierungsverbots nach Artikel 24 DBA in Verbindung mit dem 
Protokoll zum DBA. Diese einseitige Suspendierung führt völkerrechtlich 
nicht zu einer Aufhebung des Abkommens, so dass dieses weiterhin besteht. 
Jedoch werden ab dem 1. Januar 2024 deutsche Besteuerungsrechte durch 
das DBA mit der Russischen Föderation aufgrund des § 1 Absatz 3 Satz 2 
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Steueroasen-Abwehrgesetz (BGBl. 2021 I S. 2056) in Verbindung mit der 
Verordnung zur Durchführung des § 3 des Steueroasen-Abwehrgesetzes 
vom 23. Dezember 2021 (BGBl. 2021 I S. 5236) in der Fassung der Zweiten 
Verordnung zur Änderung der Steueroasen-Abwehrverordnung  
(BGBl. 2023 I Nr. 375) nicht mehr berührt. 


Auf das Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 
Trinidad und Tobago zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem 
Gebiete der Steuern vom Einkommen und zur Förderung des 
internationalen Handels und der internationalen Investitionstätigkeit  
vom 4. April 1973 (BGBl. 1975 II S. 679; BStBl 1975 I S. 698) findet seit  
dem 1. Januar 2022 das Steueroasen-Abwehrgesetz in Verbindung mit der 
Steueroasen-Abwehrverordnung Anwendung. Nach § 1 Absatz 3 Satz 2 des 
Steueroasen-Abwehrgesetzes werden deutsche Besteuerungsrechte durch 
das DBA nicht berührt. 


Das Abkommen vom 30. September 2005 zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Republik Belarus zur Vermeidung der Doppel-
besteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom 
Vermögen (BGBl. 2006 II S. 1042, BStBl 2007 I S. 276) ist mit Wirkung zum 
1. Januar 2025 vollständig ausgesetzt (BGBl. 2025 II Nr. 6). Dies wurde der 
Republik Belarus am 30. Dezember 2024 notifiziert. Die Republik Belarus 
hatte einzelne Vorschriften des DBA bereits zum 1. Juni 2024 ausgesetzt. 
Einer Aufforderung der Bundesregierung, diese Teilaussetzung des 
Abkommens rückgängig zu machen, ist die Republik Belarus nicht 
nachgekommen. Hierin sieht die Bundesregierung einen wesentlichen 
Bruch des Abkommens im Sinne der Wiener Vertragsrechtskonvention. 


Im Auftrag 


 


Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 


 







 


 Stand der Doppelbesteuerungsabkommen und anderer Abkommen im Steuerbereich 
1. Januar 2025 


I. Geltende Abkommen 


 Abkommen Fundstelle Inkrafttreten Anwendung 
  BGBl. II BStBl I BGBl. II BStBl I grundsätzlich 
 mit vom Jg. S./Nr.* Jg. S. Jg. S./Nr.* Jg. S. ab 


 1. Abkommen auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen 


 Ägypten 08.12.1987 1990 278 1990 280 1991 1042 1992 7 01.01.1992 
 Albanien 06.04.2010 2011 1186 2012 292 2012 145 2012 305 01.01.2012 
 Algerien 12.11.2007 2008 1188 2009 382 2009 136 2009 396 01.01.2009 
 Argentinien 13.07.1978/ 1979 585 1979 326 1979 1332 1980 51 01.01.1976 
  16.09.1996 1998 18 1998 187 2001 694 2001 540 01.01.1996 
 Armenien 24.11.1981  


(DBA mit UdSSR galt fort,  
BGBl. 1993 II S. 169) 29.06.2016 


1983 2 
 
2017 1077 


1983 90 
 
2018 222 


1983 427 
 
2017 1560 


1983 352 
 
2018 238 


01.01.1980 
 


01.01.2018 
 Aserbaidschan 25.08.2004 2005 1146 2006 291 2006 120 2006 304 01.01.2006 
 Australien 24.11.1972


 12.11.2015  
1974 337 
2016 1114 


1974 423 
2017 121 


1975 216 
2017 48 


1975 386 
2017 139 


01.01.1971 
01.01.2017 


 Bangladesch 29.05.1990 1991 1410 1992 34 1993 847 1993 466 01.01.1990 
 Belarus 30.09.2005 2006 1042 2007 276 2007 287 2007 290 01.01.2007 


ab 01.01.2025 
ausgesetzt 


 Belgien 11.04.1967/ 
 05.11.2002 


1969 17 
2003 1615 


1969 38 
2005 346 


1969 1465 
2003 1744 


1969 468 
2005 348 


01.01.1966 
01.01.2004 


 Bolivien 30.09.1992 1994 1086 1994 575 1995 907 1995 758 01.01.1991 
 Bosnien und Herzegowina 26.03.1987 


(DBA mit SFR Jugoslawien gilt fort,  
BGBl. 1992 II S. 1 196) 


1988 744 1988 372 1988 1179 1989 35 01.01.1989 


 Bulgarien 25.01.2010/  
 21.07.2022 


2010 1286 
2023 213 


2011 543 
2024 895 


2011 584 
2024 139 


2011 558 
2024 898 


01.01.2011 
01.01.2024 


 China 10.06.1985 
(ohne Hongkong und Macau) 28.03.2014 


1986 446 
2015 1647 


1986 329 
2016 1 130 


1986 731 
2016 1005 


1986 339 
2016 1144 


01.01.1985 
01.01.2017 


 Costa Rica 13.02.2014 2014 917 2016 1 169 2016 1159  2016 1182 01.01.2017 
 Côte d'Ivoire 03.07.1979 1982 153 1982 357 1982 637 1982 628 01.01.1982 
 Dänemark 22.11.1995/ 1996 2565 1996 1 219 1997 728 1997 624 01.01.1997 
  01.10.2020 2021 483 2022 207 2022 103 2022 214 01.01.2022 
 Ecuador 07.12.1982 1984 466 1984 339 1986 781 1986 358 01.01.1987 
 Estland 29.11.1996/ 1998 547 1998 543 1999 84 1999 269 01.01.1994 
  15.12.2020 2021 562 2024 1075 2021 923 2024 1078 01.01.2022 
 Finnland 05.07.1979


 19.02.2016/ 
1981 1164 
2017 466 


1982 201 
2017 1 527 


1982 577 
2017 1369 


1982 587 
2017 1539 


01.01.1981 
01.01.2018 


  18.11.2019 2020 754 2021 344 2021 228 2021 346 01.01.2022 
 Frankreich** 21.07.1959/ 


 09.06.1969/ 
 28.09.1989/ 
 20.12.2001/ 
 31.03.2015 


1961 397 
1970 717 
1990 770 
2002 2370 
2015 1332 


1961 342 
1970 900 
1990 413 
2002 891 
2016 515 


1961 1659 
1970 1189 
1991 387 
2003 542 
2016 227  


1961 712 
1970 1072 
1991 93 
2003 383 
2016 526 


01.01.1957 
01.01.1968 
01.01.1990 
01.01.2002 
01.01.2016 


 Georgien 01.06.2006/
 11.03.2014 


2007 1034 
2014 940 


2008 482 
2015 177, 178 


2008 521 
2015 62 


2008 494 
2015 181 


01.01.2008 
01.01.2015 


 Ghana 12.08.2004 2006 1018 2008 467 2008 51 2008 481 01.01.2008 
       
 Griechenland** 18.04.1966 1967 852 1967 50 1968 30 1968 296 01.01.1964 
 Indien 19.06.1995 1996 706 1996 599 1997 751 1997 363 01.01.1997 
 Indonesien 30.10.1990 1991 1086 1991  001 1991 1401 1992 186 01.01.1992 
 Iran, Islamische Republik 20.12.1968 1969 2133 1970 768 1969 2288 


1970 282 
1970 777 01.01.1970 


 Irland 30.03.2011/ 
 03.12.2014/ 
 19.01.2021 


2011 1042 
2015 1322 
2021 947 


2013 471 
2016 196 
2022 219 


2013 332 
2016 135 
2022 103 


2013 487 
2016 199 
2022 222 


01.01.2013 
01.01.2016 
01.01.2022 


 Island 18.03.1971 1973 357 1973 504 1973 1567 1973 730 01.01.1968 
 Israel 21.08.2014 2015 1301 2016 1 116 2016 1160 2016 1129 01.01.2017 
 Italien 18.10.1989 1990 742 1990 396 1993 59 1993 172 01.01.1993 
 Jamaika 08.10.1974 1976 1194 1976 407 1976 1703 1976 632 01.01.1973 
 Japan 22.04.1966/ 


 17.04.1979/ 
 17.02.1983 


17.12.2015 


1967 871 
1980 1182 
1984 194 
2016 956 


1967 58 
1980 649 
1984 216 
2016 1306 


1967 2028 
1980 1426 
1984 567 
2016 1230 


1967 336 
1980 772 
1984 388 
2016 1323 


01.01.1967 
01.01.1977 
01.01.1981 
01.01.2017 


 Jersey 04.07.2008 
 07.05.2015 


2009 589 
2015 1326 


2010 174 
2016 272 


2010 38 
2016 227 


2010 178 
2016 276 


01.01.2010 
29.08.2014 


 Kanada 19.04.2001 2002 671 2002 505 2002 962 2002 521 01.01.2001 
 Kasachstan 26.11.1997 1998 1592 1998 1029 1999 86 1999 269 01.01.1996 
 Kenia 17.05.1977 1979 606 1979 337 1980 1357 1980 792 01.01.1980 
 Kirgisistan 01.12.2005 2006 1066 2007 233 2007 214 2007 246 01.01.2007 
 Korea, Republik 10.03.2000 2002 1630 2003 24 2002 2855 2003 36 01.01.2003 
 Kosovo 26.03.1987 


(DBA mit SFR Jugoslawien gilt fort, 
BGBl. 2011 II S. 748) 


1988 744 1988 372 1988 1179 1989 35 01.01.1989 


 Kroatien** 06.02.2006 2006 1112 2007 247 2007 213 2007 260 01.01.2007 
 Kuwait 04.12.1987/ 


 18.05.1999 
1989 354 
2000 390 


1989 150 
2000 439 


1989 637 
2000 1156 


1989 268 
2000 1383 


01.01.84 – 31.12.97 
01.01.1998 


 Lettland 21.02.1997/ 
 29.09.2022 


1998 330 
2023 211 


1998 531 
2024 1330 


1998 2630 
2024 402 


1998 1219 
2024 1333 


01.01.1996 
01.01.2025 


 Liberia 25.11.1970 1973 1285 1973 615 1975 916 1975 943 01.01.1970 
Änderungen sind durch seitliche Striche gekennzeichnet 
*Ab 2023; ** Siehe I.2 


Fortsetzung siehe nächste Seite 
  







 


 Abkommen Fundstelle Inkrafttreten Anwendung 
  BGBl. II BStBl I BGBl. II BStBl I grundsätzlich 
 mit vom Jg. S./Nr.* Jg. S. Jg. S./Nr.* Jg. S. ab 
 (noch 1. Abkommen auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen) 


 
 Liechtenstein 17.11.2011/ 


 27.10.2020 
2012 1462 
2021 566 


2013 488 
2022 183 


2013 332 
2021 1294 


2013 507 
2022 185 


01.01.2013 
01.01.2022 


 Litauen 22.07.1997/ 
 30.09.2022 


1998 1571 
2023 212 


1998 1016 
2024 714 


1998 2962 
2024 179 


1999 121 
2024 717 


01.01.1995 
01.01.2024 


 Luxemburg 23.04.2012/  
 06.07.2023 


2012 1403 
2023 334 


2015 7 
2024 899 


2014 728 
2024 147 


2015 21 
2024 906 


01.01.2014 
01.01.2024 


 Malaysia 23.02.2010  2010 1310 2011 329 2011 464 2011 344 01.01.2011 
 Malta** 08.03.2001/ 


 17.06.2010 
2001 1297 
2011 275 


2002 76 
2011 742 


2002 320 
2011 640 


2002 240 
2011 745 


01.01.2002 
01.01.2002 


 Marokko 07.06.1972 1974 21 1974 59 1974 1325 1974 1009 01.01.1974 
 Mauritius 07.10.2011/ 


 29.10.2021  
2012 1050 
2022 530 


2013 388 
2023 328 


2013 331 
2023 50 


2013 402 
2023 331 


01.01.2013 
01.01.2023 


 Mexiko  09.07.2008/ 
 08.10.2021  


2009 746 
2022 534 


2014 1223 
2023 1599 


2010 62 
2023 250 


2014 1238 
2023 1602 


01.01.2010 
01.01.2024 


 Moldau, Republik 24.11.1981 
(DBA mit UdSSR gilt fort, BGBl. 1996 II S. 768) 


1983 2 1983 90 1983 427 1983 352 01.01.1980 


 Mongolei 22.08.1994 1995 818 1995 607 1996 1220 1996 1135 01.01.1997 
 Montenegro 26.03.1987 


(DBA mit SFR Jugoslawien gilt fort, 
BGBl. 2011 II S. 745) 


1988 744 1988 372 1988 1179 1989 35 01.01.1989 


 Namibia 02.12.1993 1994 1262 1994 673 1995 770 1995 678 01.01.1993 
 Neuseeland 20.10.1978 1980 1222 1980 654 1980 1485 1980 787 01.01.1978 
 Niederlande 12.04.2012/ 


 11.01.2016/ 
 24.03.2021 


2012 1414 
2016 866 
2021 735 


2016 47 
2017 69 
2022 1279 


2015 1674 
2016 1352 
2022 467 


2016 75 
2017 72 
2022 1283 


01.01.2016 
01.01.2017 
01.01.2023 


 Nordmazedonien 13.07.2006/ 
 14.11.2016 


2010 1153 
2017 814 


2011 313 
2018 710 


2011 462 
2018 230 


2011 327 
2018 713 


01.01.2011 
01.01.2019 


 Norwegen 04.10.1991/ 
 24.06.2013 


1993 970 
2014 906 


1993 655 
2015 245 


1993 1895 
2015 346 


1993 926 
2015 252 


01.01.1991 
01.01.2015 


 Österreich 24.08.2000/ 
 29.12.2010/ 
 21.08.2023 
(Bekanntmachung der Neufassung  05.11.2024) 


2002 734 
2011 1209 
2023 335 
2024 483 


2002 584 
2012 366 
2024 1121 


2002 2435 
2012 146 
2024 236 


2002 958 
2012 369 
2024 1125 


01.01.2003 
01.01.2011 
01.01.2024 


 Pakistan 14.07.1994 1995 836 1995 617 1996 467 1996 445 01.01.1995 
 Philippinen 09.09.2013 2014 822 2016 252 2016 262 2016 266 01.01.2016 
 Polen 14.05.2003 2004 1304 2005 349 2005 55 2005 363 01.01.2005 
 Portugal 15.07.1980 1982 129 1982 347 1982 861 1982 763 01.01.1983 
 Rumänien 04.07.2001 2003 1594 2004 273 2004 102 2004 286 01.01.2004 
 Russische Föderation 29.05.1996/ 


 15.10.2007 
1996 2710 
2008 1398 


1996 1 490 
2009 831 


1997 752 
2009 820 


1997 363 
2009 834 


01.01.1997 
01.01.2010 


 Sambia 30.05.1973 1975 661 1975 688 1975 2204 1976 7 01.01.1971 
 Schweden  14.07.1992/ 


 18.01.2023 
1994 686 
2023 307 


1994 422 
2024 287 


1995 29 
2024 66 


1995 88 
2024 294 


01.01.1995 
01.01.2024 


 Schweiz 11.08.1971/ 
 30.11.1978/ 
 17.10.1989/ 
 21.12.1992/ 
 12.03.2002/ 
 27.10.2010 


1972 1021 
1980 751 
1990 766 
1993 1886 
2003 67 
2011 1090 


1972 518 
1980 398 
1990 409 
1993 927 
2003 165 
2012 512 


1973 74 
1980 1281 
1990 1698 
1994 21 
2003 436 
2012 279 


1973 61 
1980 678 
1991 93 
1994 110 
2003 329 
2012 516 


01.01.1972 
01.01.1977 
01.01.1990 
01.01.1994 


01.01.02/01.01.04 
01.01.11/01.01.12 


 Serbien 26.03.1987 
(Namensänderung; ehem. Bundesrepublik 
Jugoslawien); (DBA mit SFR Jugoslawien 
gilt fort, BGBl. 1997 II S. 961) 


1988 744 1988 372 1988 1179 1989 35 01.01.1989 


 Simbabwe 22.04.1988 1989 713 1989 310 1990 244 1990 178 01.01.1987 
 Singapur 28.06.2004/ 2006 930 2007 157 2007 24 2007 171 01.01.2007 
  09.12.2019 2020 1178 2022 24 2021 437 2022 30 01.01.2022  
 Slowakei** 19.12.1980 


(DBA mit Tschechoslowakei gilt fort, 
BGBl. 1993 II S. 762) 


1982 1022 1982 904 1983 692 1983 486 01.01.1984 


 Slowenien 03.05.2006/ 
 17.05.2011 


2006 1091 
2012 154 


2007 171 
2013 369 


2007 213 
2013 330 


2007 183 
2013 372 


01.01.2007 
30.07.2012 


 Spanien** 03.02.2011  2012 18 2013 349 2013 329 2013 363 01.01.2013 
 Sri Lanka 13.09.1979 1981 630 1981 610 1982 185 1982 373 01.01.1983 
 Südafrika 25.01.1973 1974 1185 1974 850 1975 440 1975 640 01.01.1965 
 Syrien  17.02.2010 2010 1359 2011 345 2011 463 2011 358 01.01.2011 
 Tadschikistan 27.03.2003 2004 1034 2005 15 2004 1565 2005 27 01.01.2005 
 Thailand 10.07.1967 1968 589 1968 1046 1968 1104 1969 18 01.01.1967 
 Trinidad und Tobago 04.04.1973 1975 679 1975 697 1977 263 1977 192 01.01.1972 
 Tschechien 19.12.1980 


(DBA mit Tschechoslowakei gilt fort, 
BGBl. 1993 II S. 762) 


1982 1022 1982 904 1983 692 1983 486 01.01.1984 


 Tunesien 23.12.1975  1976 1653 1976 498 1976 1927 1977 4 01.01.1976 
  08.02.2018 2018 710 2020 264 2020 154 2020 279 01.01.2020 
 Türkei 16.04.1985 


 19.09.2011 
1989 866 
2012 526 


1989 471 
2013 373 


1989 1066 
2013 329 


1989 482 
2013 387 


01.01.1990 
01.01.2011 


 
Änderungen sind durch seitliche Striche gekennzeichnet 
* Ab 2023; ** Siehe I.2 


 
Fortsetzung siehe nächste Seite 


 
 
 
 
 







 


     
       
            
    
  
   


  
    


  


  
 
 


  


  
 
 


  


  
 
 


  


  
 
 


  


 
 
 


 
            
             
             
   


 
  
  


  
  


  
  


  
  


 
 


            
    


 
         


 
   


  
  
  


  
  


  
  


  
  


 
 


            
    


  
 


  
  
  


  
  
  


  
  


  
  


 
 


            
   


  
  
  


  
  


  
  


  
  


 
 


       
       
       
     


 
 


 
        
         
       
        
        
        
        
        
        
        
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        


 
    


 
 


                                                
      
     


      


Abkommen Fundstelle Inkrafttreten Anwendung 
BGBl. II BStBl I BGBl. II BStBl I grundsätzlich 


mit vom Jg. S./Nr.* Jg. S. Jg. S./Nr.* Jg. S. ab 
(noch 1. Abkommen auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen) 


Turkmenistan 24.11.1981 1983 2 1983 90 1983 427 1983 352 01.01.1980 
(DBA mit UdSSR galt fort, Bericht der Botschaft 
Aschgabat vom 11. August 1999 – Nr. 377/99) 


25.08.2016 2017 573 2018 206 2017 1559 2018 221 01.01.2018 
Ukraine 
Ungarn** 
Uruguay 
Usbekistan 


03.07,1995 
28.02.2011 
09.03.2010 
07.09.1999/
14.10.2014 


1996 
2011 
2011 
2001 
2015 


498 1996 
919 2012 
954 2012 
978 2001 


1198 2016 


675 1996 
155 2012 
350 2012 
765 2002 
267 2016 


2609 1996 
47 2012 


131 2012 
269 2002 
263 2016 


1421 
168 
365 
239 
271 


01.01.1997 
01.01.2012 
01.01.2012 
01.01.2002 
01.01.2016 


Venezuela 08.02.1995 1996 727 1996 611 1997 1809 1997 938 01.01.1997 
Vereinigte Arabische 
Emirate 


01.07.2010 2011 538 2011 942 2011 873 2011 955 01.01.2009 
bis 31.12.2021 


Vereinigtes Königreich 30.03.2010/
17.03.2014/ 
12.01.2021 


2010 
2015 
2021 


1333 2011 
1297 2016 


666 2022 


469 2011 
192 2016 
215 2022 


536 2011 
136 2016 
124 2022 


485 
195 
218 


01.01.2011 
01.01.2016 
01.01.2022 


Vereinigte Staaten 29.08.1989 
01.06.2006 


(Bekanntmachung der Neufassung  04.06.2008) 
Vietnam 16.11.1995 


1991 
2006 
2008 
1996 


354 1991 
1184 2008 


611/851 2008 
2622 1996 


94 1992 
766 2008 
783 


1422 1997 


235 1992 
117 2008 


752 1997 


262 01.01.1990 
782 01.01.07/01.01.08 


364 01.01.1997 
Zypern 18.02.2011/


19.02.2021 
2011 
2021 


1068 2012 
731 2022 


222 2012 
143 2022 


117 2012 
4 2022 


235 
146 


01.01.2012 
01.01.2022 


Abkommen1 Fundstelle Anwendung Anwendung Teil VI 
des BEPS-grundsätzlich 


BGBl. I ab MLI2 grundsätzlich 
mit Jg. S./Nr.* ab 
2. Abkommen auf die das Gesetz zum BEPS-MLI2 anzuwenden ist (BEPS-MLI-Anwendungsgesetz) 
Frankreich 2024 205 01.01.2025 
Griechenland 2024 205 01.01.2025 01.11.2024 
Kroatien 2024 205 01.01.2025 
Malta 2024 205 01.01.2025 01.11.2024 
Slowakei 2024 205 01.01.2025 
Spanien 2024 205 01.01.2025 01.11.2024 
Ungarn 2024 205 01.01.2025 01.11.2024 


Änderungen sind durch seitliche Striche gekennzeichnet 
* Ab 2023; ** Siehe I.2 


Fortsetzung siehe nächste Seite 


1 Abkommen im Sinne von § 1 Absatz 2 BEPS-MLI-Anwendungsgesetz. 
2 Mehrseitiges Übereinkommen vom 24. November 2016 zur Umsetzung steuerabkommensbezogener Maßnahmen zur Verhinderung der 
Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung (BGBl. 2020 II Nr. 20; Inkrafttreten: BGBl. 2021 II Nr. 13). 







 


 Abkommen Fundstelle Inkrafttreten Anwendung 
  BGBl. II BStBl I BGBl. II BStBl I grundsätzlich 
 mit vom Jg. S./Nr.* Jg. S. Jg. S./Nr.* Jg. S. ab 
 3. Abkommen auf dem Gebiet der Erbschaft- und Schenkungsteuern 
 Dänemark3 22.11.1995 1996 2 565 1996 1 219 1997 728 1997 624 01.01.1997 
 Frankreich 12.10.2006 2007 1 402 2009 1 258 2009 596 2009 1 266 03.04.2009 
 Griechenland 18.11.1910/ 


 01.12.1910 
1912 1734  1953 525 1953 377 01.01.1953 


 Schweden5 14.07.19925 1994 686 1994 422 1995 29 1995 88 01.01.1995 
bis 31.12.2023 


 Schweiz 30.11.1978 1980 594 1980 243 1980 1 341 1980 786 28.09.1980 
 Vereinigte Staaten 03.12.1980/ 1982 847 1982 765 1986 860 1986 478 01.01.1979 
  14.12.1998 


(Bekanntmachung der Neufassung 21.12.2000) 
2000 1 170 
2001 65 


2001 110 
2001 114 


2001 62 2001 114 15.12.2000 


  
 4. Sonderabkommen betreffend Einkünfte und Vermögen von Schifffahrt (S)- und Luftfahrt (L)-Unternehmen6  
 Brasilien (S)  


(Protokoll) 17.08.1950 
 
1951 11 


  
1952 604 


  
10.05.1952 


 Chile (S) 
(Handelsvertrag) 02.02.1951 


 
1952 325 


  
1953 128 


  
08.01.1952 


 Hongkong (L) 08.05.1997 1998 2064 1998 1 156 1999 26 2000 1554 01.01.1998 
 Hongkong (S) 13.01.2003 2004 34 2005 610 2005 332 2005 613 01.01.1998 
 Insel Man (S) 02.03.2009 2010 968 2011 510 2011 534 2011 511 01.01.2010 
 Jemen (L) 02.03.2005 2006 538 2006 229 2007 214 2007 231 01.01.1982 
 Kamerun (L) 24.08.2017 2018 466 2021 219 2021 85 2021 221 01.01.2021 
 Kolumbien (S, L) 10.09.1965 1967 762 1967 24 1971 855 1971 340 01.01.1962 
 Panama (S,L) 21.11.2016 2017 1072 2018 8 2017 1511 2018 12 01.01.2017 
 Paraguay (L) 27.01.1983 1984 644 1984 456 1985 623 1985 222 01.01.1979 
 Saudi-Arabien (L) 08.11.2007 2008 782 2009 866 2009 1027 2009 869 01.01.1967 
 Venezuela (S, L) 23.11.1987 1989 373 1989 161 1989 1065 1990 2 01.01.1990 
  
 5. Abkommen auf dem Gebiet der Rechts- und Amtshilfe und des Informationsaustauschs 
 Andorra 25.11.2010 2011 1223 2017 81 2012 146 2017 88 01.01.2013 
 Anguilla 19.03.2010 2010 1381 2012 100 2011 948 2012 107 01.01.2012 
 Antigua und Barbuda 19.10.2010 2011 1212 2017 388 2012 737 2017 395 01.01.2013 
 Bahamas 09.04.2010 2011 642 2012 267 2012 63 2012 274 01.01.2012 
 Bermuda 03.07.2009 2012 1306 2013 692  2013 330 2013 702 01.01.2013 
 Britische Jungferninseln 05.10.2010 2011 895 2012 283 2012 53 2012 291 01.01.2012 
 Cookinseln 03.04.2012 2013 665 2017 289 2014 102 2017 296 01.01.2014 
 Dänemark3 22.11.1995 1996 2565 1996 1 219 1997 728 1997 624 01.01.1997 
 Gibraltar 13.08.2009 2010 984 2011 521 2011 535 2011 527 01.01.2011 
 Grenada 03.02.2011 2013 654   2017 405 2013 1649 2017 412 01.01.2014 
 Guernsey 26.03.2009 2010 973 2011 514 2011 535 2011 520  01.01.2011 
 Insel Man 02.03.2009 2010 957 2011 504 2011 534 2011 509 01.01.2011 
 Italien 09.06.1938 1939 1244 1939 3774 1956 2154 1957 142 23.01.1939 
 Jersey 04.07.2008 2009 578 2010 166 2010 38 2010 177 01.01.2010 
 Kaimaninseln 27.05.2010 2011 664 2011 841  2011 823 2011 848 01.01.2012 
 Liechtenstein 02.09.2009 2010 950 2011 286 2011 326 2011 292 01.01.2010 
 Monaco 27.07.2010 2011 653 2017 73 2012 92 2017 80 01.01.2012 
 Montserrat 28.10.2011 2012 1321 2017 396 2014 517 2017 404 01.01.2015 
 Niederlande 21.05.1999 2001 2 2001 66 2001 691 2001 539 23.06.2001 
 Österreich 04.10.1954 1955 833 1955 434 1955 926 1955 743 26.11.1955 
 San Marino 21.06.2010 2011 908 2013 684 2012 147 2013 691 01.01.2012 
 Schweden3 14.07.1992 1994 686 1994 422 1995 29 1995 88 01.01.1995 
 St.Kitts und Nevis 19.10.2010 2015 1286 2017 297 2016 1242 2017 304 01.01.2017 
 St. Lucia 07.06.2010 2011 264 2013 760 2013 559 2013 767 01.01.2014 
 St. Vincent und Grenadinen 29.03.2010 2011 253 2011 777 2011 696 2011 784 01.01.2012 
 Turks und Caicos Inseln 04.06.2010 2011 882 2012 275 2012 116 2012 282 01.01.2012 
 Vereinigte Staaten 31.05.2013 2013 1362 2014 242 2014 111 2014 264 11.12.2013 


 
Änderungen sind durch seitliche Striche gekennzeichnet 
*Ab 2023 


Fortsetzung siehe nächste Seite 
  


                                                
3 Die Erbschaftsteuer bzw. Vorschriften zur Rechts- und Amtshilfe sind in den unter I.1. bzw. II.1 aufgeführten Abkommen enthalten. 
4 Angabe bezieht sich auf RGBl bzw. RStBl. 
5 Aufhebung der Bestimmungen zu Nachlässen, Erbschaften und Schenkungen mit Änderungsprotokoll vom 18.01.2023 ab 01.01.2024. 
6 Siehe auch Bekanntmachungen über die Steuerbefreiungen nach § 49 Abs. 4 EStG (und § 2 Abs. 3 VStG): 
 Äthiopien L (BStBl 1962 I S. 536),   Libanon S, L (BStBl 1959 I S. 198), 
 Afghanistan L (BStBl 1964 I S. 411),   Malediven L (BStBl 2015 I S. 675), 
 Brasilien S, L (BStBl 2006 I S. 216),   Oman S, L (BStBl I 2018, 1036), 
 Chile L (BStBl 1977 I S. 350),   Papua-Neuguinea L (BStBl 1989 I S. 115) 
 Fidschi S (BStBl 2015 I S. 1087),   Seychellen L (BStBl 1998 I S. 582), 
 Irak S, L (BStBl 1972 I S. 490),   Sudan L (BStBl 1983 I S. 370) und 
 Jordanien L (BStBl 1976 I S. 278),   Vereinigte Arabische Emirate S, L (BStBl 2022 S. 640) 
 Katar L (BStBl 2006 I S. 3),    Zaire S, L (BStBl 1990 I S. 178). 
  







 


II. Künftige Abkommen und laufende Verhandlungen 
  Art des  Geltung für  
 Abkommen mit Abkommens7


  Sachstand8  Veranlagungs- 
steuern9  


ab 


Abzug- 
steuern10  


ab 


Bemerkungen 


 1. Abkommen auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen 
 Ägypten R-A P: 09.11.2012 KR KR  
 Albanien R-P P: 23.04.2024    
 Andorra A V: KR KR  
 Angola A V:    
 Äthiopien A V:    
 Argentinien R-P P: 25.10.2019 KR KR  
 Bangladesch R-A V:    
 Belgien R-A P: 15.03.2018 KR KR  
 Benin A V:    
 Botsuana A V:    
 Brasilien A V:    
 Chile A V:    
 China R-P V:    
 Costa Rica R-P V:    
 Ecuador R-A P: 19.10.2012 KR KR  
 Frankreich R-A V:    
 Griechenland R-A V:  KR KR  
 Hongkong A V:    
 Indien R-P V:    
 Iran R-A P: 12.12.2018 KR KR  
 Island R-A V:      
 Israel R-P P: 24.05.2019 KR KR  
 Jersey R-P V:    
 Jordanien A V:    
 Kanada R-P V:    
 Katar A V:    
 Kirgisistan R-P P: 15.11.2023    
 Kolumbien A V:    
 Korea, Republik R-P P: 18.04.2018 KR KR  
 Kosovo R-A P: 26.04.2024    
 Kroatien R-P P: 11.06.2013 KR KR  
 Kuwait R-P V:    
 Libanon A V:    
 Liberia R-A V:    
 Malaysia R-P V:    
 Moldau, Republik R-A P: 27.11.2024    
 Montenegro R-A V:    
 Namibia R-P V:    
 Neuseeland R-P  V:    
 Niederlande R-P P:  08.02.2024 KR KR  
 Nigeria A V:    
 Norwegen R-P P: 27.04.2023 KR KR  
 Oman A 


 R-P 
U: 15.08.2012 
V: 


KR KR ab 1985 für int. Verkehr 


 Pakistan R-A V:    
 Polen R-P P: 02.06.2022 KR KR  
 Portugal R-A P: 26.10.2017 KR KR  
 Ruanda A V:    
 Rumänien R-P V:    
 Russische Föderation R-P P: 08.10.2019 KR KR  
 San Marino A P: 26.02.2024 KR KR  
 Schweiz R-P U: 21.08.2023 KR KR  
 Senegal A V:    
 Serbien R-A V:    
 Slowakei R-A V:    
 Slowenien R-P  V:    
 Sri Lanka R-A P: 24.08.2012 KR KR  
  V:    
      


Änderungen sind durch seitliche Striche gekennzeichnet Fortsetzung siehe nächste Seite 
 
 


 


                                                
7 A Erstmaliges Abkommen 
 R-A: Revisionsabkommen als Ersatz eines bestehenden Abkommens 
 R-P: Revisionsprotokoll zu einem bestehenden Abkommen 
 E-P: Ergänzungsprotokoll zu einem bestehenden Abkommen 
8 V: Verhandlung 
 P: Paraphierung 
 U: Unterzeichnung hat stattgefunden, Gesetzgebungs- oder Ratifikationsverfahren noch nicht abgeschlossen 
9 Einkommen-, Körperschaft-, Gewerbe- und Vermögensteuer KR: Keine Rückwirkung vorgesehen 
10 Abzugsteuern von Dividenden, Zinsen und Lizenzgebühren KR: Keine Rückwirkung vorgesehen 
 
 







 


  Art des  Geltung für  
 Abkommen mit Abkommens11


  Sachstand12  Veranlagungs- 
steuern13  


ab 


Abzug- 
steuern14  


ab 


Bemerkungen 


 noch 1. Abkommen auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen 
      
 Südafrika R-A 


 R-P 
U:  09.09.2008 
U: 06.03.2024 


KR 
KR 


KR 
KR 


 


 Trinidad und Tobago R-A P: 16.01.2015 KR KR  
 Tschechien R-A V:    
 Tunesien R-P V:    
 Ukraine R-A P: 28.02.2024    
 Vietnam R-P V:    
      
      
  
  


 2. Abkommen auf dem Gebiet der Erbschaft- und Schenkungsteuern 


  


  


 3. Sonderabkommen betreffend Einkünfte und Vermögen von Schifffahrt (S)- und Luftfahrt (L)-Unternehmen 


      
      
      
      
      
 4. Abkommen auf dem Gebiet der Amtshilfe und des Informationsaustauschs 


 Aruba  A U:  29.06.2017 KR KR  
 Bahamas E-P V:    
 Barbados A P: 30.11.2011 KR KR  
 Brasilien A V:    
 Brunei A V:    
 Dominica  A U: 21.09.2010 KR KR  
 Panama A P:  13.05.2013 KR KR  
 Vereinigte Staaten A U:  14.08.2020 KR KR  
      


 
 
Änderungen sind durch seitliche Striche gekennzeichnet 
 
                                                
11 A Erstmaliges Abkommen 
 R-A: Revisionsabkommen als Ersatz eines bestehenden Abkommens 
 R-P: Revisionsprotokoll zu einem bestehenden Abkommen 
 E-P: Ergänzungsprotokoll zu einem bestehenden Abkommen 
12 V: Verhandlung 
 P: Paraphierung 
 U: Unterzeichnung hat stattgefunden, Gesetzgebungs- oder Ratifikationsverfahren noch nicht abgeschlossen 
13 Einkommen-, Körperschaft-, Gewerbe- und Vermögensteuer KR: Keine Rückwirkung vorgesehen 
14 Abzugsteuern von Dividenden, Zinsen und Lizenzgebühren KR: Keine Rückwirkung vorgesehen 
 
 





		Betreff: Stand der Doppelbesteuerungsabkommen und anderer Abkommen im Steuerbereich sowie der Abkommensverhandlungen am 1. Januar 2025










Beschluss vom 04. September 2024, XI R 25/21
Ansatz und Teilwert von Pensionsrückstellungen für beitragsorientierte Leistungszusagen ohne garantierte
Mindestversorgung


ECLI:DE:BFH:2024:B.040924.XIR25.21.0


BFH XI. Senat


EStG § 4 Abs 3, EStG § 5 Abs 1 S 1, EStG § 6a Abs 1, EStG § 6a Abs 3, EStG § 6a Abs 4, KStG § 8 Abs 1, KStG § 27 Abs 2,
KStG § 28 Abs 1 S 3, HGB § 249 Abs 1 S 1, BetrAVG § 1 Abs 2 Nr 1, BetrAVG § 2 Abs 5, GG Art 3 Abs 1, AO § 351 Abs 1,
FGO § 40 Abs 2, FGO § 42, FGO § 126 Abs 2, FGO § 126a, FGO § 136 Abs 1 S 1, FGO § 143 Abs 1, EStG VZ 2010 , EStG VZ
2011 , EStG VZ 2012 , KStG VZ 2010 , KStG VZ 2011 , KStG VZ 2012 , EStG § 6a Abs 3 S 2 Nr 1 S 1 Halbs 1, EStG § 6a Abs
3 S 2 Nr 1 S 1 Halbs 2, EStG § 6a Abs 1 Nr 1, EStG § 6a Abs 1 Nr 2, EStG § 6a Abs 1 Nr 3, BGB § 158


vorgehend FG Münster, 18. März 2021, Az: 10 K 4131/15 K,G,F


Leitsätze


1. Pensionsrückstellungen sind dem Grunde nach auch für erteilte Versorgungszusagen im Sinne des § 6a Abs. 1 des
Einkommensteuergesetzes (EStG) zu bilden, die einen rechtsverbindlichen Anspruch auf Versorgungsleistungen bei
Eintritt des Versorgungsfalls unter der aufschiebenden Bedingung einräumen, dass sich die Höhe der zugesagten
Leistung danach richtet, welchen Wert eine Rückdeckungslebensversicherung, die in Fondsanteile investiert, beim
Eintritt des Versorgungsfalls hat.


2. Der Teilwert einer Pensionsverpflichtung richtet sich auch bei beitragsorientierten Leistungszusagen ohne garantierte
Mindestleistung nach § 6a Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 Satz 1 Halbsatz 2 EStG für den Teil der Versorgungszusage, der auf einer
Zusage im Rahmen einer Entgeltumwandlung im Sinne von § 1 Abs. 2 des Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen
Altersversorgung beruht, und im Übrigen nach § 6a Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 Satz 1 Halbsatz 1 EStG. Der Teilwert ist nicht
abweichend von § 6a Abs. 3 EStG mit dem jeweils aktuellen Wert der Rückdeckungslebensversicherung
(beziehungsweise der Fondsanteile) zum jeweiligen Bilanzstichtag zu bewerten.


Tenor


Die Revisionen des Beklagten und der Klägerin gegen das Urteil des Finanzgerichts Münster vom 18.03.2021 - 10 K
4131/15 K,G,F werden als unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens tragen der Beklagte zu 1/5 und die Klägerin zu 4/5.


Tatbestand


A.


Zwischen den Beteiligten steht im Streit, ob und in welcher Höhe für die von der Klägerin, Revisionsbeklagten und
Revisionsklägerin (Klägerin), einer GmbH, erteilten wertpapiergebundenen Versorgungszusagen nach § 6a des
Einkommensteuergesetzes (EStG) i.V.m. § 8 Abs. 1 des Körperschaftsteuergesetzes (KStG) in den Jahren 2010 bis
2012 (Streitjahre) eine Pensionsrückstellung zu bilden ist.


1


Alleiniger Gesellschafter der Klägerin war in den Streitjahren A. Geschäftsführer waren A und B. Die Klägerin
ermittelte ihren Gewinn nach einem abweichenden Wirtschaftsjahr vom 01.07. bis zum 30.06. des jeweiligen
Kalenderjahres. Zwischen 2009 und 2012 erteilte die Klägerin A und B sowie weiteren leitenden Angestellten
Versorgungszusagen. Die schriftlichen Vereinbarungen hierzu sind (abgesehen von den eingesetzten Beträgen in
unterschiedlicher Höhe) inhaltsgleich.


2
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Nach den in diesen Vereinbarungen als "beitragsorientierte Leistungszusage mit Rückdeckungslebensversicherung
bei der … (X) und nachgelagerter Verrentung zum Zeitpunkt des Versorgungsbeginns" bezeichneten
Versorgungszusagen hatte die Klägerin einen festgelegten Einmalbeitrag für die jeweiligen Mitarbeiter an X zu
entrichten. Es war in den Vereinbarungen vorgesehen, einmal jährlich die Zusage zu prüfen und gegebenenfalls zu
erhöhen. Eine Verpflichtung zu einer solchen Anpassung, die in den Streitjahren laufend erfolgte, bestand nicht. Die
Mitarbeiter hatten die Möglichkeit, sich im Rahmen von Entgeltumwandlungen zu beteiligen. Die Rechte aus den
Rückdeckungslebensversicherungen standen ausschließlich der Klägerin, die jeweils als Versicherungsnehmerin und
der jeweilige Mitarbeiter jeweils als versicherte Person in den Versicherungsscheinen ausgewiesen worden waren,
zu. Die an X geleisteten Beiträge wurden als Anlagebetrag dem jeweiligen Versicherungsschein entsprechend in
Anlagefonds investiert. Die Versicherungsleistung bestand in einer lebenslang zu zahlenden Rente oder einer
einmaligen Kapitalauszahlung. Die Höhe der Rente beziehungsweise (bzw.) der Kapitalauszahlung sollte sich aus
dem Fondswert bei Eintritt des Versorgungsfalls ergeben. Der Fondswert entsprach dem Wert der auf die jeweilige
Versicherung entfallenden Fondsanteile. Bei den Anlagefonds konnte der jeweilige Mitarbeiter zwischen Strategie-,
Renten-, Aktien-, Themen- oder Garantiefonds wählen. Eine Anlage in einen Garantiefonds erfolgte in keinem Fall.
Die übrigen und vorliegend ausgewählten Fonds sahen keine Mindestleistung vor; demgemäß war eine
Mindestversorgung durch die Rückdeckungslebensversicherung nicht garantiert.


3


Aufgrund der von der Klägerin erteilten Versorgungszusagen hatten die Mitarbeiter einen Anspruch gegen die
Klägerin auf Alters- und Hinterbliebenenrente in Höhe des bei Eintritt des Versorgungsfalls bestehenden jeweiligen
Fondswerts. Die Höhe des Anspruchs auf Altersrente bestimmte sich nach dem jeweiligen Rückdeckungsanspruch
der Klägerin, der sich aus dem geschäftsplanmäßigen Deckungskapital zuzüglich eines Guthabens aus
Beitragsrückerstattung und Überschussbeteiligung zum Zeitpunkt des Leistungsbeginns ergab. Mit
Versorgungsbeginn hatte X die Höhe der Rente mittels versicherungsmathematischer Berechnungen auf der
Grundlage amtlich anerkannter Sterbetafeln festzulegen. In den Versorgungszusagen war ausdrücklich festgelegt,
dass bis zum Beginn der Versorgung das Kapitalanlagerisiko für das Deckungskapital im Sinne (i.S.) von § 2 Abs. 5a
des Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung ‑‑BetrAVG‑‑ (nunmehr § 2 Abs. 5 BetrAVG) alleine
beim Mitarbeiter lag. Nach dem Eintritt des Versorgungsfalls übernahm X die Verpflichtung, die Höhe der von ihr
festgelegten Leistungen zu garantieren. Den Mitarbeitern stand das Wahlrecht zu, im Versorgungsfall statt der
monatlichen Rente eine Kapitalabfindung zu wählen. Diese war auf höchstens 100 % des aus
Entgeltumwandlungen finanzierten Deckungskapitals und 30 % des von der Klägerin finanzierten Deckungskapitals
begrenzt. Nach den Regelungen zur Höhe der Witwen- und Waisenrente beschränkten sich die hieraus bestehenden
Ansprüche der jeweiligen Hinterbliebenen auf das zum maßgeblichen Zeitpunkt erreichte Deckungskapital bzw. die
daraus von der Klägerin zu erbringenden entsprechenden Leistungen. Zur Sicherung der Ansprüche aus den
Versorgungszusagen verpfändete die Klägerin ihre Ansprüche aus der Rückdeckungslebensversicherung an die
jeweiligen Mitarbeiter. Die Anwartschaft des Mitarbeiters aus der Versorgungszusage ergab sich entsprechend § 2
Abs. 5a BetrAVG (nunmehr § 2 Abs. 5 BetrAVG) aus der Summe aller Beiträge und deren Erträge auf der Grundlage
des Deckungskapitals der Rückdeckungslebensversicherung. Diese Anwartschaft auf Leistungen der betrieblichen
Altersversorgung war von Anfang an, frühestens mit Zahlung der ersten Versicherungsprämie unverfallbar. Der
Zeitwert (Aktivwert) der verpfändeten Ansprüche aus den Rückdeckungslebensversicherungen, der den auf die
Versicherungen entfallenden und Kapitalmarktschwankungen unterliegenden Fondsanteilen entsprach, belief sich
zum 30.06.2010, 30.06.2011 und 30.06.2012 auf 67.788,17 €, 149.228,38 € bzw. 250.458,41 €.


4


Zu den Bilanzstichtagen 30.06.2011 und 30.06.2012 aktivierte die Klägerin die Ansprüche aus den
Rückdeckungslebensversicherungen mit den von X mitgeteilten Werten (149.228,38 € zum 30.06.2011 bzw.
250.458,41 € zum 30.06.2012). In gleicher Höhe bildete sie für die Versorgungsverpflichtungen eine
Pensionsrückstellung. In ihren Jahresabschlüssen verrechnete die Klägerin hierbei die beiden vorgenannten
Positionen unter Heranziehung des § 246 Abs. 2 Satz 2 des Handelsgesetzbuchs (HGB). Zum vorhergehenden
Bilanzstichtag 30.06.2010 hatte die Klägerin weder Ansprüche aus den Rückdeckungslebensversicherungen
aktiviert noch Pensionsrückstellungen passiviert. Die bis zum 30.06.2010 geleisteten Beiträge zu den
Rückdeckungslebensversicherungen verbuchte die Klägerin als Aufwand.


5


Der Beklagte, Revisionskläger und Revisionsbeklagte (Finanzamt ‑‑FA‑‑) veranlagte die Klägerin für die Streitjahre
zunächst erklärungsgemäß. Die ergangenen Bescheide standen jeweils unter Vorbehalt der Nachprüfung (§ 164
Abs. 1 der Abgabenordnung ‑‑AO‑‑).


6


Nach einer bei der Klägerin durchgeführten Außenprüfung, die die Streitjahre umfasste, vertrat das FA die
Auffassung, dass Pensionsrückstellungen nicht anzusetzen seien. Eine Pensionsrückstellung dürfe nur gebildet
werden, wenn und soweit der Pensionsberechtigte einen Rechtsanspruch auf eine laufende oder einmalige
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Pensionsleistung habe. Im Streitfall sei zwar ein Rechtsanspruch dem Grunde nach gegeben. Es fehle jedoch an
einem Rechtsanspruch der Höhe nach. Die Versorgungsleistungen hingen in vollem Umfang von dem Wert der
Fonds ab, in die im Rahmen des Rückdeckungskonzepts investiert worden sei. Diese seien so ausgewählt, dass eine
garantierte Mindestversorgung nicht gegeben sei. Ihre Kurse könnten sich bis zum Eintritt des Versorgungsfalls
sowohl erhöhen als auch vermindern. Daher habe der jeweilige Mitarbeiter in der Anwartschaftsphase keinen
Rechtsanspruch auf eine Altersversorgung in festgelegter Höhe erworben. Das FA erließ unter dem 10.02.2015 und
gestützt auf § 164 Abs. 2 AO dementsprechende Änderungsbescheide zur Körperschaftsteuer für 2010 bis 2012,
über die gesonderte Feststellung des verbleibenden Verlustabzugs zur Körperschaftsteuer auf den 31.12.2010 bis
31.12.2012, über die gesonderte Feststellung von Besteuerungsgrundlagen nach § 27 Abs. 2 KStG und § 28 Abs. 1
Satz 3 KStG zum 30.06.2010 bis 30.06.2012, zum Gewerbesteuermessbetrag für 2010 bis 2012 sowie über die
gesonderte Feststellung des vortragsfähigen Gewerbeverlustes auf den 31.12.2010 bis 31.12.2012.


Die Gewerbesteuermessbescheide für 2010 bis 2012 und die Bescheide über die gesonderte Feststellung des
vortragsfähigen Gewerbeverlustes auf den 31.12.2010 bis 31.12.2012 wurden unter dem 10.08.2015 aus nicht das
vorliegende Verfahren betreffenden Gründen, die nicht im Streit stehen, erneut geändert. Das anschließende
Einspruchsverfahren blieb ohne Erfolg (Einspruchsentscheidung vom 07.12.2015).


8


Mit ihrer Klage begehrt die Klägerin, unter Aufhebung der Einspruchsentscheidung vom 07.12.2015 die
angefochtenen Änderungsbescheide dahingehend zu ändern, dass (1.) zum 30.06.2010 eine Pensionsrückstellung
mit 67.788,17 € angesetzt, die sich hieraus für 2010 ergebende Gewinnminderung mit einer entsprechenden
Gewinnerhöhung aus der Aktivierung des Anspruchs gegen die Rückdeckungslebensversicherung saldiert und
aufgrund des Bilanzzusammenhangs für 2011 eine Gewinnminderung in gleicher Höhe aufgrund der geringeren
Hinzuaktivierung des Anspruchs gegen die Rückdeckungslebensversicherung berücksichtigt wird, (2.) zum
30.06.2011 eine Pensionsrückstellung mit dem bilanzierten Betrag von 149.228,38 € angesetzt und für 2011 eine
Gewinnminderung in Höhe der Erhöhung der Rückstellung von 81.449,21 € berücksichtigt wird sowie (3.) zum
30.06.2012 eine Pensionsrückstellung mit dem bilanzierten Betrag von 250.458,41 € angesetzt und für 2012 eine
Gewinnminderung in Höhe der Rückstellung von 101.230,03 € berücksichtigt wird.


9


Das Finanzgericht (FG) gab der Klage mit seinem in Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG) 2021, 1560
veröffentlichten Urteil teilweise statt. Es führte im Wesentlichen aus, die Klage sei mangels Beschwer unzulässig,
soweit sie sich gegen die ‑‑im Revisionsverfahren nicht mehr streitgegenständlichen‑‑ Feststellungsbescheide nach
§ 27 Abs. 2 KStG und § 28 Abs. 1 Satz 3 KStG auf den 30.06.2010 bis 30.06.2012 richte. Die im Übrigen zulässige
Klage sei teilweise begründet. Für die von der Klägerin erteilten Versorgungszusagen sei dem Grunde nach eine
Pensionsrückstellung anzusetzen. Die Versorgungszusagen erfüllten die Voraussetzungen nach § 6a Abs. 1 Nr. 1
EStG für den Ansatz einer Pensionsrückstellung. Die Pensionsrückstellung sei allerdings in einer geringeren Höhe
anzusetzen, als dies von der Klägerin geltend gemacht werde. Für den Teil der von ihr erteilten
Versorgungszusagen, der auf einer Zusage im Rahmen einer Entgeltumwandlung beruhe, komme die
Bewertungsregelung des § 6a Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 Satz 1 Halbsatz 2 EStG zur Anwendung. Es handele sich insoweit
um Entgeltumwandlungen i.S. von § 1 Abs. 2 BetrAVG, wobei die Anwartschaften nach § 2 Abs. 5 BetrAVG
unverfallbar gewesen seien. Dies gelte allerdings nicht für die gegenüber A erteilte Versorgungszusage, da dieser in
den Streitjahren als Gesellschafter-Geschäftsführer der Klägerin kein Arbeitnehmer i.S. von § 17 Abs. 1 Satz 1 oder 2
BetrAVG gewesen sei. Für den Teil der von der Klägerin erteilten Versorgungszusagen, der nicht auf einer Zusage im
Rahmen einer Entgeltumwandlung beruhe, komme die Bewertungsregelung des § 6a Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 Satz 1
Halbsatz 1 EStG zur Anwendung. Für die gegenüber A erteilte Versorgungszusage gelte das insgesamt.


10


Gegen das Urteil haben beide Beteiligte Revision eingelegt.11


Das FA rügt mit seiner Revision die Verletzung materiellen Rechts. Es bringt im Wesentlichen weiterhin vor, dass
der jeweilige Mitarbeiter in der Anwartschaftsphase keinen Rechtsanspruch auf Altersversorgung in einer
festgelegten Höhe erworben habe. Die Abhängigkeit von der Wertentwicklung der
Rückdeckungslebensversicherung (und die damit verbundene Unsicherheit des Arbeitnehmers über die Höhe seiner
Altersversorgung) spreche auch nach § 6a Abs. 1 Nr. 2 EStG, der die Bildung einer Pensionsrückstellung bei
Abhängigkeit der Pensionsleistung von künftigen gewinnabhängigen Bezügen versage, gegen den Ansatz einer
Pensionsrückstellung im Streitfall. Die fragliche "Gewinnabhängigkeit" beziehe sich nicht nur auf zukünftige
Tantiemen und Boni des Arbeitgebers, sondern auch auf die Gewinnabhängigkeit anderer externer Quellen, speziell
von Wertpapieren wie Fondsanteilen und Aktien, oder wie hier die Wertentwicklung der in solche Wertpapiere
investierenden Rückdeckungslebensversicherung.
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Außerdem liege ein nach § 6a Abs. 1 Nr. 2 EStG schädlicher Vorbehalt vor, weil die Pensionsleistungen von dem
Wert der Rückdeckungslebensversicherung abhängig seien. Die Rückdeckungslebensversicherung bestehe bis zum
Versorgungsbeginn ausschließlich in Form von risikoorientierten Investmentfonds.


13


Darüber hinaus scheide die Bildung einer Pensionsrückstellung auch aus, weil es sich bei den Pensionszusagen im
Streitfall in arbeitsrechtlicher Hinsicht tatsächlich nicht um beitragsorientierte Leistungszusagen nach § 1 Abs. 2
Nr. 1 BetrAVG, sondern um reine Beitragszusagen handele. Für eine solche nicht unter das Gesetz zur Verbesserung
der betrieblichen Altersversorgung fallende reine Beitragszusage könne daher eine Pensionsrückstellung nicht
gebildet werden.


14


Lägen die Voraussetzungen zur Passivierung dagegen vor, seien die vom FG vorgenommenen
Teilwertberechnungen im Übrigen nicht zu beanstanden. Der Wortlaut des § 6a Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 Satz 2 Halbsatz 1
EStG sei eindeutig, eine abweichende teleologische oder verfassungskonforme Auslegung ergebe sich weder aus der
historischen Entwicklung der Vorschrift noch aus den anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik.


15


Das FA beantragt sinngemäß, die Vorentscheidung, soweit die Klage nicht als unzulässig abgewiesen wurde,
aufzuheben und diese insoweit abzuweisen sowie die Revision der Klägerin zurückzuweisen.


16


Die Klägerin beantragt sinngemäß, die Vorentscheidung, soweit die Klage nicht als unzulässig abgewiesen wurde,
aufzuheben und dieser nach Maßgabe der vorgenannten erstinstanzlichen Anträge stattzugeben sowie die Revision
des FA zurückzuweisen.


17


Soweit die Klägerin im Revisionsverfahren zunächst vom Klageverfahren abweichende Anträge gestellt hat, ist der
unter dem 29.04.2022 abgegebenen Erläuterung zu entnehmen, dass sie damit nicht über die erstinstanzlichen
Anträge hinaus hat gehen wollen.


18


Mit ihrer Revision begehrt die Klägerin eine Rückstellung in der von ihr erklärten Höhe. Sie macht gleichfalls die
Verletzung materiellen Rechts geltend und bringt im Wesentlichen vor, dass die vom FG vorgenommene Bewertung
gegen die anerkannten Grundsätze der Versicherungsmathematik verstoße.


19


Es komme wegen der Höhe der Pensionsrückstellung darauf an, ob die für Entgeltumwandlungsdirektzusagen
gemäß § 6a Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 Halbsatz 2 EStG geltende Regelung für die Bemessung der Pensionsrückstellung
auch für den Teil der Versorgungszusagen angewendet werden könne, die der Arbeitgeber finanziert habe, oder ob
insoweit die in § 6a Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 Halbsatz 1 EStG festgelegte "Barwertdifferenzbewertung" Anwendung finden
müsse. Hinsichtlich der beitragsorientierten Leistungszusagen sei § 6a Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 Halbsatz 2 EStG analog
anzuwenden. Es bestehe kein Unterschied, ob die sofortige Unverfallbarkeit auf Gesetz oder auf Vertrag beruhe und
ob die Versorgungsleistung vom Arbeitgeber oder durch Entgeltumwandlung vom Arbeitnehmer finanziert werde.
Der Entstehungsgeschichte des § 6a Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 EStG sei nicht zu entnehmen, dass der Gesetzgeber
wirtschaftlich identische Fälle willentlich anders habe behandeln wollen. Es sei nicht bedacht worden, dass
Zusagen wie bei einer Entgeltumwandlung mit sofortiger Unverfallbarkeit auch vom Arbeitgeber zugesagt werden
könnten und daher identisch zu bilanzieren seien. Bei den vorliegenden Versorgungszusagen sei keine in der
Zukunft fällig werdende Leistung versprochen worden, sondern lediglich eine Verpflichtung in Höhe des gebildeten
Deckungskapitals. Dieser Betrag, der am jeweiligen Bilanzstichtag in der Rückdeckungslebensversicherung
vorhanden sei, sei die versprochene Leistung. Sie sei damit im versicherungsmathematischen Sinne der Barwert der
zukünftigen Leistung. Es gebe daher keinen Raum für eine Diskontierung einer zukünftigen Leistung. Das Gleiche
gelte sinngemäß für den Prämienbarwert. Die Berechnungsvorschriften für das Teilwertverfahren in § 6a Abs. 3
Satz 2 Nr. 1 Satz 1 Halbsatz 1 EStG seien in einem Kontext entstanden, in dem es nur Leistungszusagen gegeben
habe. Diese könnten auf beitragsorientierte Leistungszusagen nicht sinnvoll angewendet werden.


20


Die Entgeltumwandlungszusage von A sei entgegen dem FG nach den allgemein geltenden und einzuhaltenden
Regeln der Versicherungsmathematik mit dem Deckungskapital der Rückdeckungslebensversicherung anzusetzen.
Die "anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik", deren Beachtung gemäß § 6a Abs. 3 Satz 3 EStG gesetzlich
vorgeschrieben sei, verlange, dass der angestrebte steuerbilanzielle Ausweis der in Rede stehenden
Versorgungsverpflichtungen mit dem Zeitwert der Rückdeckungslebensversicherung erfolgen müsse.


21


Das FG habe im Übrigen die vom FA vorgetragenen Argumente gegen einen Ansatz einer Pensionsrückstellung bei
beitragsorientierter Leistungszusage zutreffend entkräftet.


22


Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) ist gemäß § 122 Abs. 2 Satz 1 der Finanzgerichtsordnung (FGO) dem23
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Entscheidungsgründe


B.


Revisionsverfahren beigetreten. Einen eigenen Antrag hat es nicht gestellt. Das BMF trägt in seiner Stellungnahme
im Wesentlichen vor, die Annahme von Pensionsverpflichtungen nach § 6a EStG setze voraus, dass die erteilten
Zusagen einem Versorgungszweck dienen. Zusagen, die sich ihrer Höhe nach allein an der Wertentwicklung der
zugrunde liegenden Wertpapiere orientierten, dienten der Vermögensbildung. Rückstellungen könnten hierfür nicht
gebildet werden. Der Bezug auf die anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik in § 6a Abs. 3 Satz 3 EStG
könne sich im Übrigen allein im zuvor gesteckten Rahmen des Teilwertverständnisses des § 6a Abs. 3 EStG bewegen
und überschreibe diese Regelungen nicht.


Der Senat entscheidet gemäß § 126a FGO. Er hält sowohl die Revision des FA als auch die der Klägerin einstimmig
für unbegründet und eine mündliche Verhandlung nicht für erforderlich. Die Beteiligten sind davon unterrichtet
worden und hatten Gelegenheit zur Stellungnahme.


24


Das angefochtene Urteil des FG hält einer revisionsrechtlichen Prüfung stand. Das FG, das hinsichtlich des
Streitjahres 2010 zutreffend von einer zulässigen Klage betreffend der im Revisionsverfahren noch
streitgegenständlichen Änderungsbescheide ausgegangen ist, hat in der Sache zu Recht entschieden, dass für die
von der Klägerin erteilten Pensionszusagen nach § 6a Abs. 1 EStG i.V.m. § 8 Abs. 1 KStG Pensionsrückstellungen zu
bilden sind, die zu den jeweiligen Bilanzstichtagen nach Maßgabe des § 6a Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 EStG bewertet
werden müssen.


25


I. Das FG ist in verfahrensrechtlicher Hinsicht zutreffend davon ausgegangen, dass die von der Klägerin erhobene
Klage zulässig ist, soweit sie die im Revisionsverfahren im Streit stehenden Änderungsbescheide anficht.


26


1. Die Zulässigkeit der Klage ist als Sachentscheidungsvoraussetzung für das FG-Urteil vom Bundesfinanzhof (BFH)
in jeder Lage des Verfahrens von Amts wegen zu überprüfen (vgl. z.B. BFH-Urteile vom 03.04.2008 - IV R 54/04,
BFHE 220, 495, BStBl II 2008, 742, unter II.1.a; vom 30.11.2022 - VIII R 15/19, BFHE 279, 85, BStBl II 2023, 632,
Rz 16). Aufgrund der Abgabenordnung erlassene Änderungs- und Folgebescheide können nach § 42 FGO nicht in
weiterem Umfang angegriffen werden, als sie in dem außergerichtlichen Vorverfahren angefochten werden können.
Verwaltungsakte, die ‑‑wie hier‑‑ unanfechtbare Verwaltungsakte ändern, können nach § 351 Abs. 1 AO nur insoweit
angegriffen werden, als die Änderung reicht, es sei denn, dass sich aus den Vorschriften über die Aufhebung und
Änderung von Verwaltungsakten etwas anderes ergibt. Eine Klage, welche diese Anfechtungsbeschränkung nicht
beachtet, ist insoweit unzulässig (vgl. z.B. BFH-Urteil vom 18.03.1976 - V R 127/71, BFHE 118, 163, BStBl II 1976,
438; BFH-Beschluss vom 07.10.2003 - X B 53/03, BFH/NV 2004, 156; Gräber/Teller, Finanzgerichtsordnung, 9. Aufl.,
§ 42 Rz 3; Steinhauff in Hübschmann/Hepp/Spitaler, § 42 FGO Rz 21; von Beckerath in Gosch, FGO § 42 Rz 36; a.A.
FG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 03.05.2021 - 7 K 7191/19, EFG 2021, 1797).


27


2. Gemessen daran ist die Klage in dem vom Senat zu beurteilenden Umfang zulässig.28


Die Klägerin hat zwar hinsichtlich aller Streitjahre Änderungsbescheide, welche in der Folge der Betriebsprüfung
ergangen sind, über deren Änderungsrahmen hinaus angefochten. Eine Anfechtungsbeschränkung auf den
Änderungsrahmen nach § 351 Abs. 1 AO i.V.m. § 42 FGO bestand insoweit jedoch nicht, da die diesen
vorausgegangenen Ursprungsbescheide unter dem Vorbehalt der Nachprüfung (§ 164 Abs. 1 AO) standen (vgl. dazu
z.B. BFH-Urteil vom 16.01.2013 - II R 66/11, BFHE 240, 191, BStBl II 2014, 266, Rz 15, m.w.N.). Die Klägerin war
daher nicht gehindert, die gewinnmindernde Berücksichtigung einer Pensionsrückstellung in beantragter Höhe
geltend zu machen.


29


II. Das FG hat zu Recht entschieden, dass für beitragsorientierte Leistungszusagen wie diese, die die Klägerin im
Streitfall erteilt hat, Pensionsrückstellungen nach § 6a Abs. 1 EStG i.V.m. § 8 Abs. 1 KStG zu bilden sind; die Revision
des FA ist deshalb als unbegründet zurückzuweisen.


30


1. Der Ansatz einer Rückstellung für eine Pensionsverpflichtung (Pensionsrückstellung) richtet sich nach § 249
Abs. 1 Satz 1 HGB i.V.m. § 5 Abs. 1 Satz 1 EStG (hier i.V.m. § 8 Abs. 1 KStG). § 6a Abs. 1 EStG (hier i.V.m. § 8 Abs. 1
KStG) regelt zusätzliche, über die Anforderungen des § 249 Abs. 1 HGB hinausgehende Voraussetzungen, welche
vorliegen müssen, damit für eine Pensionsverpflichtung dem Grunde nach eine Pensionsrückstellung in der
Steuerbilanz angesetzt werden kann.
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2. Für eine Pensionsverpflichtung, die eine ihrer Höhe nach ungewisse Verbindlichkeit ist und die bewirkt, dass die
späteren Pensionsleistungen bereits vor ihrer Zahlung als auf die Zeit der aktiven Tätigkeit des
versorgungsberechtigten Arbeitnehmers verteilter Aufwand gewinnmindernd mit dem Ertrag der entsprechenden
Arbeitsleistung verrechnet werden können (vgl. dazu BFH-Urteil vom 06.12.2022 - IV R 21/19, BFHE 279, 111, BStBl
II 2023, 474, Rz 25; näher BTDrucks 7/1281, S. 37), darf eine Pensionsrückstellung gemäß § 6a Abs. 1 EStG nur
gebildet werden, wenn und soweit (1.) der Pensionsberechtigte einen Rechtsanspruch auf einmalige oder laufende
Pensionsleistungen hat, (2.) die Pensionszusage keine Pensionsleistungen in Abhängigkeit von künftigen
gewinnabhängigen Bezügen vorsieht und keinen Vorbehalt enthält, dass die Pensionsanwartschaft oder die
Pensionsleistung gemindert oder entzogen werden kann, oder ein solcher Vorbehalt sich nur auf Tatbestände
erstreckt, bei deren Vorliegen nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen unter Beachtung billigen Ermessens eine
Minderung oder ein Entzug der Pensionsanwartschaft oder der Pensionsleistung zulässig ist, und (3.) die
Pensionszusage schriftlich erteilt ist; die Pensionszusage muss eindeutige Angaben zu Art, Form, Voraussetzungen
und Höhe der in Aussicht gestellten künftigen Leistungen enthalten.


32


3. Das FG ist zutreffend davon ausgegangen, dass es sich bei den von der Klägerin erteilten Zusagen um
Pensionsverpflichtungen i.S. von § 6a Abs. 1 EStG, für die Pensionsrückstellungen gebildet werden dürfen,
gehandelt hat.


33


a) Der Begriff "Pensionsverpflichtung" ist gesetzlich nicht definiert. Aus den Gesetzesmaterialien (BTDrucks 7/1281,
S. 37) ist zu entnehmen, dass als Pensionsverpflichtungen i.S. von § 6a Abs. 1 EStG auf Altersruhegeld,
Invalidenrenten und/oder Hinterbliebenenversorgung gerichtete Verpflichtungen gelten, die vom Steuerpflichtigen
gegenüber seinen Arbeitnehmern aus Gründen der betrieblichen Altersversorgung und damit zur Absicherung
mindestens eines biometrischen Risikos (Alter, Tod, Invalidität) unmittelbar eingegangen werden (vgl. dazu auch
z.B. Gosch in Kirchhof/Seer, EStG, 23. Aufl., § 6a Rz 1; Arteaga/Veit in Korn, § 6a EStG Rz 8). Hierbei umfassen
Pensionsverpflichtungen i.S. von § 6a Abs. 1 EStG nur unmittelbare Zusagen des Arbeitgebers (sogenannte
Direktzusagen), seinen Arbeitnehmern oder deren Hinterbliebenen für das Alter oder für den Fall des Todes oder der
Invalidität aus betrieblichen Mitteln eine Versorgung zu gewähren, so dass mittelbare Versorgungszusagen mit
Einschaltung einer Direktversicherung, einer Pensions- und Unterstützungskasse oder eines Pensionsfonds nicht zur
Bildung einer Pensionsrückstellung i.S. von § 6a Abs. 1 EStG berechtigen (vgl. dazu z.B. Dommermuth in
Herrmann/Heuer/Raupach ‑‑HHR‑‑, § 6a EStG Rz 10).


34


b) Im Streitfall liegen dem Anwendungsbereich des § 6a Abs. 1 Nr. 1 EStG unterfallende Direktzusagen vor. Den
Mitarbeitern, denen eine Versorgungszusage erteilt worden war, stand in zivil- bzw. arbeitsrechtlicher Hinsicht
jeweils ein rechtsverbindlicher Anspruch gegenüber der Klägerin auf Zahlung einer Alters- bzw.
Hinterbliebenenrente oder Kapitalabfindung bei Eintritt des Versorgungsfalls entsprechend den in den
Versorgungszusagen vereinbarten Bedingungen, dass sich die Höhe der zugesagten Leistung nach dem bis zum
Versorgungsbeginn ungewissen Wert der Fondsanteile bzw. Rückdeckungslebensversicherung richtet, zu. Das FG ist
zutreffend davon ausgegangen, dass diese auf den Umfang der Versorgung gerichtete aufschiebende Bedingung i.S.
von § 158 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) einem rechtsverbindlichen Anspruch auf Pensionsleistung nicht
entgegensteht. Ebenso wenig steht der Annahme eines rechtsverbindlichen Anspruchs auf eine Versorgungszusage
entgegen, dass die Klägerin die Beiträge zu den Rückdeckungslebensversicherungen nicht fortlaufend, sondern in
einem festgelegten Einmalbetrag entrichtet und sich außerdem verpflichtet hat, einmal jährlich die Zusage zu
prüfen und gegebenenfalls ‑‑was in den Streitjahren fortlaufend der Fall war‑‑ zu erhöhen.


35


c) Die Auffassung des FG, dass die Annahme einer Pensionsverpflichtung i.S. von § 6a Abs. 1 Nr. 1 EStG nicht
erfordere, dass der aus der Versorgungszusage folgende Rechtsanspruch bereits im Zeitpunkt der Zusage eine
bestimmte (Mindest-)Versorgung garantiert, ist revisionsrechtlich nicht zu beanstanden.


36


aa) Ein Rechtsanspruch auf eine einmalige oder laufende Pensionsleistung i.S. von § 6a Abs. 1 Nr. 1 EStG besteht
auch bei wertpapiergebundenen Pensionsverpflichtungen der vorliegenden Art ohne garantierte (Mindest-
)Versorgung, wenn und soweit der Umfang dieser Verpflichtungen unter der gemäß § 158 BGB aufschiebenden
Bedingung steht, dass sich die Höhe der zugesagten Leistungen nach dem bis zum Versorgungsbeginn ungewissen
Wert der Fondsanteile bzw. Rückdeckungslebensversicherung richtet. Entgegen der Stellungnahme des BMF dienen
auch Zusagen, die sich ihrer Höhe nach allein an der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Wertpapiere
orientieren, einem Versorgungszweck des Pensionsberechtigten i.S. von § 6a Abs. 1 Nr. 1 EStG. Anders als das BMF
meint, dienen diese Zusagen schon deshalb nicht (allein) der Vermögensbildung der Berechtigten, weil ‑‑wie im
Streitfall‑‑ biometrische Risiken der Pensionsberechtigten i.S. von § 6a Abs. 1 Nr. 1 EStG unmittelbar durch die
Klägerin abgesichert werden, auch wenn sich der Umfang der zugesagten Versorgungsleistung bis zum Eintritt des
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Versorgungsfalls an der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Wertpapiere, die der Rückdeckung der erteilten
Leistungszusage dienen, orientiert. Liegt demzufolge eine Pensionsverpflichtung der Klägerin i.S. von § 6a Abs. 1
Nr. 1 EStG vor, scheidet entgegen der Ansicht des BMF die Annahme einer auf wertpapiergebundene
Lebensversicherungen bezogenen (reinen) "Beitragszusage" aus. Die Bildung einer Pensionsrückstellung gemäß
§ 6a Abs. 1 EStG kommt daher dem Grunde nach auch für die vorliegend in Rede stehenden Versorgungszusagen in
Betracht.


bb) Es kann in diesem Zusammenhang dahinstehen, ob ‑‑wie das FG meint‑‑ die von der Klägerin erteilten
Versorgungszusagen ihrem Wesen nach in den Anwendungsbereich des Gesetzes zur Verbesserung der
betrieblichen Altersversorgung fallen. Anders als § 6a Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 Satz 1 EStG, der für die Bestimmung des
Teilwerts, mit dem eine Pensionsverpflichtung vor Beendigung des Dienstverhältnisses der Höhe nach anzusetzen
ist, auf die Vorschriften des Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung verweist, stellt § 6a
Abs. 1 Nr. 1 EStG nicht auf die Vorschriften dieses Gesetzes ab. Ob für eine Pensionsverpflichtung dem Grunde nach
eine steuerbilanzielle Pensionsrückstellung gebildet werden darf, hängt mithin nicht davon ab, ob ‑‑wie es § 1
Abs. 2 Nr. 1 BetrAVG nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts für die Entgeltumwandlung voraussetzt‑‑
bereits zum Zeitpunkt der Umwandlung unmittelbar feststeht, welche Anwartschaft auf künftige Leistungen der
Arbeitnehmer erwirbt. Dementsprechend ist der erkennende Senat in seinem Urteil vom 27.05.2020 - XI R 9/19
(BFHE 269, 138, BStBl II 2020, 802) davon ausgegangen, dass unabhängig von der fehlenden Anwendbarkeit des
Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung auf die dortige Versorgungszusage eine
Pensionsrückstellung dem Grunde nach gebildet werden konnte. In jenem Fall hatte der Senat eine
Versorgungszusage an einen Alleingesellschafter-Geschäftsführer, auf die die Vorschriften des Gesetzes zur
Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung nicht anzuwenden waren, zu beurteilen. Der Teilwert dieser
Pensionsrückstellung war mangels Anwendbarkeit des Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen
Altersversorgung zwar nicht nach § 6a Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 Satz 1 Halbsatz 2 EStG, sondern nach § 6a Abs. 3 Satz 2
Nr. 1 Satz 1 Halbsatz 1 EStG zu bemessen. Außer Frage stand hingegen, dass es sich mangels Anwendbarkeit des
Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung nicht um eine Pensionsverpflichtung i.S. von § 6a
Abs. 1 Nr. 1 EStG handeln könnte, so dass die Bildung einer Pensionsrückstellung dem Grunde nach ausgeschlossen
wäre.


38


cc) Anders als das BMF meint, ist aus der Konjunktion "wenn und soweit" im Tatbestand des § 6a Abs. 1 EStG nicht
zu entnehmen, dass der Rechtsanspruch i.S. von § 6a Abs. 1 Nr. 1 EStG bereits im Zeitpunkt der Zusage eine
bestimmte (Mindest-)Versorgung garantieren muss. Es trifft zwar zu, dass ‑‑wie das BMF vorbringt‑‑ der Wortlaut
des § 6a Abs. 1 Nr. 1 EStG in der aktuellen Fassung anders als noch in den Fassungen, die der vom FG zitierten
Rechtsprechung (BFH-Urteile vom 16.12.1992 - I R 105/91, BFHE 170, 169, BStBl II 1993, 792; vom 09.11.1995 -
IV R 2/93, BFHE 179, 106, BStBl II 1996, 589; vom 16.02.1994 - XI R 32/93, BFHE 174, 146) zugrunde lagen,
nunmehr "wenn und soweit" lautet, so dass es nicht nur auf den Rechtsanspruch an sich, sondern auch auf dessen
Umfang ankommt. Mit der Formulierung "wenn und soweit" wird der Ansatz der Rückstellung nicht nur dem Grunde,
sondern auch der Höhe nach ("Umfang") angeordnet (vgl. BFH-Urteil vom 28.02.2024 - I R 29/21, BStBl II 2024, 713,
Rz 29). Neben der steuerlichen Nichtanerkennung und der steuerlichen (Voll-)Anerkennung kann es folglich auch zu
einer steuerlichen Teil-Anerkennung von Pensionszusagen kommen. Eine Teil-Anerkennung, also insbesondere ein
in der Höhe beschränkter Ansatz der Rückstellung ist zum Beispiel dann möglich, wenn unterschiedliche künftige
Leistungen i.S. von § 6a Abs. 1 Nr. 3 EStG in Aussicht gestellt werden, etwa eine Altersversorgung, eine
Hinterbliebenenversorgung und/oder eine Versorgung im Fall der Invalidität, und die in § 6a Abs. 1 EStG
aufgezählten Voraussetzungen nicht in Bezug auf jedes (Teil-)Leistungsversprechen erfüllt sind (vgl. BFH-Urteil
vom 28.02.2024 - I R 29/21, BStBl II 2024, 713, Rz 29). Da alle in § 6a Abs. 1 Nr. 1 bis 3 EStG genannten
Voraussetzungen für die Rückstellung den Begriff der "Leistungen" enthalten, ist folglich jedes abtrennbare
Leistungsversprechen hinsichtlich der Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen gesondert in den Blick zu
nehmen, wie auch unabhängig von dem Umstand einer "einheitlichen Pensionsverpflichtung" die einzelnen
Leistungsarten jeweils eigenständig zu bewerten sind und die Summe der Einzelbeträge die Rückstellungshöhe
bestimmt (vgl. BFH-Urteil vom 28.02.2024 - I R 29/21, BStBl II 2024, 713, Rz 29, m.w.N.). Auch "innerhalb" eines
bestimmten Leistungsversprechens ist eine Teilbarkeit vorstellbar und mit dem Wortlaut des Gesetzes zu
vereinbaren (vgl. BFH-Urteil vom 28.02.2024- I R 29/21, BStBl II 2024, 713, Rz 29). Die steuerliche
Nichtanerkennung führt dann dazu, dass die Rückstellung der Höhe nach zu begrenzen ist. Insoweit kann das Wort
"soweit" auf die in § 6a Abs. 1 Nr. 3 Halbsatz 2 EStG genannten Einzelmerkmale "Art, Form, Voraussetzungen und
Höhe" bezogen werden (vgl. BFH-Urteil vom 28.02.2024 - I R 29/21, BStBl II 2024, 713, Rz 29, m.w.N.). Dagegen ist
mit dem Wort "soweit" jedenfalls nicht verbunden, dass der Rechtsanspruch auf eine einmalige oder laufende
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Pensionsleistung i.S. von § 6a Abs. 1 Nr. 1 EStG eine (Mindest-)Versorgung voraussetzen würde und nur in diesem
Fall eine zulässige steuerbilanzielle Pensionsrückstellung dem Grunde nach in Betracht kommen könnte.


dd) Danach vermag der Senat der von der Finanzverwaltung vertretenen Auffassung (BMF-Schreiben vom
17.12.2002, BStBl I 2002, 1397), dass ein Rechtsanspruch i.S. von § 6a Abs. 1 Nr. 1 EStG insoweit nicht bestehe, als
eine Pensionszusage neben einer garantierten Mindestversorgung zusätzliche Leistungen vorsieht, die vom Wert
bestimmter Wertpapiere (zum Beispiel Fondsanteile, Aktien) zu einem festgelegten künftigen Zeitpunkt (zum
Beispiel Eintritt des Versorgungsfalls) abhängen (sogenannte wertpapiergebundene Pensionszusage), hinsichtlich
der im Streitfall erteilten Zusage nicht zu folgen.


40


d) Außerdem hat das FG zutreffend erkannt, dass die Regelung des § 6a Abs. 1 Nr. 2 EStG dem Ansatz einer
Pensionsrückstellung dem Grunde nach im Streitfall nicht entgegensteht.


41


aa) Die von der Klägerin erteilten Versorgungszusagen sehen keine einem Ansatz einer Pensionsverpflichtung
entgegenstehende Abhängigkeit der späteren Pensionsleistungen von künftigen gewinnabhängigen Bezügen vor.


42


(1) Nach § 6a Abs. 1 Nr. 2 Fall 1 EStG darf für eine Pensionsverpflichtung nur dann eine Pensionsrückstellung
gebildet werden, wenn die Pensionszusage keine Pensionsleistungen in Abhängigkeit von künftigen
gewinnabhängigen Bezügen vorsieht.


43


(2) Im Streitfall jedoch sind die Pensionszusagen weder ihrem Anspruch noch ihrem Umfang nach von künftigen
gewinnabhängigen Bezügen abhängig. Die Höhe der Leistungen, die der Pensionsberechtigte aus der ihm erteilten
Zusage künftig zu erwarten hat, hängt bis zum Eintritt des Versorgungsfalls von der ungewissen weiteren
Wertentwicklung der zugrunde liegenden Wertpapiere, die der Rückdeckung der erteilten Leistungszusage dienen,
ab. Die Abhängigkeit der Pensionszusage von der ungewissen Wertentwicklung dieser Wertpapiere ist zwar mit
einer gewissen fehlenden Sicherheit des berechtigten Arbeitnehmers verbunden. Dies rechtfertigt es jedoch nicht,
nach § 6a Abs. 1 Nr. 2 Fall 1 EStG das Bilden einer Pensionsrückstellung zu versagen. Die in § 6a Abs. 1 Nr. 2 Fall 1
EStG geregelte "Gewinnabhängigkeit" der Pensionsleistungen bezieht sich allein auf gewinnabhängige Bezüge, also
nur auf zukünftige Tantiemen und Boni des Arbeitgebers. Eine schädliche Gewinnabhängigkeit anderer externer
Quellen, speziell von Wertpapieren wie Fondsanteilen und Aktien, oder die Wertentwicklung der in solche
Wertpapiere investierten Rückdeckungslebensversicherung ist § 6a Abs. 1 Nr. 2 Fall 1 EStG nicht zu entnehmen.


44


(3) Einer Auslegung des § 6a Abs. 1 Nr. 2 Fall 1 EStG dahingehend, dass Pensionsrückstellungen für
beitragsorientierte Leistungszusagen der vorliegenden Art wegen ihrer Abhängigkeit von der ungewissen weiteren
Wertentwicklung der zugrunde liegenden Wertpapiere ausgeschlossen seien, weil diese wie künftige
gewinnabhängige Bezüge zu behandeln seien, stünde jedenfalls der gesetzgeberische Wille entgegen. Der
Gesetzgeber hat § 6a Abs. 1 Nr. 2 Fall 1 EStG auf das BFH-Urteil vom 09.11.1995 - IV R 2/93 (BFHE 179, 106, BStBl
II 1996, 589) hin mit dem Jahressteuergesetz 1997 vom 20.12.1996 (BGBl I 1996, 2049) eingefügt. Der BFH hatte
zur alten Rechtslage noch entschieden, dass die Zusage einer Pension ‑‑anders als die, die (ausschließlich) von
Gewinnen nach Eintritt des Versorgungsfalls abhängig ist (vgl. BFH-Urteil vom 19.02.1981 - IV R 112/78, BFHE 133,
368, BStBl II 1981, 654)‑‑ nicht unter einem steuerschädlichen Vorbehalt zu beurteilen ist, wenn Pensionsleistungen
von gewinnabhängigen Bezügen vor Eintritt des Versorgungsfalls abhängig sind und die späteren Leistungen nicht
mehr von der Gewinnsituation abhängig gemacht werden (vgl. BFH-Urteil vom 09.11.1995 - IV R 2/93, BFHE 179,
106, BStBl II 1996, 589, unter 1.b). Der Gesetzgeber wollte mit der Einfügung des § 6a Abs. 1 Nr. 2 Fall 1 EStG die
seiner Ansicht nach durch diese Rechtsprechung eröffneten erheblichen steuerlichen Gestaltungsspielräume
schließen. Künftige gewinnabhängige Gehaltsbestandteile sollten fortan bei § 6a EStG von der steuerlichen
Anerkennung ausgeschlossen sein (vgl. BTDrucks 13/5952, S. 45). Derartige steuerliche Gestaltungsspielräume, die
es rechtfertigen würden, Pensionsrückstellungen für beitragsorientierte Leistungszusagen der vorliegenden Art
auszuschließen, sind mit der künftigen ungewissen Wertentwicklung der zugrunde liegenden Wertpapiere nicht
verbunden.


45


(4) Danach kann die Regelung auch nicht "analog" oder "erst recht" auch auf andere bzw. allgemein auf ungewisse
zukünftige Ereignisse angewendet werden. Der Gesetzgeber hat mit der Einfügung des § 6a Abs. 1 Nr. 2 Fall 1 EStG
nicht allgemein mit der Zusage verbundene ungewisse zukünftige Ereignisse, sondern allein die Abhängigkeit von
künftigen gewinnabhängigen Bezügen ausgeschlossen. Das FG hat zu Recht angenommen, dass es sich bei § 6a
Abs. 1 Nr. 2 Fall 1 EStG insoweit ersichtlich um eine abschließende und auf die Rechtsprechungsgrundsätze im
BFH-Urteil vom 09.11.1995 - IV R 2/93 (BFHE 179, 106, BStBl II 1996, 589) bezogene Regelung handelt, welche
daher mangels planwidriger Regelungslücke nicht analog oder "erst recht" auf die im Streitfall vorliegende
Konstellation angewendet werden kann.
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bb) Ebenso wenig enthalten die von der Klägerin erteilten Versorgungszusagen einen schädlichen Vorbehalt nach
§ 6a Abs. 1 Nr. 2 Fall 2 EStG.


47


(1) Nach der noch zu § 6a Abs. 1 Nr. 2 EStG a.F. ergangenen Rechtsprechung des BFH ist zwischen Vorbehalten zu
unterscheiden, welche sich auf die Versorgungszusage als solche erstrecken, und Ungewissheiten, welche sich aus
einer in der Versorgungszusage in Bezug genommenen Bemessungsgrundlage ergeben. Eine derartige Ungewissheit
kann nicht als schädlicher Vorbehalt gewertet werden (vgl. BFH-Urteil vom 09.11.1995 - IV R 2/93, BFHE 179, 106,
BStBl II 1996, 589, unter II.1.b).


48


(2) Zu Recht ist das FG davon ausgegangen, dass diese Differenzierung außerhalb des direkten Anwendungsbereichs
der rechtsprechungskorrigierend neu eingefügten Regelung des § 6a Abs. 1 Nr. 2 Fall 1 EStG weiterhin anzuwenden
ist. Sie ist auf § 6a Abs. 1 Nr. 2 Fall 2 EStG, der insoweit unverändert blieb, zu übertragen. Im Streitfall besteht die in
Rede stehende Ungewissheit ausschließlich in Bezug auf die in den Versorgungszusagen in Bezug genommene
Bemessungsgröße (das heißt den künftigen Wert der Fondsanteile). Dies ist nicht als schädlicher Vorbehalt i.S. von
§ 6a Abs. 1 Nr. 2 Fall 2 EStG zu werten.


49


e) Die in § 6a Abs. 1 Nr. 3 EStG enthaltenen Voraussetzungen für die Bildung einer Pensionsrückstellung sind
gleichfalls erfüllt. Das FG ist zutreffend davon ausgegangen, dass die entsprechenden Angaben über die Höhe der
Anwartschaft in der schriftlichen Zusage der Klägerin hinreichend präzise sind.


50


aa) Die Bildung einer Pensionsrückstellung setzt nach § 6a Abs. 1 Nr. 3 EStG ferner voraus, dass die Pensionszusage
schriftlich erteilt werden und eindeutige Angaben zu Art, Form, Voraussetzungen und Höhe der in Aussicht
gestellten künftigen Leistungen enthalten muss. Das mit dem Steueränderungsgesetz 2001 vom 20.12.2001 (BGBl I
2001, 3794) nachträglich eingefügte sogenannte Eindeutigkeitsgebot in § 6a Abs. 1 Nr. 3 Halbsatz 2 EStG erfordert,
dass sich der Inhalt der Zusage zweifelsfrei feststellen lässt (vgl. dazu BTDrucks 14/7341, S. 10), wobei allenfalls
‑‑wie nach allgemeinen Grundsätzen‑‑ bei der Auslegung die Wortlautgrenze von ausdrücklich angeführten
Regelungsinhalten zu beachten ist (vgl. BFH-Urteil vom 28.02.2024 - I R 29/21, BStBl II 2024, 713, Rz 17, m.w.N.).
Zweck dieser formalen Voraussetzung der Rückstellungsbildung ist die Beweissicherung. Es soll vermieden werden,
dass über den Umfang der Pensionszusage, insbesondere über die für die Bemessung wesentlichen Faktoren (zum
Beispiel Zusagezeitpunkt, Leistungsvoraussetzungen, Widerrufsvorbehalte) Unklarheiten bestehen oder später Streit
entsteht. Erforderlich ist damit, dass sich der Inhalt der Zusage zweifelsfrei feststellen lässt, und zwar sowohl über
den Grund (Art, Form, Voraussetzungen, Zeitpunkt) der Zusage als auch deren Höhe. Die Anforderungen beziehen
sich auf den jeweiligen Bilanzstichtag und betreffen damit nicht lediglich die ursprüngliche Zusage, sondern auch
deren spätere Änderung (vgl. zum Zweck des § 6a Abs. 1 Nr. 3 EStG allgemein BFH-Urteil vom 28.02.2024 -
I R 29/21, BStBl II 2024, 713, Rz 18, m.w.N.).


51


bb) Im Streitfall sind diese Voraussetzungen eingehalten. Die Versorgungszusagen wurden schriftlich erteilt. Sie
haben in eindeutiger Form festgelegt, unter welchen Voraussetzungen den betreffenden Mitarbeitern
Versorgungsleistungen zustehen und wie sich die Höhe dieser Leistungen ausgehend von dem Wert der
Fondsanteile bei Eintritt des Versorgungsfalls bemisst. Aus dem Inhalt der von der Klägerin erteilten Zusagen sind
zweifelsfrei nicht nur Art, Form, Voraussetzungen und Zeitpunkt zu entnehmen, sondern auch, dass die (ungewisse)
Höhe der zugesagten Leistungen von dem Wert der Fondsanteile bei Eintritt des Versorgungsfalls abhängt. Über
den Umfang der erteilten Pensionszusage auch hinsichtlich der Höhe der von der Klägerin jeweils zugesagten
Leistung bestehen keine Unklarheiten. Nach § 6a Abs. 1 Nr. 3 Halbsatz 2 EStG sind in der schriftlich erteilten
Pensionszusage zwar eindeutige Angaben unter anderem zur Höhe der in Aussicht gestellten künftigen Leistungen
notwendig; dies erfordert jedoch nicht die Angabe eines bezifferten Betrags. Die Höhe der künftigen Leistungen i.S.
von § 6a Abs. 1 Nr. 3 Halbsatz 2 EStG meint das Volumen der Leistungen, die genau festzulegen sind, entweder als
fester Betrag oder abhängig von ‑‑wie im Streitfall‑‑ definierten Bemessungsgrundlagen (vgl. HHR/Dommermuth,
§ 6a EStG Rz 37). In die schriftliche Versorgungszusage sind mithin konkrete Angaben zur Bemessungsgrundlage
der zu erbringenden Versorgung und deren Zusammensetzung einzubeziehen. Das ist hier der Fall.


52


4. Es ist ferner nicht zu beanstanden, dass das FG weiter davon ausgegangen ist, dass auch zum Bilanzstichtag des
30.06.2010 für die von der Klägerin erteilten Versorgungszusagen eine Pensionsrückstellung dem Grunde nach
gemäß § 6a Abs. 1 EStG zu bilden ist.


53


Die Klägerin, die in ihrer Bilanz auf den 30.06.2010 noch keine entsprechende Pensionsrückstellung gebildet hatte,
hat ihren Antrag auch auf die Bildung einer Rückstellung zu diesem Bilanzstichtag erstreckt und die
Steuerfestsetzungen auch für das Streitjahr 2010 mit Klage und Revision angefochten. Die erstmalige
Berücksichtigung einer nach § 6a Abs. 1 EStG auf den 30.06.2010 dem Grunde nach zu bildenden
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Pensionsrückstellung ist, da insoweit kein Wahlrecht, sondern eine Passivierungspflicht besteht (vgl. z.B. BFH-
Urteile vom 26.06.2013 - I R 39/12, BFHE 242, 305, BStBl II 2014, 174, Rz 17; vom 20.11.2019 - XI R 52/17, BFHE
267, 49, BStBl II 2020, 264, Rz 22), nicht nach den für eine Bilanzänderung nach § 4 Abs. 2 Satz 2 EStG geltenden
Grundsätzen zu beurteilen. Die unterlassene Passivierung einer zu passivierenden Pensionsrückstellung führt zu
einem Bilanzierungsfehler, der nach § 4 Abs. 2 Satz 1 EStG zu berichtigen ist, da die Steuerfestsetzungen, denen die
in Rede stehende Bilanz auf den 30.06.2010 zugrunde liegt, infolge Anfechtung durch die Klägerin nicht in
Bestandskraft erwachsen sind.


III. Die danach zu bildenden Pensionsrückstellungen sind an den maßgeblichen Bilanzstichtagen nicht mit Beträgen
über die im angegriffenen Urteil bereits anerkannten hinaus anzusetzen; die Revision der Klägerin ist deshalb
ebenfalls als unbegründet zurückzuweisen.


55


1. Das FG ist zu Recht davon ausgegangen, dass ‑‑anders als die Klägerin meint‑‑ die Rückstellungen nicht
abweichend von § 6a Abs. 3 EStG mit dem jeweils aktuellen Wert der Fondsanteile bzw. dem Deckungskapital der in
diese investierte Rückdeckungslebensversicherung zum jeweiligen Bilanzstichtag zu bewerten sind, sondern nach
Maßgabe des § 6a Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 EStG. Die Pensionsrückstellungen sind mithin in einer geringeren Höhe
anzusetzen als dies von der Klägerin noch mit der Revision geltend gemacht wird.


56


a) Eine Pensionsrückstellung darf nach § 6a Abs. 3 Satz 1 EStG höchstens mit dem Teilwert der
Pensionsverpflichtung angesetzt werden. Hierbei handelt es sich um einen speziell geregelten Teilwert, dessen
Ermittlung sich nicht nach dem allgemeinen Begriff des Teilwerts in § 6 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 EStG, sondern
ausschließlich nach den in § 6a Abs. 3 EStG enthaltenen Vorgaben richtet. Da im Streitfall das Dienstverhältnis des
jeweils Pensionsberechtigten in keinem Fall beendet ist, ist auf die Bestimmung des Teilwerts nach Maßgabe des
§ 6a Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 EStG abzustellen.


57


aa) Nach § 6a Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 Satz 1 Halbsatz 1 EStG gilt als Teilwert der Pensionsverpflichtung grundsätzlich
der Barwert der künftigen Pensionsleistungen am Schluss des Wirtschaftsjahres abzüglich des sich auf denselben
Zeitpunkt ergebenden Barwerts betragsmäßig gleich bleibender Jahresbeträge. Die Jahresbeträge sind nach § 6a
Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 Satz 2 Halbsatz 1 EStG so zu bemessen, dass am Beginn des Wirtschaftsjahres, in dem das
Dienstverhältnis begonnen hat, ihr Barwert gleich dem Barwert der künftigen Pensionsleistungen ist. Es sind nach
§ 6a Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 Satz 3 EStG die Jahresbeträge zugrunde zu legen, die vom Beginn des Wirtschaftsjahres, in
dem das Dienstverhältnis begonnen hat, bis zu dem in der Pensionszusage vorgesehenen Zeitpunkt des Eintritts des
Versorgungsfalls rechnungsmäßig aufzubringen sind. Nach der Bewertungsregelung des § 6a Abs. 3 Satz 2 Nr. 1
Satz 1 Halbsatz 1 EStG wird der Teilwert als Barwertdifferenz ermittelt. Die Bestimmungen zielen auf die
Ermittlung des sogenannten Anschaffungsbarwerts der Zusage als Differenz zwischen dem Barwert der
versprochenen Pensionsleistungen und dem sogenannten Prämienbarwert, das heißt dem Barwert der
betragsmäßig gleich bleibenden Jahresbeträge, der die künftigen und am jeweiligen Bilanzstichtag noch nicht
erdienten Ansprüche, den sogenannten Future-Service, repräsentiert, ab (vgl. BFH-Urteile vom 26.06.2013 -
I R 39/12, BFHE 242, 305, BStBl II 2014, 174, Rz 10; vom 20.11.2019 - XI R 52/17, BFHE 267, 49, BStBl II 2020, 264,
Rz 47).


58


bb) Für Fälle der Entgeltumwandlung i.S. von § 1 Abs. 2 BetrAVG sieht § 6a Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 Satz 1 Halbsatz 2
EStG einen Mindestwert vor. Danach gilt als Teilwert mindestens der Barwert der gemäß den Vorschriften des
Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung unverfallbaren künftigen Pensionsleistungen am
Schluss des Wirtschaftsjahres. Nach dieser Bewertungsregelung wird auf die Ermittlung einer Barwertdifferenz
verzichtet und stattdessen der Anwartschaftsbarwert (ohne Abzug eines sogenannten Future-Service) als Teilwert
herangezogen. Der Anwendungsbereich des § 6a Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 Satz 1 Halbsatz 2 EStG ist aber nicht auf
weitere Fälle (vgl. zur Entgeltumwandlung für einen Alleingesellschafter-Geschäftsführer, der kein Arbeitnehmer i.S.
von § 17 Abs. 1 Satz 1 oder 2 BetrAVG ist, BFH-Urteil vom 27.05.2020 - XI R 9/19, BFHE 269, 138, BStBl II 2020,
802, Rz 19 ff.) übertragbar. Die restriktive Auslegung und Anwendung von § 6a Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 Satz 1 Halbsatz 2
EStG ist verfassungsgemäß und verstößt insbesondere nicht gegen Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes ‑‑GG‑‑ (vgl. dazu
BFH-Urteil vom 27.05.2020 - XI R 9/19, BFHE 269, 138, BStBl II 2020, 802, Rz 34 ff.).


59


cc) Nach § 6a Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 Satz 2 Halbsatz 2 EStG sind die künftigen Pensionsleistungen mit dem Betrag
anzusetzen, der sich nach den Verhältnissen am Bilanzstichtag ergibt, gleich ob die Bewertung nach § 6a Abs. 3
Satz 2 Nr. 1 Satz 1 Halbsatz 1 EStG oder § 6a Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 Satz 1 Halbsatz 2 EStG erfolgt.


60


dd) Erhöhungen oder Verminderungen der Pensionsleistungen nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres, die
hinsichtlich des Zeitpunktes ihres Wirksamwerdens oder ihres Umfangs ungewiss sind, sind gemäß § 6a Abs. 3
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Satz 2 Nr. 1 Satz 4 EStG bei der Berechnung des Barwerts der künftigen Pensionsleistungen und der Jahresbeträge
erst zu berücksichtigen, wenn sie eingetreten sind.


ee) Bei der Berechnung des Teilwerts der Pensionsverpflichtung in diesem Rahmen sind ferner nach § 6a Abs. 3
Satz 3 EStG ein Rechnungszinsfuß von 6 % und die anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik anzuwenden.
Die Höhe des nach § 6a Abs. 3 Satz 3 EStG mit 6 % festgelegten Rechnungszinsfußes ist nach Auffassung des
erkennenden Senats nicht verfassungswidrig. Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat mit Beschluss vom
28.07.2023 - 2 BvL 22/17 (Finanz-Rundschau ‑‑FR‑‑ 2023, 1097) die Vorlage des FG Köln als unzulässig angesehen.
Den Ausführungen des BVerfG (Beschluss vom 28.07.2023 - 2 BvL 22/17, FR 2023, 1097, Rz 65, 88 ff.) kann
entnommen werden, dass das BVerfG auch bei einer sachlichen Prüfung den Rechnungszinsfuß von 6 % nicht für
verfassungswidrig halten würde.


62


ff) Eine Pensionsrückstellung darf nach § 6a Abs. 4 Satz 1 EStG in einem Wirtschaftsjahr höchstens um den
Unterschied zwischen dem Teilwert der Pensionsverpflichtung am Schluss des Wirtschaftsjahres und am Schluss des
vorangegangenen Wirtschaftsjahres erhöht werden (sogenanntes Nachholverbot). Der Unterschiedsbetrag ist
unabhängig von der tatsächlichen Bilanzierung im Vorjahr zu bestimmen. Daher kann eine in den Vorjahren
eingetretene Vermögensminderung nicht nach dem Grundsatz des formellen Bilanzzusammenhangs in einem
Folgejahr gewinnmindernd berücksichtigt werden; dem steht das erwähnte sogenannte Nachholverbot des § 6a
Abs. 4 Satz 1 EStG entgegen (vgl. z.B. BFH-Urteil vom 13.02.2008 - I R 44/07, BFHE 220, 429, BStBl II 2008, 673,
unter II.1.d). Das Nachholverbot gilt daher auch dann, wenn im Vorjahr eine Rückstellung etwa irrtümlich nicht oder
zu niedrig bilanziert wurde.


63


b) Davon ausgehend hat das FG zu Recht angenommen, dass die Pensionsrückstellungen für die von der Klägerin
erteilten Versorgungszusagen nur insoweit nach § 6a Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 Satz 1 Halbsatz 2 EStG zu bewerten sind,
als sie auf einer Zusage im Rahmen einer Entgeltumwandlung i.S. von § 1 Abs. 2 BetrAVG beruhen. Im Übrigen ist
‑‑wovon das FG gleichfalls zutreffend ausgegangen ist‑‑ eine Bewertung nach § 6a Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 Satz 1
Halbsatz 1 EStG vorzunehmen. Die Einwendungen der Klägerin, die die von ihr vorgenommene Bewertung für
realitätsgerechter hält als die in § 6a Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 Satz 1 Halbsatz 1 und 2 EStG festgelegte Bewertung und
einen Verstoß der gesetzlichen Regelungen gegen die anerkannten Grundsätze der Versicherungsmathematik und
den Begriff des Teilwerts in § 6 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 EStG moniert, führen zu keiner anderen Beurteilung.


64


aa) Die in § 6a Abs. 3 EStG enthaltenen Bewertungsregelungen stellen eine abschließende steuerrechtliche
Spezialregelung für die Bewertung von Pensionsrückstellungen i.S. von § 6a Abs. 1 EStG dar, die dem allgemeinen
Teilwertbegriff vorgehen.


65


bb) Zwar hat der Gesetzgeber für die handelsrechtliche Bewertung beitragsorientierter Leistungszusagen der
vorliegenden Art durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz vom 25.05.2009 (BGBl I 2009, 1102) mit § 253
Abs. 1 Satz 3 HGB eine Regelung eingeführt, welche handelsbilanziell die von der Klägerin geltend gemachte
Bewertung mit dem jeweils aktuellen Wert der Fondsanteile bzw. dem Deckungskapital der
Rückdeckungslebensversicherung vorsieht. Da der Gesetzgeber jedoch nicht zugleich die steuerrechtliche
Bewertung in § 6a Abs. 3 EStG entsprechend angepasst hat, ist mit der Vorentscheidung davon auszugehen, dass er
den Fall einer beitragsorientierten Leistungszusage der vorliegenden Art, welche teilweise nicht auf einer
Entgeltumwandlung beruht, bedacht hat, es gleichwohl für solche Versorgungszusagen bei den in § 6a Abs. 3 EStG
enthaltenen Bewertungsregelungen belassen hat.


66


cc) Auch die Beschränkung der Bewertung nach § 6a Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 Satz 1 Halbsatz 2 EStG auf die dort
benannten Fälle einer Entgeltumwandlung i.S. von § 1 Abs. 2 BetrAVG stellt sich ‑‑wie das FG aus der
Entstehungsgeschichte der Regelung, welche im ursprünglichen Gesetzentwurf noch weiter gefasst war (vgl.
BTDrucks 14/4595, S. 22) und dann auf die gegenwärtige Fassung verengt wurde (vgl. BTDrucks 14/5146, S. 116),
zutreffend schließt (FG-Urteil, Rz 126)‑‑ als eine bewusste Entscheidung des Gesetzgebers dar. Für die von der
Klägerin geltend gemachte Bewertung der Pensionsrückstellung mit dem jeweils aktuellen Wert der Fondsanteile
bzw. dem Deckungskapital der Rückdeckungslebensversicherung besteht danach kein Raum.


67


Eine solche Bewertung ist weder durch Rückgriff auf den allgemeinen Begriff des Teilwerts in § 6 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3
EStG noch durch Auslegung oder teleologische Extension/Reduktion des § 6a Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 Satz 1 EStG
möglich. Der Wortlaut der Bewertungsregelungen in § 6a Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 Satz 1 EStG ist eindeutig und entspricht
dem insoweit ersichtlichen Willen des Gesetzgebers. Insoweit bestehen mit § 6a Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 Satz 1 EStG
spezielle Bewertungsregelungen, die mangels planwidriger Regelungslücke auch einer Rechtsfortbildung nicht
zugänglich sind.
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dd) Etwas anderes folgt entgegen der Rechtsansicht der Klägerin im Übrigen nicht aus § 6a Abs. 3 Satz 3 EStG, der
bei der Berechnung des Teilwerts der Pensionsverpflichtung auf die Anwendung der "anerkannten Regeln der
Versicherungsmathematik" abstellt.


69


(1) Selbst wenn man davon ausgeht, dass die Berechnung der Klägerin den anerkannten Regeln der
Versicherungsmathematik besser entspricht als die gesetzliche Anordnung in § 6a Abs. 3 Satz 2 EStG, sind die
anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik nach § 6a Abs. 3 Satz 3 EStG (nur) bei der "Berechnung" des
Teilwerts anzuwenden. Die Wahl einer anderen als gesetzlich angeordneten Bewertungsmethode gestatten sie
daher schon nach dem Wortlaut des § 6a Abs. 3 Satz 3 EStG nicht. Ihre Anwendung erfolgt allein im Rahmen der in
den vorigen Sätzen angeordneten Methoden (und damit des besonderen Teilwertverständnisses des § 6a Abs. 3
EStG). Das beigetretene BMF weist daher zu Recht darauf hin, dass § 6a Abs. 3 Satz 2 EStG nicht durch die
Anwendung der anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik "überschrieben" werden kann. Sollte der
Gesetzgeber die Regelung inzwischen rechtspolitisch für verfehlt oder reformbedürftig halten, ist es an ihm, sie zu
ändern, wie er es zum Beispiel im Jahr 2009 handelsbilanziell getan hat.


70


(2) Dies begegnet keinen verfassungsrechtlichen Bedenken. Selbst wenn es durch den Ansatz der
Pensionsrückstellungen nach § 6a Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 Satz 1 EStG zu einer Verminderung des Ansatzes in erheblicher
Höhe und hierdurch zu einer für den Steuerpflichtigen ungünstigen Verlagerung der Gewinnminderung auf spätere
Veranlagungszeiträume kommt, ist ein Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG nicht festzustellen. Die ungünstige
Verlagerung der Gewinnminderung auf spätere Veranlagungszeiträume führt nicht zu einem Verstoß gegen den
Gleichheitssatz aus Art. 3 Abs. 1 GG, da der Zeitpunkt der Gewinnminderung keine Bedeutung für die Bemessung der
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit hat; maßgeblich ist allein der Totalgewinn (vgl. BFH-Urteile vom 20.11.2019 -
XI R 46/17, BFHE 266, 241, BStBl II 2020, 195, Rz 40; vom 27.05.2020 - XI R 9/19, BFHE 269, 138, BStBl II 2020,
802, Rz 38; ferner BVerfG-Beschluss vom 12.05.2009 - 2 BvL 1/00, BVerfGE 123, 111, BStBl II 2009, 685, Rz 29 ff.).


71


2. Die Berechnung des FG begegnet ebenfalls keinen Bedenken.72


a) Mit der Vorentscheidung ist davon auszugehen, dass die Bewertungsregelung des § 6a Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 Satz 1
Halbsatz 2 EStG zur Anwendung kommt, soweit die von der Klägerin erteilten Versorgungszusagen im Rahmen
einer Entgeltumwandlung erfolgten, da es sich hierbei um Entgeltumwandlungen i.S. von § 1 Abs. 2 BetrAVG
handelt.


73


aa) Die Klägerin hat keine reine Beitragszusage erteilt, sondern Leistungen der betrieblichen Altersversorgung
zugesagt (s. oben B.II.). Wie das FG zutreffend erkannt hat, fällt die Zusage für A, der in den Streitjahren
Alleingesellschafter-Geschäftsführer der Klägerin war, jedoch nicht unter das Gesetz zur Verbesserung der
betrieblichen Altersversorgung, da dieser kein Arbeitnehmer der GmbH i.S. von § 17 Abs. 1 Satz 1 oder 2 BetrAVG ist
(vgl. dazu BFH-Urteil vom 27.05.2020 - XI R 9/19, BFHE 269, 138, BStBl II 2020, 802, Rz 19 ff.). Die darin liegende
Bevorzugung von Pensionsrückstellungen für Arbeitnehmer ist verfassungsgemäß (vgl. BFH-Urteil vom 27.05.2020 -
XI R 9/19, BFHE 269, 138, BStBl II 2020, 802, Rz 34 ff.).


74


bb) Das FG hat außerdem zutreffend erkannt, dass ‑‑soweit die Pensionsrückstellungen danach nach § 6a Abs. 3
Satz 2 Nr. 1 Satz 1 Halbsatz 2 EStG anzusetzen sind‑‑ als "künftige Pensionsleistungen" unter Heranziehung des aus
§ 6a Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 Satz 2 Halbsatz 2 EStG und § 6a Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 Satz 4 EStG folgenden Stichtagsprinzips
die zu den jeweiligen Bilanzstichtagen aktuellen Werte des entsprechenden Anteils am Deckungskapital der
Rückdeckungslebensversicherungen zugrunde zu legen sind. Diese Werte stellen nach den Verhältnissen des
jeweiligen Bilanzstichtags die Werte dar, aus denen sich beim späteren Eintritt des Versorgungsfalls die
Versorgungsleistungen ergeben. Künftige Erhöhungen und Verminderungen sind nach § 6a Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 Satz 4
EStG außer Betracht zu lassen. Bei Abhängigkeit der Versorgungsleistungen von künftigen ungewissen Ereignissen
‑‑wie hier von der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Wertpapiere‑‑ sind für die Bestimmung der "künftigen
Pensionsleistungen" i.S. von § 6a Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 Satz 1 Halbsatz 2 EStG allgemein die zum Bilanzstichtag
bestehenden Wertverhältnisse zugrunde zu legen (vgl. noch zu § 6a EStG a.F. BFH-Urteil vom 09.11.1995 -
IV R 2/93, BFHE 179, 106, BStBl II 1996, 589, unter II.2.). Dementsprechend kann der im BMF-Schreiben vom
17.12.2002 (BStBl I 2002, 1397) vertretenen Verwaltungsauffassung, nach der bei wertpapiergebundenen
Pensionszusagen der über die ‑‑im Streitfall nicht gegebene‑‑ garantierte Mindestleistung hinausgehende Wert der
Wertpapiere eine ungewisse Erhöhung des Pensionsanspruchs i.S. von § 6a Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 Satz 4 EStG darstelle,
so dass eine Pensionsrückstellung daher der Höhe nach nur insoweit gebildet werden könne, als der
Versorgungsanspruch auf die garantierte Mindestleistung entfalle, nicht gefolgt werden. Zwar trifft es zu, dass ‑‑wie
das beigetretene BMF meint‑‑ bei wertpapiergebundenen Zusagen die gesamte Höhe des Versorgungsanspruchs


75


Seite 12 von 13







Quelle: www.bundesfinanzhof.de


zum Versorgungszeitpunkt ungewiss ist. Ein Ansatz der von der Klägerin erteilten Versorgungszusagen mit "null"
folgt ‑‑wie das BMF in seiner im Revisionsverfahren abgegebenen Stellungnahme weiter meint‑‑ aus § 6a Abs. 3
Satz 2 Nr. 1 Satz 4 EStG deshalb jedoch nicht. Dies widerspräche dieser gesetzlichen Bestimmung, dass Erhöhungen
oder Verminderungen der Pensionsleistungen nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres, die hinsichtlich des
Zeitpunktes ihres Wirksamwerdens oder ihres Umfangs ungewiss sind, bei der Berechnung des Barwerts der
künftigen Pensionsleistungen und der Jahresbeträge erst zu berücksichtigen sind, wenn sie eingetreten sind.


cc) Außerdem hat das FG bei der Ermittlung des Barwerts der so zu ermittelnden künftigen Pensionsleistungen nach
§ 6a Abs. 3 Satz 3 EStG eine Abzinsung mittels des dort festgelegten Rechnungszinsfußes von 6 % berücksichtigt,
dessen Höhe verfassungsrechtlichen Bedenken nicht begegnet (s. dazu unter B.III.1.a ee). Die anerkannten Regeln
der Versicherungsmathematik hat es im erforderlichen Rahmen angewendet (s. oben B.III.1.b dd). Danach sind die
Barwerte i.S. von § 6a Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 Satz 1 Halbsatz 2 EStG im Wege einer Abzinsung zu ermitteln.
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dd) Das FG hat darüber hinaus auch zutreffend erkannt, dass im Übrigen die Bewertungsregelung des § 6a Abs. 3
Satz 2 Nr. 1 Satz 1 Halbsatz 1 EStG zur Anwendung kommt. Für den Teil der von der Klägerin erteilten
Versorgungszusagen, der nicht auf einer Zusage im Rahmen einer Entgeltumwandlung beruht, und für die
gegenüber ihrem Alleingesellschafter-Geschäftsführer A erteilten Zusagen insgesamt gilt dementsprechend als
Teilwert der Pensionsverpflichtungen der Barwert der künftigen Pensionsleistungen am Schluss des
Wirtschaftsjahres abzüglich des sich auf denselben Zeitpunkt ergebenden Barwerts betragsmäßig gleich bleibender
Jahresbeträge. Insoweit sind auch hier als "künftige Pensionsleistungen" die zu den jeweiligen Bilanzstichtagen
aktuellen Werte des entsprechenden Anteils am Deckungskapital der Rückdeckungslebensversicherung zugrunde zu
legen, die ebenfalls zur Ermittlung des gegenwärtigen Barwerts nach § 6a Abs. 3 Satz 3 EStG mittels des dort
festgelegten Rechnungszinsfußes von 6 % und unter Anwendung der anerkannten Regeln der
Versicherungsmathematik abzuzinsen sind. Von diesem Wert ist nach § 6a Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 Satz 1 Halbsatz 1 EStG
noch der Barwert der aus Sicht des jeweiligen Bilanzstichtags künftigen Jahresbeträge, der sogenannte Future-
Service, abzuziehen. Auch hier ist der Barwert nach § 6a Abs. 3 Satz 3 EStG durch Abzinsung mittels des dort
festgelegten Rechnungszinsfußes von 6 % und unter Anwendung der anerkannten Regeln der
Versicherungsmathematik zu ermitteln.
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b) Die dem angefochtenen Urteil zugrunde liegenden Berechnungen des Fachprüfers des FA zur Ermittlung der
Teilwerte nach § 6a Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 Satz 1 Halbsatz 1 und 2 EStG stehen als solche zwischen den Beteiligten
nicht im Streit. Anhaltspunkte dafür, dass diese rechnerische Ermittlung unzutreffend sein könnte, sind weder mit
den Revisionen vorgetragen noch aus den dem erkennenden Senat vorliegenden Akten ersichtlich. Diesen
Berechnungen sind Rückstellungsbeträge zu den jeweiligen Bilanzstichtagen 30.06.2010, 30.06.2011 und
30.06.2012 in Höhe von 13.630 €, 33.227 € bzw. 50.625 € zu entnehmen.


78


3. Hiervon ausgehend hat das FG die Gewinnauswirkungen für die Streitjahre 2010, 2011 und 2012 in Höhe von 0 €,
./. 33.227 € bzw. ./. 17.398 € zutreffend ermittelt. Es ging hierbei zu Recht davon aus, dass für die Streitjahre
Pensionsrückstellungen mit den vom Fachprüfer des FA berechneten Beträgen gewinnmindernd zu berücksichtigen
sind. Für die Streitjahre 2010 und 2011 bzw. zu den dortigen Bilanzstichtagen hat es gleichfalls zutreffend die im
Wege der Saldierung auf den 30.06.2010 vorzunehmende gewinnerhöhende Aktivierung des Anspruchs der Klägerin
gegen die Rückdeckungslebensversicherung sowie die sich auf den 30.06.2011 hieraus ergebende Folgewirkung
berücksichtigt. Dies wird von den Beteiligten im Übrigen mit ihren Revisionen nicht angegriffen.
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IV. Die Revision des FA und die der Klägerin konnten danach keinen Erfolg haben. Sie sind jeweils unbegründet und
daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 FGO).


80


V. Die Kostenentscheidung war nach dem Maß des Unterliegens der beiden Revisionsführer unter Zugrundelegung
der zusammengerechneten Streitwerte gemäß § 143 Abs. 1, § 136 Abs. 1 Satz 1 FGO verhältnismäßig zu teilen.
Danach tragen die Kosten des Revisionsverfahrens ‑‑der Kostenquotelung der Vorentscheidung folgend‑‑ das FA zu
1/5 und die Klägerin zu 4/5.
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Urteil vom 19. November 2024, VIII R 8/22
Forderungsverzicht eines Gesellschafters einer Kapitalgesellschaft gegen Besserungsschein


ECLI:DE:BFH:2024:U.191124.VIIIR8.22.0


BFH VIII. Senat


EStG § 20 Abs 2 S 1 Nr 7, EStG § 20 Abs 2 S 2, EStG § 20 Abs 4 S 1, EStG § 20 Abs 8 S 1, HGB § 255 Abs 1, EStG § 17 Abs
4, EStG VZ 2009


vorgehend FG München, 17. Februar 2022, Az: 11 K 2371/18


Leitsätze


1. Der Verlust aus einem auflösend bedingten Forderungsverzicht ist bereits im Zeitpunkt des Verzichts zu
berücksichtigen und nicht erst, wenn feststeht, dass die auflösende Bedingung nicht mehr eintreten wird (Anschluss an
Urteil des Bundesfinanzhofs ‑‑BFH‑‑ vom 24.10.2017 - VIII R 19/16, BFHE 262, 1, BStBl II 2019, 34).


2. Die Anschaffungskosten der Darlehensforderung, auf die unter Besserungsvorbehalt verzichtet worden ist, sind nicht,
auch nicht anteilig, der Besserungsanwartschaft zuzuordnen.


3. Bei der Prüfung, ob die im Anwendungsbereich der Abgeltungsteuer anzunehmende Vermutung der
Einkünfteerzielungsabsicht im Einzelfall widerlegt ist, ist eine Gesamtbetrachtung von Gesellschafterdarlehen und
Gesellschafterbeteiligung vorzunehmen (Anschluss an BFH-Urteil vom 20.06.2023 - IX R 2/22, BFHE 280, 531).


4. § 20 Abs. 8 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes (EStG) ist dahin auszulegen, dass § 20 Abs. 2 EStG von § 17 EStG nur
verdrängt wird, wenn und soweit sich der Verlust im zu beurteilenden Zeitraum bei der Ermittlung der Einkünfte aus § 17
EStG auswirkt. Das setzt insbesondere voraus, dass die Tatbestände des § 20 Abs. 2 EStG und des § 17 Abs. 4 EStG im
selben Veranlagungszeitraum verwirklicht werden.


Tenor


Die Revision des Beklagten gegen das Urteil des Finanzgerichts München vom 17.02.2022 - 11 K 2371/18 wird als
unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


I.


Die Kläger und Revisionsbeklagten (Kläger) sind Eheleute, die für das Jahr 2009 (Streitjahr) zusammen zur
Einkommensteuer veranlagt werden. Streitig ist, ob der Forderungsverzicht eines Gesellschafters einer
Kapitalgesellschaft gegen Besserungsschein im Zeitpunkt des Verzichts zu berücksichtigen ist.


1


Der Kläger und sein Bruder gründeten im Jahr … gemeinsam die … Im Streitjahr wurde der Betrieb zunächst in der
Rechtsform einer GmbH & Co. KG, der X GmbH & Co. KG (KG) geführt. An der KG war der Kläger mit einem
Kommanditanteil von 76.800 € bei einer Gesamteinlage von 600.000 €, also zu 12,8 % beteiligt. Er war außerdem
Geschäftsführer und Gesellschafter der Komplementär-GmbH, der Y Verwaltungs-GmbH.


2


In den Jahren 2008 und 2009 geriet die KG in finanzielle Schwierigkeiten. Deshalb stellten die Gesellschafter der
KG im Januar beziehungsweise Februar 2009 insgesamt 1.000.000 € als Darlehen nach dem Verhältnis ihrer
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Einlagen zur Verfügung. Der Kläger gewährte der KG mit Darlehensvertrag vom xx.xx.2009 ein nachrangiges
Darlehen über 128.000 €.


Mit Gesellschafterbeschluss vom xx.xx.2009 wurde die KG formwechselnd und rückwirkend zum 31.12.2008,
24:00 Uhr in die Z GmbH (GmbH) umgewandelt. Der Kläger war wie zuvor an der KG mit einem Geschäftsanteil von
12,8 % am Stammkapital der GmbH (in Höhe von 600.000 €) beteiligt. Nach dem Gesellschaftsvertrag übte er zudem
die Funktion eines Geschäftsführers der Gesellschaft kraft Sonderrechts aus. Eine Abberufung war nur aus
wichtigem Grund möglich. Aufgrund dieser Tätigkeit bezog der Kläger in den Jahren 2009 bis 2012 Einnahmen aus
nichtselbständiger Arbeit.


4


Mit Vertrag vom xx.xx.2009 verzichteten die Gesellschafter der GmbH dieser gegenüber auf alle Ansprüche aus den
Darlehensverträgen vom Januar beziehungsweise Februar 2009 mit Ausnahme der bereits aufgelaufenen Zinsen.
Der Kläger erklärte den Verzicht unter der auflösenden Bedingung, dass die GmbH wirtschaftlich und finanziell in
der Lage sei, sämtliche Darlehen in vollständiger Höhe aus einem Bilanzgewinn oder einem Liquidationsüberschuss
zurückzuzahlen ("Besserungsschein"). Für den Fall, dass die auflösende Bedingung eintreten sollte, verpflichtete
sich der Kläger, der GmbH von ihr zurückerhaltene Beträge unverzüglich durch Einzahlung als Einlage in die freie
Rücklage wieder zur Verfügung zu stellen. Die GmbH behandelte den Darlehensverzicht in ihrem Jahresabschluss
2009 in vollem Umfang als sonstigen betrieblichen Ertrag.


5


Ebenfalls am xx.xx.2009 erhöhten die Gesellschafter das Stammkapital der GmbH. Der neue Anteil wurde von
einem anderen Gesellschafter übernommen. Der Anteil des Klägers am Stammkapital der GmbH reduzierte sich
dadurch auf 11,16 %.


6


In ihrem Jahresabschluss für das Streitjahr ermittelte die GmbH einen handelsrechtlichen Verlust von
4.354.765,64 €. Die Bilanz auf den 31.12.2009 wies einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag von
2.517.003,45 € aus. Auch in den Folgejahren erzielte die GmbH Verluste. Im Frühjahr 2012 beendete der Kläger
seine Tätigkeit als Geschäftsführer der GmbH. Am xx.xx.2013 wurde das Insolvenzverfahren über das Vermögen der
GmbH eröffnet.


7


In ihrer Einkommensteuererklärung für das Streitjahr machten die Kläger den Verlust aus dem Darlehensverzicht
des Klägers bei seinen Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit als Werbungskosten geltend. Der Beklagte und
Revisionskläger (Finanzamt ‑‑FA‑‑) vertrat demgegenüber die Auffassung, dass der Darlehensverzicht in voller Höhe
eine verdeckte Einlage darstelle und berücksichtigte im Einkommensteuerbescheid für das Streitjahr vom
21.03.2014 die erklärten Werbungskosten bei den Einkünften des Klägers aus nichtselbständiger Arbeit nicht.
Gegen diesen Bescheid legten die Kläger Einspruch ein, der hinsichtlich der hier streitigen Behandlung des
Darlehensverzichts erfolglos blieb.


8


In der mündlichen Verhandlung vor dem Finanzgericht (FG) einigten sich die Beteiligten im Wege der tatsächlichen
Verständigung darauf, dass der Darlehensrückzahlungsanspruch zum Zeitpunkt des Verzichts am xx.xx.2009 noch zu
34 %, also in Höhe von 43.520 €, werthaltig gewesen sei.


9


Die Klage hatte aus den in Entscheidungen der Finanzgerichte 2022, 1373 mitgeteilten Gründen teilweise Erfolg.
Der Verlust aus dem Darlehensverzicht habe nicht zu Werbungskosten bei den Einkünften des Klägers aus
nichtselbständiger Arbeit geführt. Sowohl die Darlehensgewährung als auch der spätere Verzicht des Klägers seien
vorrangig durch das Gesellschaftsverhältnis zur GmbH veranlasst gewesen. Soweit der
Darlehensrückzahlungsanspruch im Verzichtszeitpunkt werthaltig gewesen sei, führe der Verzicht zu einer
verdeckten Einlage in die GmbH. In Höhe des nicht mehr werthaltigen Teils der Forderung seien negative Einkünfte
gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7, Abs. 2 Satz 2, Abs. 4 des Einkommensteuergesetzes der im Streitjahr geltenden
Fassung (EStG) entstanden. Diese seien im Streitjahr zu berücksichtigen. Die Einkünfteerzielungsabsicht des Klägers
liege vor. Er habe aus der Darlehensgewährung und der Beteiligung Einkünfte erzielen wollen. § 20 Abs. 8 Satz 1
EStG stehe nicht entgegen. Der Verzicht auf den nicht mehr werthaltigen Teil einer Forderung führe nicht zu
nachträglichen Anschaffungskosten auf die Beteiligung.


10


Mit seiner Revision rügt das FA die Verletzung materiellen Bundesrechts. Es meint, der Verlust aus dem auflösend
bedingten Verzicht könne nicht im Streitjahr berücksichtigt werden, sondern erst wenn feststehe, dass die
auflösende Bedingung nicht mehr eintreten werde.


11


Das FA beantragt,
das Urteil des FG München vom 17.02.2022 - 11 K 2371/18, soweit es das Streitjahr 2009 betrifft, aufzuheben und
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Entscheidungsgründe


II.


die Klage abzuweisen.


Die Kläger beantragen,
die Revision zurückzuweisen.


13


Die Revision ist unbegründet und daher gemäß § 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung (FGO) zurückzuweisen.
Ohne Rechtsfehler hat das FG erkannt, dass der Forderungsverzicht des Klägers nicht zu Werbungskosten bei den
Einkünften des Klägers aus nichtselbständiger Arbeit geführt hat (dazu 1.), sondern den tariflichen Einkünften des
Klägers aus Kapitalvermögen zuzuordnen und im Streitjahr zu berücksichtigen ist (dazu 2.). § 20 Abs. 8 Satz 1 EStG
steht der Berücksichtigung des Verlusts aus dem Verzicht auf den nicht mehr werthaltigen Teil des
Darlehensrückzahlungsanspruchs bei den Einkünften aus Kapitalvermögen nicht entgegen (dazu 3.).


14


1. Der Forderungsverzicht des Klägers hat nicht zu Werbungskosten bei den Einkünften des Klägers aus
nichtselbständiger Arbeit geführt. Die tatsächliche Würdigung des FG, wonach sowohl die Gewährung des Darlehens
gegenüber der KG als auch der nach dem Formwechsel erklärte Darlehensverzicht gegenüber der GmbH vorrangig
durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst gewesen seien, ist revisionsrechtlich nicht zu beanstanden und daher
für den Senat bindend (§ 118 Abs. 2 FGO). Der Senat sieht insoweit von weiteren Ausführungen ab.


15


2. Rechtsfehlerfrei hat das FG zudem erkannt, dass der Kläger mit dem Verzicht auf die Darlehensforderung einen
gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7, Abs. 2 Satz 2, Abs. 4 Satz 1 EStG steuerbaren Verlust in Höhe des im
Verzichtszeitpunkt nicht mehr werthaltigen Teils der Darlehensforderung erzielt hat (dazu a), der im Streitjahr zu
berücksichtigen ist (dazu b), 84.480 € beträgt (dazu c) und nicht wegen fehlender Einkünfteerzielungsabsicht
unbeachtlich ist (dazu d).


16


a) Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehört auch der Gewinn aus der Veräußerung von sonstigen
Kapitalforderungen jeder Art (§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 EStG). Als Veräußerung gilt auch die Einlösung, Rückzahlung,
Abtretung oder verdeckte Einlage in eine Kapitalgesellschaft (§ 20 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 EStG). Nach der
Rechtsprechung des Senats ist beim Forderungsverzicht zwischen dem noch werthaltigen und dem nicht mehr
werthaltigen Teil der Forderung zu unterscheiden. Insoweit werden unter Umständen jeweils unterschiedliche
Besteuerungstatbestände verwirklicht.


17


aa) Der Verzicht auf den werthaltigen Teil der Forderung führt zu einer verdeckten Einlage im Sinne des § 20 Abs. 2
Satz 2, Abs. 4 Satz 2 EStG (Beschluss des Großen Senats des Bundesfinanzhofs ‑‑BFH‑‑ vom 09.06.1997 - GrS 1/94,
BFHE 183, 187, BStBl II 1998, 307, unter C.II.4.; BFH-Urteil vom 06.08.2019 - VIII R 18/16, BFHE 265, 531, BStBl II
2020, 833, Rz 15). Nach Maßgabe der tatsächlichen Verständigung war die Darlehensforderung im
Verzichtszeitpunkt in Höhe von 43.520 € noch werthaltig. Auf diesen Teil der Forderung entfielen
Anschaffungskosten in Höhe des anteiligen Nennwerts von 43.520 €, die gemäß § 20 Abs. 4 Satz 2 EStG mit dem
gemeinen Wert der Darlehensforderung in derselben Höhe verrechnet werden, so dass ein Einlagegewinn in Höhe
von 0 € entstanden ist. Hierüber besteht zwischen den Beteiligten kein Streit.


18


bb) In Höhe des nicht mehr werthaltigen Teils der Forderung führt der Forderungsverzicht gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1
Nr. 7, Abs. 2 Satz 2, Abs. 4 EStG zu einem Abtretungsverlust (BFH-Urteile vom 18.06.2024 - VIII R 25/23, BStBl II
2024, 691, Rz 15; vom 06.08.2019 - VIII R 18/16, BFHE 265, 531, BStBl II 2020, 833). Dies beruht auf der Annahme,
dass der Forderungsverzicht den Wegfall der Forderung bewirkt, der dem im Gesetz ausdrücklich erfassten Fall der
Abtretung gleichsteht, denn auch wirtschaftlich macht es keinen Unterschied, ob der Gesellschafter eine Forderung
an den Schuldner (die Gesellschaft) abtritt oder ob er auf sie verzichtet (BFH-Urteil vom 06.08.2019 - VIII R 18/16,
BFHE 265, 531, BStBl II 2020, 833, Rz 21). Davon ist auch das FG ausgegangen.


19


cc) § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 und § 20 Abs. 2 Satz 2 EStG i.d.F. des Unternehmensteuerreformgesetzes 2008 vom
14.08.2007 (BGBl I 2007, 1912, BStBl 2007, 630) sind im Streitfall anwendbar. Die Vorschriften kommen für private
Darlehens- und Gesellschafterforderungen gemäß § 52 Abs. 28 Satz 16 EStG nur zur Anwendung, wenn die
Forderung nach dem 31.12.2008 angeschafft oder begründet worden ist (BFH-Urteil vom 18.06.2024 - VIII R 25/23,
BStBl II 2024, 691, Rz 17, m.w.N.). Der Darlehensvertrag zwischen dem Kläger und der KG ist am 06.02.2009
zustande gekommen. Aus dem rückwirkenden Formwechsel der KG in die GmbH ergibt sich nichts anderes. Zum
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einen bewirkt die auch steuerlich beachtliche Rückbeziehung der Rechtsfolgen des Formwechsels nach § 25 Satz 2
i.V.m. § 9 Satz 3 des Umwandlungssteuergesetzes (UmwStG 2006) nicht, dass Verträge, die die Gesellschaft im
Rückwirkungszeitraum mit einem Gesellschafter abgeschlossen hat, als bereits im Zeitpunkt der Einbringung
abgeschlossen gelten (vgl. zu § 20 UmwStG 2006 Herlinghaus in Rödder/Herlinghaus/van Lishaut, UmwStG, 3. Aufl.,
§ 20 Rz 466; Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen ‑‑BMF‑‑ vom 11.11.2011, BStBl I 2011, 1314,
Tz. 20.16). Zum anderen war steuerlicher Umwandlungsstichtag der 01.01.2009, 00:00 Uhr.


b) Der Verlust des Klägers aus dem Verzicht auf den nicht mehr werthaltigen Teil der Forderung ist auch im
Streitjahr zu berücksichtigen.


21


aa) Wie der BFH bereits entschieden hat, führt auch der Forderungsverzicht unter Besserungsvorbehalt zivilrechtlich
zum sofortigen Wegfall der Forderung (z.B. BFH-Urteile vom 12.07.2012 - I R 23/11, BFHE 238, 344, Rz 15; vom
24.10.2017 - VIII R 19/16, BFHE 262, 1, BStBl II 2019, 34, Rz 29). Tritt der Besserungsfall ein, lebt die ursprüngliche
Forderung gemäß § 158 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs wieder auf. Der Eintritt der Bedingung entfaltet keine
Rückwirkung (BFH-Urteile vom 24.10.2017 - VIII R 19/16, BFHE 262, 1, BStBl II 2019, 34, Rz 29; vom 12.07.2012 -
I R 23/11, BFHE 238, 344, Rz 19).


22


bb) Auf Ebene der Gesellschaft als Schuldnerin treten die Rechtsfolgen aus einem Forderungsverzicht gegen
Besserungsschein im Zeitpunkt des Verzichts ein. Dann wird das Darlehen von Fremdkapital in Eigenkapital
umqualifiziert (BFH-Urteil vom 12.07.2012 - I R 23/11, BFHE 238, 344, Rz 16). Erst bei Eintritt des Besserungsfalls
wird das wiederauflebende Gesellschafterdarlehen wieder zu Fremdkapital (BFH-Urteil vom 24.10.2017 -
VIII R 19/16, BFHE 262, 1, BStBl II 2019, 34, Rz 29). Dem hat sich die Finanzverwaltung angeschlossen (BMF-
Schreiben vom 02.12.2003, BStBl I 2003, 648).


23


cc) Für die Besteuerung des unter Besserungsvorbehalt verzichtenden Gesellschafters als Gläubiger gilt nichts
anderes. Auch bei ihm ist der Verlust aus dem Verzicht auf den nicht mehr werthaltigen Teil seiner Forderung im
Zeitpunkt des Verzichts entstanden und zu berücksichtigen. Der Besserungsvorbehalt ändert nichts daran, dass die
Forderung, auf die verzichtet wird, im Zeitpunkt des Verzichts entfällt.


24


dd) Dem steht nicht entgegen, dass der Steuerpflichtige mit dem Verzicht über die sonstige Kapitalforderung
freiwillig disponiert, da § 20 Abs. 2 EStG nicht danach differenziert, ob Verluste zwangsläufig eintreten oder
willentlich herbeigeführt werden (BFH-Urteil vom 06.08.2019 - VIII R 18/16, BFHE 265, 531, BStBl II 2020, 833,
Rz 22).


25


ee) Der Auffassung des FA, dass die steuerlichen Rechtsfolgen des bedingten Verzichts erst zu berücksichtigen
seien, wenn und sobald feststehe, dass die Bedingung nicht mehr eintreten werde, ist nicht zu folgen.


26


Zwar entsteht der Verlust aus dem Ausfall einer Darlehensforderung grundsätzlich erst, wenn feststeht, dass mit der
Zahlung nicht mehr zu rechnen ist. Der Verzicht unter Besserungsvorbehalt kann aber nicht mit einem
Forderungsausfall gleichgesetzt werden. Während der Verfall einer Forderung bis zu ihrem endgültigen Ausfall eine
fortschreitende Entwicklung sein kann, handelt es sich beim Verzicht um ein punktuelles Ereignis, dessen
Rechtswirkungen durch die Verfügung des Steuerpflichtigen ohne zeitliche Verzögerung unmittelbar eintreten.


27


ff) Etwas anderes ergibt sich schließlich auch nicht daraus, dass der verzichtende Gläubiger beim Verzicht unter
Besserungsvorbehalt zivilrechtlich eine Besserungsanwartschaft erwirbt.


28


Verzichtet der Forderungsinhaber auf die Forderung gegen Besserungsschein, erlangt er bis zum Eintritt des
Besserungsfalls eine Anwartschaft auf das Wiederaufleben seiner Forderung, die als gesicherte Rechtsposition
anzusehen ist (BFH-Urteil vom 12.07.2012 - I R 23/11, BFHE 238, 344, Rz 17; Jachmann-Michel, Steuer und
Wirtschaft ‑‑StuW‑‑ 2018, 9, 19). Dabei handelt es sich um ein von der Forderung zu unterscheidendes,
eigenständiges, verkehrsfähiges Wirtschaftsgut. Die Anwartschaft ist insbesondere nicht mit der erloschenen
Forderung teilidentisch, sondern sie stellt eine Vorstufe zum Neuerwerb der Forderung dar.


29


c) Der Forderungsverzicht des Klägers hat zu einem im Streitjahr zu berücksichtigenden Verlust in Höhe von
84.480 € geführt.


30


aa) Gemäß § 20 Abs. 4 Satz 1 EStG ist ein Gewinn beziehungsweise Verlust im Sinne des § 20 Abs. 2 EStG der
Unterschied zwischen den Einnahmen aus der Veräußerung nach Abzug der Aufwendungen, die im unmittelbaren
sachlichen Zusammenhang mit dem Veräußerungsgeschäft stehen, und den Anschaffungskosten. Hat der
Gesellschafter seiner Gesellschaft ein Darlehen gewährt, belaufen sich seine Anschaffungskosten für den
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Darlehensrückzahlungsanspruch regelmäßig auf den Nennbetrag der ausgereichten Mittel. Sie sind im
Ausgangspunkt der gesamten Forderung zuzuordnen (BFH-Urteil vom 06.08.2019 - VIII R 18/16, BFHE 265, 531,
BStBl II 2020, 833, Rz 25; anders im Fall einer unterhalb des Nennwerts erworbenen Forderung, Rz 27).


bb) Verzichtet der Gesellschafter auf die Rückzahlung des Darlehens, verwirklicht er ‑‑wie bereits unter 2.a
dargestellt‑‑ unter Umständen zwei verschiedene Besteuerungstatbestände. Die dadurch bei der Besteuerung des
Gesellschafters aus Rechtsgründen zu beachtende Aufteilung der Forderung in einen werthaltigen und nicht mehr
werthaltigen Teil hat zur Folge, dass auch die Anschaffungskosten den jeweils getrennt zu betrachtenden Teilen der
ursprünglich einheitlichen Forderung anteilig zugeordnet werden (vgl. zur abweichenden Zuordnung der
Anschaffungskosten bei entgeltlichem Forderungserwerb unter Nennwert BFH-Urteil vom 06.08.2019 - VIII R 18/16,
BFHE 265, 531, BStBl II 2020, 833, Rz 26).


32


cc) Auf den im Zeitpunkt des Verzichts nicht mehr werthaltigen Teil des Anspruchs auf Darlehensrückzahlung
entfielen danach Anschaffungskosten von 84.480 €. In dieser Höhe ist dem Kläger durch den Verzicht ein Verlust
entstanden.


33


dd) Entgegen der Auffassung des FA sind die auf den nicht mehr werthaltigen Teil der Forderung entfallenden
Anschaffungskosten nicht der vom Kläger aufgrund des auflösend bedingten Verzichts erworbenen
Besserungsanwartschaft zuzuordnen.


34


Eine Aufteilung beziehungsweise Abspaltung von Anschaffungskosten im Sinne des § 255 Abs. 1 des
Handelsgesetzbuchs kommt entsprechend dem dieser Norm zugrunde liegenden Surrogationsgedanken in Betracht,
wenn ein ursprünglich vom Steuerpflichtigen angeschaffter Vermögensgegenstand durch mehrere andere
Vermögensgegenstände ersetzt wird und wenn sich die auf den ursprünglich angeschafften Vermögensgegenstand
entfallenden Anschaffungskosten in mehreren Ersatzvermögensgegenständen fortsetzen (BFH-Urteil vom
30.11.2022 - VIII R 30/20, BStBl II 2023, 638, Rz 31). Diese Voraussetzungen hat der BFH zum Beispiel im Fall einer
Grundstücksteilung (BFH-Urteil vom 19.07.1983 - VIII R 161/82, BFHE 139, 251, BStBl II 1984, 26) oder im Fall der
Ausgabe von Bezugsrechten oder von neuen Gesellschaftsrechten aufgrund einer Kapitalerhöhung, die
wirtschaftlich zu einer Abspaltung der in den Stammaktien verkörperten Substanz führt, bejaht (BFH-Urteile vom
21.01.1999 - IV R 27/97, BFHE 188, 27, BStBl II 1999, 638; vom 22.05.2003 - IX R 9/00, BFHE 202, 309, BStBl II
2003, 712).


35


Im Unterschied dazu fehlt es beim Verzicht auf eine wertlos gewordene Forderung gegen Besserungsschein und der
Entstehung einer Besserungsanwartschaft an einer Substanzabspaltung. Die Besserungsanwartschaft ist ‑‑wie
bereits dargelegt‑‑ ein eigenständiges Wirtschaftsgut und nicht als Surrogat des nicht mehr werthaltigen Teils der
untergegangenen Forderung anzusehen. Die Besserungsanwartschaft ist auch keine Forderung. Sie verkörpert ‑‑wie
ebenfalls bereits dargestellt‑‑ eine Vorstufe zum Vollrecht der Forderung, die erst bei Eintritt des Besserungsfalls
mit Wirkung ex nunc wieder auflebt.


36


ee) Die Besserungsanwartschaft ist damit eigenständig zu bewerten. Ihr Wert ist mit null anzusetzen, denn er
entspricht dem, was der Kläger für ihren Erwerb aufgewendet hat. Das ist der nicht mehr werthaltige Teil der
Forderung, auf die der Kläger verzichtet hat.


37


d) Der Verlust des Klägers aus dem Forderungsverzicht ist auch nicht wegen fehlender Einkünfteerzielungsabsicht
des Klägers unbeachtlich.


38


aa) Wie der Senat bereits mehrfach entschieden hat, wird die Einkünfteerzielungsabsicht im Anwendungsbereich
der Abgeltungsteuer widerlegbar vermutet (vgl. BFH-Urteile vom 14.03.2017 - VIII R 38/15, BFHE 258, 240, BStBl II
2017, 1040; vom 18.06.2024 - VIII R 32/20, zur amtlichen Veröffentlichung bestimmt, Deutsches Steuerrecht 2024,
2571, Rz 35).


39


bb) Ohne Rechtsfehler ist das FG davon ausgegangen, dass die Vermutung im Streitfall nicht widerlegt ist. Weder
war die Erzielung eines positiven Zinsüberschusses von vornherein ausgeschlossen noch, dass der Kläger aus der
KG beziehungsweise der späteren GmbH mittel- bis langfristig positive Beteiligungserträge oder einen
Veräußerungsgewinn erzielen konnte. Eine dahin gehende Gesamtbetrachtung von Gesellschafterdarlehen und
Gesellschafterbeteiligung hat der BFH bereits anerkannt (vgl. BFH-Urteil vom 20.06.2023 - IX R 2/22, BFHE 280,
531, Rz 32, m.w.N.). Dem schließt sich der Senat an.


40


cc) Die Vermutung der Einkünfteerzielungsabsicht gilt unabhängig davon, ob die sich ergebenden negativen41
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Einkünfte aus Kapitalvermögen (hier aus dem Verzicht auf den nicht mehr werthaltigen Teil der
Darlehensforderung) in einem zweiten Schritt gemäß § 32d Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 Buchst. b und Satz 2 i.V.m. § 52
Abs. 33b EStG aus dem gesonderten Tarif ausgeschlossen werden (vgl. auch BMF-Schreiben vom 07.06.2022, BStBl I
2022, 897, Tz. 30). Die Ausschlussregelung knüpft an die jeweiligen Einkünfte an. Sie wirkt nicht in die
Einkünfteermittlung selbst hinein (BFH-Urteil vom 30.11.2022 - VIII R 15/19, BFHE 279, 85, BStBl II 2023, 632,
Rz 31).


3. § 20 Abs. 8 Satz 1 EStG steht der Berücksichtigung des Verlusts nicht entgegen.42


a) Gemäß § 20 Abs. 8 Satz 1 EStG findet § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7, Abs. 2 EStG nur Anwendung, soweit die
betreffenden Einkünfte unter anderem nicht zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb gehören. Zu den Einkünften aus
Gewerbebetrieb zählen auch die Einkünfte im Sinne des § 17 EStG. Nach der Rechtsprechung des IX. Senats des BFH
ist § 20 Abs. 8 Satz 1 unter Berücksichtigung des Wortlauts ("soweit") dahin auszulegen, dass § 20 Abs. 2 EStG nur
insoweit gesperrt ist, als sich der Verlust bei § 17 EStG auswirkt (BFH-Urteile vom 20.06.2023 - IX R 2/22, BFHE
280, 531, Rz 37; vom 14.11.2023 - IX R 3/23, BFH/NV 2024, 280, Rz 29). Wirkt sich der Verlust bei der Anwendung
von § 17 EStG in Höhe von 0 € aus, kann er gleichwohl bei den Einkünften aus Kapitalvermögen geltend gemacht
werden (vgl. BFH-Urteil vom 18.07.2023 - IX R 21/21, BFHE 281, 472, BStBl II 2024, 169, Rz 36).


43


Der Senat schließt sich dieser Rechtsprechung mit der Maßgabe an, dass die Frage, ob sich der Verlust bei § 17
EStG auswirkt, auch zeitraumbezogen zu prüfen ist. § 20 Abs. 2 EStG wird danach von § 17 EStG nur verdrängt,
wenn und soweit sich der Verlust im zu beurteilenden Zeitraum bei der Ermittlung der Einkünfte aus § 17 EStG
auswirkt. Das setzt insbesondere voraus, dass die Tatbestände des § 20 Abs. 2 EStG und des § 17 Abs. 4 EStG im
selben Veranlagungszeitraum verwirklicht werden (vgl. Schmidt/Levedag, EStG, 38. Aufl., § 20 Rz 255; Jachmann-
Michel, StuW 2018, 9, 18).


44


b) Bei Anwendung dieser Grundsätze wirkt sich der Verlust des Klägers aus dem Verzicht auf den nicht mehr
werthaltigen Teil der Forderung im Streitjahr nicht bei § 17 EStG aus, mit der Folge, dass § 20 Abs. 2 EStG
anwendbar ist.


45


aa) § 17 Abs. 2a EStG i.d.F. des Gesetzes zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung
weiterer steuerlicher Vorschriften vom 12.12.2019 (BGBl I 2019, 2451, BStBl I 2020, 17) ist im Streitfall gemäß § 52
Abs. 25a Satz 1 EStG zeitlich noch nicht anwendbar.


46


bb) Unerheblich ist, ob der Verzicht des Klägers auf den nicht mehr werthaltigen Teil der Forderung zu
nachträglichen Anschaffungskosten auf die Beteiligung führen könnte, weil der Kläger das Darlehen in der Krise der
Gesellschaft gewährt hatte (Fortgeltung der bisherigen Grundsätze zum normspezifischen
Anschaffungskostenbegriff bei § 17 EStG gemäß BFH-Urteil vom 11.07.2017 - IX R 36/15, BFHE 258, 427, BStBl II
2019, 208; vgl. BFH-Beschluss vom 04.08.1999 - VIII B 68/99, BFH/NV 2000, 41, unter 1., m.w.N.), denn jedenfalls
ist der Tatbestand des § 17 EStG im Streitjahr nicht erfüllt. Nach den Feststellungen des FG hat der Kläger seine
Beteiligung an der GmbH im Streitjahr nicht veräußert und wurde die GmbH im Streitjahr auch nicht aufgelöst. Der
Kläger hat im Streitjahr auch keinen Verlust nach § 17 EStG geltend gemacht.


47


Der Senat verkennt nicht, dass der im Streitjahr bei § 20 Abs. 2 EStG berücksichtigte Darlehensverzicht des Klägers
in einem späteren Veranlagungszeitraum (ganz oder zum Teil) auch bei der Ermittlung der Einkünfte aus § 17 EStG
zu berücksichtigen sein könnte und dass die Berücksichtigung bei § 17 EStG nach Maßgabe des § 20 Abs. 8 Satz 1
EStG dann Vorrang gegenüber der Berücksichtigung bei § 20 Abs. 2 EStG hätte. Sollte es dadurch zu einer im
Ergebnis nicht gerechtfertigten Doppelberücksichtigung ein und desselben Verlusts kommen, muss die
Berücksichtigung bei § 20 Abs. 2 EStG auf verfahrensrechtlicher Grundlage korrigiert werden.


48


4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.49
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Urteil vom 25. September 2024, II R 49/22
Ableitung des gemeinen Werts von Kapitalgesellschaftsanteilen aus Verkäufen; Berücksichtigung eines
Holdingabschlags


ECLI:DE:BFH:2024:U.250924.IIR49.22.0


BFH II. Senat


BewG § 9, BewG § 11 Abs 2 S 2, BewG § 11 Abs 2 S 3, FGO § 118 Abs 2


vorgehend FG Düsseldorf, 02. November 2022, Az: 4 K 1832/20 F


Leitsätze


1. Der gemeine Wert eines nicht börsennotierten Anteils an einer Kapitalgesellschaft lässt sich nur dann nach § 11 Abs. 2
Satz 2 des Bewertungsgesetzes aus Verkäufen unter fremden Dritten, die weniger als ein Jahr zurückliegen, ableiten,
wenn die Veräußerung im gewöhnlichen Geschäftsverkehr erfolgt, der die marktwirtschaftlichen Grundsätze von
Angebot und Nachfrage vollzieht. Ob dies der Fall ist, richtet sich nach den Umständen des Einzelfalls.


2. Ein über die Jahre gleichbleibender pauschaler Holdingabschlag ist bei der Ableitung des gemeinen Werts eines
Anteils an einer Kapitalgesellschaft nicht zu berücksichtigen, wenn er nicht auf der konkreten Beschaffenheit des
Wirtschaftsguts beruht und nicht auszuschließen ist, dass mit diesem auch persönliche Verfügungsbeschränkungen des
Anteilsinhabers abgegolten werden sollen.


Tenor


Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf vom 02.11.2022 - 4 K 1832/20 F
aufgehoben.


Die Klage wird abgewiesen.


Die Kosten des gesamten Verfahrens hat die Klägerin zu tragen.


Tatbestand


I.


Die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin) ist eine GmbH mit einem Stammkapital von … €. Sie war im Streitjahr
2009 als Holdinggesellschaft an mehr als … Gesellschaften im In- und Ausland beteiligt. Gesellschafter der Klägerin
waren im Jahr 2009 etwa … natürliche Personen, die überwiegend Abkömmlinge der Firmengründer in der neunten
Generation waren. Diese Personen waren teilweise über Holdinggesellschaften mittelbar an der Klägerin beteiligt.


1


Gesellschafter der Klägerin war unter anderem L mit einem Geschäftsanteil von … €. L verstarb am …2020 und
wurde von den Beigeladenen zu 1. bis 4. beerbt.


2


§ 4 des Gesellschaftsvertrags der Klägerin in der Fassung vom …2008 sah unter anderem vor, dass Verfügungen
über Gesellschaftsanteile an der Klägerin nur nach vorheriger Zustimmung eines dafür beauftragten Gesellschafters
erfolgen konnten. Die Zustimmung durfte nur erteilt werden, wenn die Anteile an bestimmte Personen,
insbesondere Abkömmlinge der Firmengründer, deren Ehegatten, den Abkömmlingen gleichgestellte Personen
sowie bestimmten Gesellschaften und Stiftungen übertragen werden sollten. Die Veräußerung an sonstige Erwerber
setzte außerdem voraus, dass sämtliche Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat nach vorheriger Beratung im Beirat
die Verfügung im besonderen Einzelfall befürworteten. Der Kreis der danach zulässigen Erwerber von
Geschäftsanteilen umfasste im Jahr 2009 mehr als … Personen.


3
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Ziff. II. Nr. 1. und 2. der von der Gesellschafterversammlung im … 2000 beschlossenen Richtlinie für die
Wahrnehmung der Aufgaben des beauftragten Gesellschafters bei Verfügungen über Geschäftsanteile (Richtlinie)
sah für eine Zustimmung zum Verkauf vor, dass ein verkaufswilliger Gesellschafter, der keinen Käufer benennt, die
Anteile dem Verwaltungsbüro zur Vermittlung des Verkaufs anbietet. Das Büro bot die Anteile seinerseits in der
Reihenfolge des Verwandtschaftsgrades gemäß § 1589 des Bürgerlichen Gesetzbuchs innerhalb des
Familienstammes des verkaufswilligen Gesellschafters denjenigen Verwandten an, die ihrerseits Abkömmlinge
waren, und zwar den Verwandten desselben Verwandtschaftsgrades jeweils unter sich zu gleichen Teilen. Anteile,
die nicht auf diese Weise bei den Verwandten des nächsten Verwandtschaftsgrades platziert werden konnten,
wurden in entsprechender Weise den Verwandten des nächst ferneren Verwandtschaftsgrades angeboten.


4


Nach Ziff. VI. der Richtlinie war für Verkäufe von Geschäftsanteilen grundsätzlich der von der Zentralabteilung
Steuern der Klägerin ermittelte gemeine Wert im Sinne des § 11 des Bewertungsgesetzes (BewG) maßgebend.
Dieser wurde dergestalt ermittelt, dass für Beteiligungen der Klägerin an börsennotierten Kapitalgesellschaften der
Durchschnittskurs der letzten drei Monate zugrunde gelegt wurde. Der Wert für Beteiligungen der Klägerin an nicht
börsennotierten Gesellschaften wurde auf der Grundlage der voraussichtlichen Umsätze oder Erträge unter
Anwendung eines Vervielfältigers ermittelt. Dieser Vervielfältiger wurde aus dem Börsenwert von Wettbewerbern in
der jeweiligen Branche und den Umsätzen oder Erträgen, die dem jeweiligen Börsenwert zugrunde lagen,
abgeleitet. Von der Summe der Werte sämtlicher Beteiligungen, die zusammen mit der Nettofinanzposition der
Klägerin den "Net Asset Value" bildete, wurde ein Marktwertabschlag von 20 % vorgenommen. Hiermit sollten
Wertminderungen berücksichtigt werden, die sich unter anderem aus Holdingkosten, nicht in der
Nettofinanzverschuldung enthaltenen finanziellen Verpflichtungen, einer geringeren Handelbarkeit der Anteile an
der Holdinggesellschaft sowie einer eingeschränkten Flexibilität der Gesellschafter durch das vorgegebene
Beteiligungsportfolio ergaben. Gemäß der Stellungnahme eines Wirtschaftsprüfers vom 09.04.2009 gegenüber der
Klägerin sei ein Abschlag ("Holding Discount") von 20 % im aktuellen Kapitalmarktumfeld angemessen, da der
Holdingabschlag vergleichbarer Gesellschaften in den letzten drei Jahren durchschnittlich zwischen 20 % und 30 %
betragen habe. Empirische Untersuchungen bei vergleichbaren, börsennotierten Holdinggesellschaften mit Einfluss
ausübenden Familiengesellschaftern hätten ergeben, dass der Börsenwert dieser Gesellschaften regelmäßig unter
dem "Net Asset Value" liege.


5


Mit notariell beurkundetem Vertrag vom 30.11.2009 trat L Teilgeschäftsanteile von jeweils … € unentgeltlich an
seine drei Kinder, die Beigeladenen zu 1. bis 3., ab. Der beauftragte Gesellschafter stimmte noch am selben Tag den
Abtretungen der Teilgeschäftsanteile zu.


6


Auf Aufforderung des Beklagten und Revisionsklägers (Finanzamt ‑‑FA‑‑) gab die Klägerin am 14.04.2011 eine
Feststellungserklärung ab, in der sie den gemeinen Wert der von L abgetretenen Teilgeschäftsanteile mit jeweils
… € (408 %) angab. Diesen Wert hatte sie auf der Grundlage von 63 Verkäufen von Geschäftsanteilen in dem
Zeitraum vom 05.12.2008 bis zum 27.11.2009 ermittelt. Die Verkäufe erfolgten ganz überwiegend zwischen
Personen, die entfernter als bis zum dritten Grad miteinander verwandt oder verschwägert waren. Die den
Kaufpreisen zugrunde liegenden Anteilswerte hatte die Zentralabteilung Steuern der Klägerin nach dem von ihr
angewandten "Net Asset Value"-Verfahren unter Berücksichtigung eines Marktwertabschlags von 20 % ermittelt. In
27 Fällen wurden die von der Zentralabteilung Steuern der Klägerin ermittelten und den Vertragsparteien
mitgeteilten Kaufpreise unter- oder überschritten. In sämtlichen Fällen wurden Kaufpreise von 260 % bis 408 % des
Nennwerts der Geschäftsanteile vereinbart und gezahlt.


7


Das FA stellte den Wert der von L abgetretenen Geschäftsanteile mit Bescheid vom 06.12.2013 auf den 30.11.2009
mit jeweils … € gesondert fest. Zur Begründung führte es aus, dass der Ermittlung des Werts der Anteile durch die
Klägerin mit dem "Net Asset Value" grundsätzlich gefolgt werden könne. Ein Holdingabschlag von 20 % könne
jedoch nicht anerkannt werden, so dass die Anteile mit 510 % ihres Nennwerts anzusetzen seien.


8


Den Einspruch der Klägerin wies das FA mit Entscheidung vom 30.06.2020 als unbegründet zurück und führte aus,
die der Wertermittlung der Klägerin zugrunde liegenden Verkäufe hätten nicht im gewöhnlichen Geschäftsverkehr
unter fremden Dritten stattgefunden. Familienangehörige seien keine fremden Dritten. Der Kaufpreis für die
Geschäftsanteile sei nicht am freien Markt gebildet, sondern von der Klägerin ermittelt und den Verkäufern und
Käufern bindend vorgegeben worden. Da somit eine Ableitung des gemeinen Werts aus Verkäufen ausscheide, dürfe
der als "Net Asset Value" bezeichnete Wert, der den Substanzwert der Klägerin darstelle, nicht unterschritten
werden.


9
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Die Klage vor dem Finanzgericht (FG) hatte Erfolg. Das Urteil ist in Entscheidungen der Finanzgerichte 2023, 179
veröffentlicht.


10


Mit seiner Revision rügt das FA einen Verfahrensverstoß und die Verletzung des § 9 Abs. 2 und 3 BewG sowie des
§ 11 Abs. 2 Satz 2 und 3 BewG.


11


Das FG habe es versäumt, die Gründe aufzuklären, aus denen in 27 Fällen die von der Zentralabteilung Steuern der
Klägerin ermittelten Kaufpreise unter- oder überschritten worden seien.


12


Die für die Bewertung der Anteile an der Klägerin herangezogenen Preise seien nicht im gewöhnlichen
Geschäftsverkehr zustande gekommen. Da die Anteile nur an Abkömmlinge und ausnahmsweise an besondere
sonstige Erwerber hätten veräußert werden können, habe es faktisch kein Angebot auf dem freien Markt gegeben.
Die Preise hätten sich nicht durch Angebot und Nachfrage bilden können und seien nicht frei ausgehandelt worden.


13


Zur Auslegung des Merkmals "unter fremden Dritten" sei auf den Begriff der "nahestehenden Person" und die
Grundsätze des Fremdvergleichs zurückzugreifen. Maßgebend sei, ob unter Berücksichtigung der Gesamtheit der
objektiven Gegebenheiten ein den Gleichklang wirtschaftlicher Interessen indizierendes, den Einzelfall
bestimmendes Näheverhältnis angenommen werden könne. Ein solches Näheverhältnis sei im Streitfall schon
wegen der Zugehörigkeit zum Familienkonzern der Klägerin gegeben. Die Bewertungsrichtlinien der Klägerin
hielten einem Fremdvergleich nicht stand, denn sie könnten zu unterhalb des Substanzwerts liegenden Kaufpreisen
führen. Die Klägerin habe die Berechnung des Marktwertabschlags nicht substantiiert dargelegt. Für
Holdinggesellschaften, die nicht börsennotiert seien, gebe es einen solchen Abschlag nicht. Der Substanzwert bilde
auch bei der Ableitung des gemeinen Werts aus Verkäufen die Untergrenze.


14


Das FA beantragt,
die Vorentscheidung aufzuheben und die Klage als unbegründet abzuweisen.


15


Die Klägerin beantragt,
die Revision zurückzuweisen.


16


Dem FG sei darin zu folgen, dass der Wert der Anteile aus den berücksichtigten Verkäufen habe abgeleitet werden
dürfen. Die Kaufpreise seien im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zustande gekommen, denn sie seien unter
Heranziehung objektiver Wertmaßstäbe, zu denen vor allem das Gesamtvermögen und die Ertragsaussichten
gehörten, gebildet worden. Auch der Marktwertabschlag sei betriebswirtschaftlich begründet. Dass börsennotierte
Holdinggesellschaften einen geringeren Kurswert aufwiesen als die Summe ihrer Beteiligungen, sei durch eine
Vielzahl von Beispielen belegt. Ein weiterer Beleg sei der Indexfonds "LPX Europe NAV P/D"; der Index bilde die Zu-
und Abschläge auf den "Net Asset Value" von "Private Equity"-Unternehmen ab. Diese Abschläge hätten in den
Jahren 2009 und 2010 zwischen 20 % und 70 % geschwankt. Der von der Klägerin vorgenommene Abschlag von
20 % liege am unteren Ende dieser Bandbreite. Die Gründe für einen Holdingabschlag würden auch für nicht-
börsennotierte Gesellschaften gelten. Die gesellschaftsvertraglichen Verfügungsbeschränkungen hätten bei der
Bestimmung der Kaufpreise keine Rolle gespielt. Seit über 20 Jahren finde eine monatliche Bewertung der
Holdinggesellschaft statt, die den Gesellschaftern zur Verfügung gestellt werde. Auf deren Grundlage hätten Käufer
und Verkäufer von Anteilen am Marktgeschehen teilnehmen können. Die Vielzahl der Verkäufe belege, dass ein
Markt vorhanden gewesen sei. Käufer und Verkäufer seien frei gewesen, Geschäfte abzuschließen oder darauf zu
verzichten. Auch habe eine Bindung an die von der Klägerin ermittelten Werte nicht bestanden. Dies ließen bereits
die 27 Fälle erkennen, in denen die Kaufpreise von jenen Werten abwichen.


17


Auch hinsichtlich der Auslegung des Merkmals "unter fremden Dritten" sei dem FG zu folgen. Entgegen der
Auffassung des FA hätten die Verkäufe nicht zwischen nahestehenden Personen stattgefunden. Der für ein
Nahestehen erforderliche Gleichklang wirtschaftlicher Interessen könne nicht schon aus der "Zugehörigkeit zum
Familienkonzern" der Klägerin abgeleitet werden. Bei Verkäufen zwischen Personen im dritten bis neunten
Verwandtschaftsgrad oder beim Rückkauf von Anteilen durch die Klägerin lägen keine Gründe vor, einen vom
Marktwert abweichenden Kaufpreis zu vereinbaren.


18


Zutreffend habe das FG schließlich entschieden, dass bei der Ableitung des gemeinen Werts aus Verkäufen der
Substanzwert nicht die Untergrenze bilde.


19


Seite 3 von 7







Entscheidungsgründe


II.


Die Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhebung der Vorentscheidung und zur Abweisung der Klage (§ 126 Abs. 3
Satz 1 Nr. 1 der Finanzgerichtsordnung ‑‑FGO‑‑). Zutreffend ist das FG zwar davon ausgegangen, dass der
Substanzwert bei der Ableitung des gemeinen Werts aus Verkäufen zwischen fremden Dritten nicht die Untergrenze
bildet. Es hat jedoch die Voraussetzungen für die Ableitung des gemeinen Werts aus Verkäufen nach § 11 Abs. 2
Satz 2 Alternative 1 BewG unzutreffend bejaht. Der angefochtene Feststellungsbescheid vom 06.12.2013 ist
rechtmäßig.


20


1. Nach § 12 Abs. 2 des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes (ErbStG) sind Anteile an
Kapitalgesellschaften, für die ein Wert nach § 151 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 BewG festzustellen ist, mit dem auf den
Bewertungsstichtag (§ 11 ErbStG) festgestellten Wert anzusetzen. Nach § 151 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 BewG ist der Wert
von Anteilen an Kapitalgesellschaften im Sinne des § 11 Abs. 2 BewG gesondert festzustellen (§ 179 der
Abgabenordnung), wenn die Werte für die Erbschaft- oder Schenkungsteuer von Bedeutung sind. Gemäß § 151
Abs. 1 Satz 2 BewG trifft das für die Festsetzung der Erbschaft- oder Schenkungsteuer zuständige Finanzamt die
Entscheidung über eine Bedeutung für die Besteuerung und damit über die Feststellung dem Grunde nach (Urteil
des Bundesfinanzhofs ‑‑BFH‑‑ vom 26.07.2023 - II R 35/21, BFHE 281, 131, BStBl II 2024, 118, Rz 15, m.w.N.).


21


a) Nach § 11 Abs. 2 Satz 1 BewG sind Anteile an Kapitalgesellschaften, die ‑‑wie hier‑‑ nicht unter § 11 Abs. 1 BewG
fallen, da sie am Stichtag nicht an einer deutschen Börse zum Handel im regulierten Markt zugelassen sind, mit dem
gemeinen Wert anzusetzen. Lässt sich der gemeine Wert nicht aus Verkäufen unter fremden Dritten ableiten, die
weniger als ein Jahr zurückliegen, so erfolgt die Bewertung der Anteile nach § 11 Abs. 2 Satz 2 BewG unter
Berücksichtigung der Ertragsaussichten der Kapitalgesellschaft oder einer anderen anerkannten, auch im
gewöhnlichen Geschäftsverkehr für nichtsteuerliche Zwecke üblichen Methode; dabei ist die Methode anzuwenden,
die ein Erwerber der Bemessung des Kaufpreises zugrunde legen würde. Nach § 11 Abs. 2 Satz 3 BewG darf die
Summe der gemeinen Werte der zum Betriebsvermögen gehörenden Wirtschaftsgüter und sonstigen aktiven
Ansätze abzüglich der zum Betriebsvermögen gehörenden Schulden und sonstigen Abzüge (Substanzwert) der
Gesellschaft nicht unterschritten werden; die §§ 99 und 103 BewG sind anzuwenden.


22


b) Maßgebend für die Ableitung des gemeinen Werts von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft nach § 11 Abs. 2
Satz 2 Alternative 1 BewG ist der Preis, der bei einer Veräußerung im gewöhnlichen Geschäftsverkehr (§ 9 Abs. 2
Satz 1 BewG) tatsächlich erzielt wurde (BFH-Urteil vom 22.01.2009 - II R 43/07, BFHE 224, 272, BStBl II 2009, 444,
unter II.1.a, m.w.N.). Gewöhnlicher Geschäftsverkehr ist der Handel, der sich nach den marktwirtschaftlichen
Grundsätzen von Angebot und Nachfrage vollzieht und bei dem jeder Vertragspartner ohne Zwang und nicht aus
Not, sondern freiwillig in Wahrung seiner eigenen Interessen zu handeln in der Lage ist (ständige Rechtsprechung,
vgl. BFH-Urteil vom 14.10.2020 - II R 7/18, BFHE 271, 190, BStBl II 2021, 665, Rz 28, m.w.N.). Entscheidend für
einen gewöhnlichen Geschäftsverkehr ist, dass die wirtschaftlichen Interessen der Beteiligten eine nach
ausschließlich marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten ausgerichtete Verhandlung und Preisbildung zulassen und
diese nicht beeinträchtigen (Knittel in Stenger/Loose, Bewertungsrecht, § 9 BewG Rz 106).


23


aa) Ob die Parteien einen Preis vereinbart haben, der demjenigen im gewöhnlichen Geschäftsverkehr entspricht, ist
nach ständiger Rechtsprechung nach den Gesamtumständen des Einzelfalls unter Heranziehung objektiver
Wertmaßstäbe zu entscheiden, zu denen vor allem das Gesamtvermögen und die Ertragsaussichten gehören. Bei der
Ableitung des gemeinen Werts sind alle Umstände, die den Preis beeinflussen, zu berücksichtigen (§ 9 Abs. 2 Satz 2
BewG). Auszuklammern sind dabei solche preisbildenden Faktoren, die mit der Beschaffenheit der Anteile selbst
nichts zu tun haben (BFH-Urteil vom 14.07.2009 - IX R 6/09, BFH/NV 2010, 397, unter II.1.a, m.w.N.).
Ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse sind außer Acht zu lassen (§ 9 Abs. 2 Satz 3 BewG).


24


bb) Eine Preisbildung im gewöhnlichen Geschäftsverkehr kann unter Umständen auch dann anzunehmen sein, wenn
einzelne Merkmale eines freien Marktes nicht in vollem Umfang vorliegen. Es ist also nicht erforderlich, dass es sich
um einen vollkommenen Markt handelt (Daragan in Daragan/Halaczinsky/Riedel, ErbStG, BewG, 4. Aufl., § 9 BewG
Rz 27; Knittel in Stenger/Loose, Bewertungsrecht, § 9 BewG Rz 108). Von einem gewöhnlichen Geschäftsverkehr ist
erst dann nicht mehr auszugehen, wenn die Beschränkungen ihrem Gesamtbild nach marktwirtschaftlichen
Grundsätzen unter Heranziehung der Verkehrsauffassung nicht mehr entsprechen und eine marktwirtschaftliche
Preisbildung erheblich beeinträchtigt haben (Knittel in Stenger/Loose, Bewertungsrecht, § 9 BewG Rz 106).


25
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cc) Ob sich eine Preisbildung im gewöhnlichen Geschäftsverkehr vollzogen hat, gehört zur tatsächlichen Würdigung
des Sachverhalts durch das FG, an die der BFH wie an die ebenfalls festgestellten Anknüpfungstatsachen
grundsätzlich gebunden ist (§ 118 Abs. 2 FGO). Die vom FG aus den festgestellten Tatsachen gezogenen Schlüsse
müssen dabei nicht zwingend, sondern nur möglich sein. Sie dürfen allerdings keine inneren Widersprüche
aufweisen, lückenhaft oder unklar sein oder gegen die Denkgesetze oder gesichertes Erfahrungswissen verstoßen
(BFH-Urteil vom 16.09.2015 - X R 43/12, BFHE 251, 37, BStBl II 2016, 48, Rz 40, m.w.N.).


26


2. Zwar ist das FG zutreffend davon ausgegangen, dass der Substanzwert bei der Ableitung des gemeinen Werts aus
Verkäufen zwischen fremden Dritten nicht die Untergrenze bildet (vgl. BFH-Urteil vom 25.09.2024 - II R 15/21, zur
amtlichen Veröffentlichung bestimmt), es hat jedoch die Voraussetzungen für die Ableitung des gemeinen Werts aus
den 63 Verkäufen von Geschäfts-anteilen nach § 11 Abs. 2 Satz 2 Alternative 1 BewG unzutreffend bejaht.


27


a) Das FG hat angenommen, dass die in Bezug genommenen 63 Verkaufsfälle im gewöhnlichen Geschäftsverkehr
zustande gekommen sind. Der aus den Verkäufen von Geschäftsanteilen in dem Zeitraum vom 05.12.2008 bis zum
27.11.2009 unter Abzug eines Marktwertabschlags von 20 % abgeleitete Wert der den Beigeladenen zu 1. bis 3.
zugewendeten Geschäftsanteile entspreche dem gemeinen Wert der Anteile im Sinne des § 11 Abs. 2 Satz 2 BewG.
Zudem habe der Wirtschaftsprüfer der Klägerin unwidersprochen ausgeführt, dass für die Kaufpreisermittlung im
aktuellen Kapitalmarktumfeld ein Abschlag ("Holding Discount") von 20 % angemessen sei, weil der
Holdingabschlag vergleichbarer Gesellschaften in den letzten drei Jahren durchschnittlich zwischen 20 % und 30 %
betragen habe. Empirische Untersuchungen bei vergleichbaren, börsennotierten Holdinggesellschaften mit Einfluss
ausübenden Familiengesellschaftern hätten ergeben, dass der Börsenwert dieser Gesellschaften regelmäßig unter
dem "Net Asset Value" liege. Die Gesellschafter und die Käufer hätten die von der Zentralabteilung Steuern
ermittelten Werte ohne Zwang und freiwillig annehmen oder ablehnen können. Die Klägerin habe die
Verkaufspreise nach den Richtlinien nicht verbindlich vorgegeben. Dies ergebe sich schon aus der Regelung unter
Ziff. VI. der Richtlinien, nach der für Verkäufe von Geschäftsanteilen "grundsätzlich" der von der Zentralabteilung
Steuern der Klägerin ermittelte gemeine Wert im Sinne des § 11 BewG maßgebend sein sollte. Die Gesellschafter
der Klägerin seien mithin frei gewesen, von diesem lediglich "grundsätzlich" maßgebenden Wert abzuweichen. Aus
der von der Klägerin mit ihrer Klagebegründung übersandten Anlage 2 ergebe sich zudem, dass ihre Gesellschafter
in einer Vielzahl von Fällen tatsächlich von den von der Zentralabteilung Steuern ermittelten Werten abgewichen
seien.


28


b) Diese Ausführungen halten einer revisionsrechtlichen Prüfung nicht stand, da die Feststellungen des FG seine
Schlussfolgerung nicht tragen und das FG nicht alle Umstände des Einzelfalls berücksichtigt hat, die gegen eine
Veräußerung im gewöhnlichen Geschäftsverkehr sprechen.


29


aa) Das FG hat bei seiner Würdigung der Umstände des Einzelfalls außer Betracht gelassen, dass nach Ziff. II der
Richtlinie bei der Veräußerung der Anteile in der Regel ‑‑wie die Klägerin in der Klagebegründung erstinstanzlich
vorgetragen hat‑‑ eine bestimmte Reihenfolge bei den Personen einzuhalten war, denen die Anteile zum Kauf
angeboten wurden. Aufgrund der vorgegebenen Reihenfolge konnte sich ein frei ausgehandelter Preis, der auf
Angebot und Nachfrage beruhte, nicht ohne Weiteres bilden. Dieses Vorgehen schließt es aus, dass sich bei
mehreren Interessenten der Preis aufgrund der dann höheren Nachfrage erhöht und sich damit ein Preis in
Abhängigkeit von Angebot und Nachfrage bildet.


30


bb) Darüber hinaus ist die tatsächliche Würdigung des FG widersprüchlich. Es hat aus der Formulierung, dass den
Verkäufen "grundsätzlich" der von der Zentralabteilung Steuern der Klägerin ermittelte Wert zugrunde zu legen ist,
geschlossen, dass die verkaufswilligen Gesellschafter frei waren, hiervon abzuweichen. Wären die Gesellschafter bei
der Preisbildung jedoch völlig frei gewesen, hätte es einer solchen Regelung in der Richtlinie, die nach der Satzung
die Regeln für eine Zustimmung zum Verkauf bildete, nicht bedurft. Es lag in der Hand des beauftragten
Gesellschafters, bei einer preislichen Abweichung von dem von der Zentralabteilung Steuern ermittelten Wert eine
Ausnahme zuzulassen und die Zustimmung zu erteilen. Im gewöhnlichen Geschäftsverkehr von Anteilen an
Personengesellschaften zwischen fremden Dritten existieren solche Preisbeschränkungen hingegen nicht.


31


cc) Für eine grundsätzliche Beschränkung und gegen eine freie Preisbildung bei den in Bezug genommenen
Verkaufsfällen spricht zudem, dass die Verkaufspreise innerhalb eines bestimmten Zeitraums, wie sich aus der
Anlage 2 der Klagebegründung ergibt, tatsächlich stets dieselben waren. Auch dies hat das FG bei seiner Würdigung
nicht berücksichtigt. Soweit das FG darauf abstellt, dass in 27 Verkaufsfällen von dem Wert der Zentralabteilung
Steuern des aktuellen Monats abgewichen wurde, tragen die Feststellungen des FG nicht die Schlussfolgerung, die
Preise seien deshalb frei ausgehandelt worden. Wie aus der Anlage 2 der Klagebegründung vor dem FG abgeleitet
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werden kann, haben die zugrunde gelegten Werte in dem Großteil dieser Fälle der Höhe nach denen des Vormonats
entsprochen. Es handelte sich somit gleichfalls um einen Wert, den die Zentralabteilung Steuern ermittelt hatte,
und somit nicht um einen frei ausgehandelten Preis. Die Abweichung zum Wert des aktuellen Monats kann sich
daher auch aus dem Auseinanderfallen zwischen Signing und Closing und nicht aus einem frei ausgehandelten Preis
ergeben. In den übrigen Fällen fehlen die Angaben zum Vormonat, so dass auch bei diesen nicht auszuschließen ist,
dass die Abweichung auf dem Auseinanderfallen von Signing und Closing beruht. Solche Beschränkungen bei der
Preisbildung, die zu gleichen Preisen zwischen verschiedenen Käufern und Verkäufern führen, sind einem
gewöhnlichen Geschäftsverkehr bei Anteilen von Personengesellschaften, bei dem sich der Preis unter
marktwirtschaftlichen Bedingungen bildet, in aller Regel fremd.


dd) Eine Ableitung des gemeinen Werts aus den genannten Verkaufsfällen scheidet auch aufgrund des von der
Zentralabteilung Steuern der Klägerin vorgenommenen pauschalen Holdingabschlags in Höhe von 20 % aus. Bei
dem vorgenommenen pauschalen Holdingabschlag handelt es sich um einen preisbildenden Faktor, der mit der
Beschaffenheit der Anteile selbst nichts zu tun hat und daher auszuklammern ist. Wie der Senat in ständiger
Rechtsprechung für die Grundstücksbewertung entschieden hat, müssen die zur Ermittlung des gemeinen Werts (§ 9
Abs. 2 BewG) vorgenommenen Abschläge objektivierbar und wirtschaftsgutbezogen ‑‑also nach der Beschaffenheit
des konkreten Wirtschaftsguts (§ 9 Abs. 2 Satz 1 BewG)‑‑ begründet sein, und zwar nicht nur dem Grunde nach,
sondern auch hinsichtlich der Höhe (vgl. BFH-Urteil vom 15.03.2017 - II R 10/15, BFH/NV 2017, 1153, Rz 18,
m.w.N.). In Bezug auf die Ermittlung des gemeinen Werts von Unternehmensanteilen ergibt sich insoweit kein
Unterschied.
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(1) Der bei der Preisbildung der oben genannten Verkaufsfälle zugrunde gelegte pauschale Abschlag wurde ohne
eine solche Berücksichtigung der konkreten Beschaffenheit des Wirtschaftsguts (§ 9 Abs. 2 Satz 1 BewG) aus einer
rein empirischen Ermittlung des Wirtschaftsprüfers der Klägerin bei vergleichbaren Unternehmen abgeleitet, was
auch dadurch belegt wird, dass der Abschlag im Zeitverlauf gleich geblieben ist. Ein solcher gleichbleibender
Holding- oder Konglomeratsabschlag ist im gewöhnlichen Geschäftsverkehr ‑‑anders als die Klägerin und das FG
meinen‑‑ gerade nicht festzustellen. Ein Holdingabschlag bei börsennotierten Gesellschaften unterliegt ständigen
Veränderungen, da er sich lediglich rechnerisch aus der Differenz zwischen Marktkapitalisierung und dem
jeweiligen "Net Asset Value" ergibt, wie auch der von der Klägerin in Bezug genommene LPX Europe NAV P/D-Index
im Zeitreihenverlauf belegt. Tatsächliche Änderungen bei den wertmindernden Positionen, wie beispielsweise bei
den nicht in der Nettofinanzverschuldung enthaltenen finanziellen Verpflichtungen, die ‑‑wie vom FG
angenommen‑‑ einen Holdingabschlag abbilden sollen, müssten daher im Zeitverlauf zu einer Änderung der Höhe
des Abschlags führen. Ein Marktwertabschlag kann zudem nicht in allen Fällen im gewöhnlichen Geschäftsverkehr
festgestellt werden. So sind Mischkonzerne, wie es die Klägerin ist, gerichtbekannt, bei denen die
Marktkapitalisierung den "Net Asset Value" übersteigt. Es ist daher auch nicht auszuschließen, dass es sich beim
sogenannten Marktwert- oder Konglomeratsabschlag um ein bloßes Kapitalmarktphänomen handelt, der zur
Unterbewertung des jeweiligen Unternehmens führt (vgl. Beschluss des Oberlandesgerichts Stuttgart vom
06.07.2007 - 20 W 5/06, Rz 54, m.w.N.) und gerade nicht den gemeinen Wert der Anteile wiedergibt.
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(2) Zudem kann nicht ausgeschlossen werden, dass mit dem pauschalierten und gleichbleibenden Abschlag
entgegen § 9 Abs. 2 Satz 3, Abs. 3 BewG auch persönliche Verfügungsbeschränkungen mit abgegolten wurden. Wie
vom FG festgestellt, sollte mit dem Abschlag unter anderem die beschränkte Handelbarkeit der Anteile an der
Klägerin erfasst werden. Die im Gesellschaftsvertrag vereinbarten Verfügungsbeschränkungen für die Übertragung
der Geschäftsanteile zählen zu den persönlichen Verhältnissen, die bei der Wertermittlung nicht zu berücksichtigen
sind (ständige Rechtsprechung, z.B. BFH-Urteile vom 19.12.2007 - II R 22/06, BFH/NV 2008, 962, unter II.2.a, m.w.N.;
vom 12.07.2005 - II R 8/04, BFHE 210, 474, BStBl II 2005, 845, unter II.2.).


35


3. Nach den vorgenannten Grundsätzen war die Vorentscheidung aufzuheben.36


4. Der BFH kann auf Basis der Feststellungen des FG in der Sache selbst entscheiden. Die Feststellung des Werts der
Anteile an der Klägerin in Höhe von 510 % ihres Nennwerts unter Zugrundelegung des von der Zentralabteilung
Steuern der Klägerin ermittelten "Net Asset Value" im Feststellungsbescheid vom 06.12.2013 ist rechtmäßig.


37


a) Ein Ansatz der Anteile an der Klägerin durch Ableitung des gemeinen Werts aus zeitnahen Verkäufen unter
fremden Dritten aus den in Bezug genommenen 63 Verkaufsfällen nach § 11 Abs. 2 Satz 2 BewG kommt aus den
unter II.2. dargestellten Gründen nicht in Betracht. Deshalb kann im Streitfall dahinstehen, ob die in Bezug
genommenen Verkaufsfälle zwischen fremden Dritten erfolgten.


38


b) Der von der Kommission gebildete "Net Asset Value" entspricht ‑‑unter den Beteiligten unstreitig‑‑ den39


Seite 6 von 7







Quelle: www.bundesfinanzhof.de


Grundsätzen des § 11 Abs. 2 BewG und kann daher angesetzt werden. Der "Net Asset Value" ist dem Grunde nach
nichts anderes als ein Substanzwert (Creutzmann in Zwirner/Petersen, Handbuch Unternehmensbewertung,
Kap. C. 10., Rz 20). Es sind keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass der so gebildete Wert nicht den
Anforderungen des § 11 Abs. 2 BewG entspräche, sei es, dass es sich dabei um einen Wert nach einer anderen im
gewöhnlichen Geschäftsverkehr üblichen Methode handelt oder um den nach § 11 Abs 2 Satz 3 BewG ermittelten
Substanzwert, der jedenfalls die Untergrenze des nach § 11 Abs 2 Satz 2 Alternative 2 BewG anzusetzenden Werts
bildet.


c) Ob ein Abschlag bei der Ermittlung des Substanzwerts als Mindestwert überhaupt zulässig ist, kann ebenfalls
dahinstehen. Der Abzug eines pauschalen Abschlags ohne Anknüpfung an die konkrete Beschaffenheit des
Wirtschaftsguts ist jedenfalls nicht möglich. Wie vom FG festgestellt wurde, beruht der Abschlag auf empirischen
Ermittlungen des Wirtschaftsprüfers der Klägerin und damit nicht auf einer am konkreten Unternehmen orientierten
Bewertung.


40


d) Da die Revision bereits wegen Verletzung des materiellen Rechts Erfolg hat, kommt es auf die vom FA erhobene
Sachaufklärungsrüge nicht mehr an.


41


5. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 1 FGO.42
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Urteil vom 25. September 2024, II R 15/21
Ableitung des Anteilswerts einer Kapitalgesellschaft aus Verkäufen zwischen fremden Dritten


ECLI:DE:BFH:2024:U.250924.IIR15.21.0


BFH II. Senat


BewG § 9, BewG § 11 Abs 2 S 2, BewG § 11 Abs 2 S 3, GG Art 3 Abs 1


vorgehend FG Münster, 15. April 2021, Az: 3 K 3724/19 F


Leitsätze


1. Der Wert von Anteilen an einer nicht börsennotierten Kapitalgesellschaft ist nicht nach § 11 Abs. 2 Satz 3 des
Bewertungsgesetzes (BewG) auf den Substanzwert begrenzt, wenn eine Ableitung des (niedrigeren) gemeinen Werts aus
Verkäufen unter fremden Dritten, die weniger als ein Jahr zurückliegen, nach § 11 Abs. 2 Satz 2 BewG möglich ist.


2. Zur Ableitung des gemeinen Werts aus Verkäufen zwischen fremden Dritten nach § 11 Abs. 2 Satz 2 BewG können
solche Verkäufe nicht herangezogen werden, bei denen über Jahre hinweg regelmäßig derselbe Preis zugrunde gelegt
wird.


Tenor


Die Revision der Kläger gegen das Urteil des Finanzgerichts Münster vom 15.04.2021 - 3 K 3724/19 F wird als
unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens haben die Kläger zu tragen.


Tatbestand


I.


Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin) zu 1. ist eine GmbH und Familienholdinggesellschaft, die
insbesondere Beteiligungen an anderen Gesellschaften hielt. Das Stammkapital der Klägerin zu 1. betrug … €. Die
Kläger und Revisionskläger zu 2. und 3. (Kläger zu 2. und 3.) sind Erben ihrer am …11.2014 verstorbenen Mutter (M).
M gehörten ca. 9,95 % der Anteile an der Klägerin zu 1. mit einem Nennbetrag von … €.


1


Bereits seit dem Jahr 2009 waren mehrfach Einziehungen von Teilgeschäftsanteilen an der Klägerin zu 1. jeweils zu
einem Einziehungskurs von 400 % des jeweiligen Nennkapitals sowie ein Anteilsverkauf unter Gesellschaftern zu
einem Veräußerungspreis von 400 % des Nennkapitals erfolgt. Im Februar 2015 erfolgten zwei Einziehungen von
Teilgeschäftsanteilen an der Klägerin zu 1. mit einem Nennkapital von jeweils … € zu einem Einziehungskurs von
400 %. Die jeweils verbliebenen Anteile wurden verhältnismäßig aufgestockt. Im Jahr 2018 wurde ein weiterer
Anteil an der Klägerin zu 1. unter Gesellschaftern zu einem Kurs von 380 % des Nennkapitals verkauft.


2


Der Beklagte und Revisionsbeklagte (Finanzamt ‑‑FA‑‑) stellte unter dem Vorbehalt der Nachprüfung mit
Feststellungsbescheid vom 16.11.2015 den Wert der Anteile an der Klägerin zu 1. erklärungsgemäß mit dem
Vierfachen des Nominalwerts auf … € fest. Aufgrund einer Konzernbetriebsprüfung bei der Klägerin zu 1. änderte
das FA die Wertfeststellung unter Ansatz des Substanzwerts und stellte den Wert des Anteils an der Klägerin zu 1.
zuletzt mit Feststellungsbescheid vom 17.10.2019 auf … € fest. Der Bescheid wurde der Klägerin zu 1.
bekanntgegeben.


3


Einspruch und Klage blieben erfolglos. Das Finanzgericht (FG) führte zur Begründung im Wesentlichen aus, dass der
Wert des Anteils zutreffend anhand des Substanzwerts der Gesellschaft nach § 11 Abs. 2 Satz 3 des
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Entscheidungsgründe


II.


Bewertungsgesetzes (BewG) ermittelt worden sei. Es könne dahinstehen, ob die aufgrund in der
Gesellschafterversammlung der Klägerin zu 1. am 07.02.2015 beschlossenen Einziehungen zu einem
Einziehungskurs von 400 % des Nennkapitals als Verkäufe unter fremden Dritten im Sinne des § 11 Abs. 2 Satz 2
BewG angesehen werden könnten. Jedenfalls sei nach § 11 Abs. 2 Satz 3 BewG der Substanzwert stets als
Mindestwert anzusetzen. Das Urteil des FG ist in Entscheidungen der Finanzgerichte 2021, 1177 veröffentlicht.


Mit ihrer Revision rügen die Kläger eine Verletzung von § 11 Abs. 2 Satz 1 BewG. Zur Begründung führen sie im
Wesentlichen aus, dass abweichend von der Würdigung des FG der Substanzwert bei der Ableitung des Werts von
Gesellschaftsanteilen aus Verkäufen unter fremden Dritten im Sinne des § 11 Abs. 2 Satz 1 BewG nicht als
Mindestwert anzusetzen sei. Vielmehr seien die streitgegenständlichen Gesellschaftsanteile an der Klägerin zu 1.
aus dem Einziehungskurs von 400 % des Nennkapitals abzuleiten. Die Einziehung sei ein relevanter Verkauf im
Sinne des § 11 Abs. 2 Satz 2 Alternative 1 BewG. Unerheblich sei, dass der Einziehungskurs nicht für jeden Fall der
Einziehung einzeln ausgehandelt und über Jahre aufgrund der gleichbleibenden Ausschüttungspraxis unverändert
angewandt worden sei, ohne die veränderten Vermögensverhältnisse der Gesellschaft und ihrer
Beteiligungsgesellschaften zu berücksichtigen. Dass die entsprechenden Gesellschafterbeschlüsse zur Einziehung
erst am 07.02.2015 und somit nach dem Bewertungsstichtag, dem …11.2014, stattgefunden hätten, sei
unbeachtlich. Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) dürften auch solche Verkäufe nach dem
Stichtag ausnahmsweise herangezogen werden, bei denen die Einigung über den Kaufpreis bereits vorher
herbeigeführt worden sei. Die Einigung über den Preis der einzuziehenden Teilgeschäftsanteile habe bereits am …
11.2014, also wenige Tage vor dem Bewertungsstichtag, stattgefunden. Letztlich würden Verkäufe zwischen
Gesellschaftern derselben Gesellschaft als im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zustande gekommen und als
Verkäufe zwischen fremden Dritten im Sinne der Norm gelten.


5


Die Kläger beantragen,
die Vorentscheidung aufzuheben und die Feststellungsbescheide jeweils vom 17.10.2019 jeweils in Gestalt der
Einspruchsentscheidung vom 12.11.2019 dahingehend zu ändern, dass der Wert des Anteils an der Klägerin zu 1.
auf … € festgestellt wird.


6


Das FA beantragt,
die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


7


Das FA verweist zur Begründung auf R B 11.3 Abs. 1 Satz 2 der Erbschaftsteuer-Richtlinien (ErbStR) 2011, BStBl I
2011, Sondernr. 1/2011; R B 11.3 Abs. 2 Satz 3 und R B 11.5 Abs. 1 ErbStR 2019, BStBl I 2019, Sondernr. 1/2019. Im
Übrigen seien im Rahmen des § 11 Abs. 2 Satz 2 BewG nur solche Verkäufe maßgeblich, die innerhalb eines Jahres
vor dem Bewertungsstichtag unter fremden Dritten abgeschlossen worden seien. Diese Voraussetzungen seien im
vorliegenden Fall sowohl in zeitlicher als auch in sachlicher Hinsicht nicht erfüllt. Belaufe sich der Substanzwert
‑‑wie hier‑‑ auf ein Vielfaches des vereinbarten Preises, so begründe dies zumindest den Anscheinsbeweis eines
Geschäfts, bei dem sich die Beteiligten nicht wie fremde Dritte gegenüberstehen.


8


Die Revision der Kläger ist unbegründet und war deshalb zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2, 4 der
Finanzgerichtsordnung ‑‑FGO‑‑). Das FG hat im Ergebnis zutreffend die Klage abgewiesen.


9


Zwar ist das FG rechtsfehlerhaft davon ausgegangen, dass der Substanzwert nach § 11 Abs. 2 Satz 3 BewG als
Untergrenze auch auf einen nach § 11 Abs. 2 Satz 2 BewG abgeleiteten Wert aus zeitnahen Verkäufen unter
fremden Dritten Anwendung findet (dazu unter 1.). Das Urteil des FG stellt sich indes aus anderen Gründen als
richtig dar (§ 126 Abs. 4 FGO). Eine Ableitung des gemeinen Werts der Anteile an der Klägerin zu 1. nach § 11 Abs. 2
Satz 2 BewG aus zeitnahen Verkäufen unter Heranziehung eines Einziehungskurses von 400 % des Nennwerts
kommt nicht in Betracht. Die im Feststellungsbescheid vom 17.10.2019 vorgenommene Bewertung der Anteile an
der Klägerin zu 1. nach § 11 Abs. 2 Satz 3 BewG mit dem Substanzwert ist danach rechtmäßig und verletzt die
Kläger zu 2. und 3. nicht in ihren Rechten (dazu unter 2.).


10


1. Das FG hätte nicht dahinstehen lassen dürfen, ob die in der Gesellschafterversammlung der Klägerin zu 1. am
07.02.2015 beschlossenen Einziehungen zu einem Einziehungskurs von 400 % des Nennkapitals als Verkäufe unter
fremden Dritten im Sinne des § 11 Abs. 2 Satz 2 BewG angesehen werden könnten. Denn anders als das FG meint,
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findet der Substanzwert nach § 11 Abs. 2 Satz 3 BewG als Untergrenze auf einen nach § 11 Abs. 2 Satz 2 BewG aus
zeitnahen Verkäufen unter fremden Dritten abgeleiteten Wert keine Anwendung.


a) Nach § 12 Abs. 2 des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes (ErbStG) sind Anteile an
Kapitalgesellschaften, für die ein Wert nach § 151 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 BewG festzustellen ist, mit dem auf den
Bewertungsstichtag (§ 11 ErbStG) festgestellten Wert anzusetzen. Nach § 151 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 BewG ist der Wert
von Anteilen an Kapitalgesellschaften im Sinne des § 11 Abs. 2 BewG gesondert festzustellen (§ 179 der
Abgabenordnung), wenn die Werte für die Erbschaftsteuer von Bedeutung sind. Gemäß § 151 Abs. 1 Satz 2 BewG
trifft das für die Festsetzung der Erbschaftsteuer zuständige Finanzamt die Entscheidung über eine Bedeutung für
die Besteuerung und damit über die Feststellung dem Grunde nach (BFH-Urteil vom 26.07.2023 - II R 35/21, BFHE
281, 131, BStBl II 2024, 118, Rz 15, m.w.N.).


12


b) Nach § 11 Abs. 2 Satz 1 BewG sind Anteile an Kapitalgesellschaften, die ‑‑wie hier‑‑ nicht unter § 11 Abs. 1 BewG
fallen, da sie am Stichtag nicht an einer deutschen Börse zum Handel im regulierten Markt zugelassen sind, mit dem
gemeinen Wert anzusetzen. Lässt sich der gemeine Wert nicht aus Verkäufen unter fremden Dritten ableiten, die
weniger als ein Jahr zurückliegen, so erfolgt die Bewertung der Anteile nach § 11 Abs. 2 Satz 2 BewG unter
Berücksichtigung der Ertragsaussichten der Kapitalgesellschaft oder einer anderen anerkannten, auch im
gewöhnlichen Geschäftsverkehr für nichtsteuerliche Zwecke üblichen Methode; dabei ist die Methode anzuwenden,
die ein Erwerber der Bemessung des Kaufpreises zugrunde legen würde. Nach § 11 Abs. 2 Satz 3 BewG darf die
Summe der gemeinen Werte der zum Betriebsvermögen gehörenden Wirtschaftsgüter und sonstigen aktiven
Ansätze abzüglich der zum Betriebsvermögen gehörenden Schulden und sonstigen Abzüge (Substanzwert) der
Gesellschaft nicht unterschritten werden; die §§ 99 und 103 BewG sind anzuwenden.


13


c) § 11 Abs. 2 BewG ist dahingehend auszulegen, dass eine Begrenzung mit dem Substanzwert nach § 11 Abs. 2
Satz 3 BewG dann nicht erfolgt, wenn eine Ableitung des gemeinen Werts aus Verkäufen unter fremden Dritten, die
weniger als ein Jahr zurückliegen, nach § 11 Abs. 2 Satz 2 BewG möglich ist.


14


Diese Auslegung ist aus teleologischen, systematischen und verfassungsrechtlichen Gründen geboten und
entspricht der weit überwiegenden Meinung in der Literatur (vgl. Dannecker/Rudolf/Risse, Der Betrieb 2015, 1615,
1616; Eisele in Rössler/Troll, BewG, § 11 Rz 26 und 39; Erb/Regierer/Vosseler/Herbst, Bewertung bei Erbschaft und
Schenkung, 3. Kap., Rz 239; Eisele, Neue Wirtschaftsbriefe für Steuer- und Wirtschaftsrecht ‑‑NWB‑‑ 2011, 2782,
2787 f.; Grootens in Lippross/Seibel, Basiskommentar Steuerrecht, Stand 145.01. Lfg. 09/2024, § 11 BewG Rz 61;
Hecht/von Cölln, Betriebs-Berater ‑‑BB‑‑ 2009, 2061, 2062; Immes in Wilms/Jochum, ErbStG/BewG/GrEStG, § 11
BewG Rz 50, Stand 10/2024; Kahle/Hiller/Vogel, Finanz-Rundschau 2012, 789, 796; Kappenberg,
Unternehmensbewertung im Erbschaftsteuerrecht, 2012, S. 140; Kohl/König/Möller, BB 2013, 555, 556; Krause,
NWB Beraterbrief Erben und Vermögen 2011, 416; Kreutziger/Jacobs in Kreutziger/Schaffner/Stephany, BewG,
5. Aufl., § 11 Rz 90; Lorenz, Deutsches Steuerrecht ‑‑DStR‑‑ 2016, 2453; derselbe, Unternehmensbewertung im
Erbschaftsteuerrecht, 2015, S. 171; Mannek in Stenger/Loose, Bewertungsrecht, § 11 BewG Rz 127 f. und 188 f.;
derselbe in von Oertzen/Loose/Stalleiken, Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz, 3. Aufl., § 11 BewG Rz 90;
Pawelzik, Die Unternehmensbesteuerung ‑‑Ubg‑‑ 2010, 883; Schröder, Unternehmensbewertung für Zwecke der
Erbschaft- und Schenkungsteuer, 2014, S. 128 und 283; Piltz, DStR 2008, 745, 747; Riedel in
Daragan/Halaczinsky/Riedel, ErbStG, BewG, 4. Aufl., § 11 BewG Rz 36; S. Viskorf in Viskorf/Schuck/Wälzholz,
Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz, 7. Aufl., § 11 BewG Rz 8 und 82; a.A. Horn in Fischer/Pahlke/Wachter,
ErbStG, 8. Aufl., § 12 Rz 301; Hübner, Ubg 2009, 1, 4; Wollny, Unternehmensbewertung für die Erbschaftsteuer,
2012, Rz 1377) sowie der Ansicht der Finanzverwaltung (R B 11.5 Abs. 1 Satz 2 ErbStR 2019).
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aa) Maßgebend für die Interpretation eines Gesetzes ist der in ihm zum Ausdruck kommende objektivierte Wille des
Gesetzgebers. Dessen Feststellung dienen die Auslegung aus dem Wortlaut der Norm (grammatikalische
Auslegung), aus dem Zusammenhang (systematische Auslegung), aus ihrem Zweck (teleologische Auslegung) sowie
aus den Gesetzesmaterialien und der Entstehungsgeschichte (historische Auslegung); zur Erfassung des Inhalts einer
Norm darf sich der Richter dieser verschiedenen Auslegungsmethoden gleichzeitig und nebeneinander bedienen.
Insbesondere bei der Auslegung einer Norm aus ihrem Wortlaut ist zu berücksichtigen, dass diese nur eine von
mehreren anerkannten Auslegungsmethoden ist, zu denen ‑‑wie ausgeführt‑‑ auch die systematische Auslegung
zählt. Nach Letzterer ist darauf abzustellen, dass einzelne Rechtssätze, die der Gesetzgeber in einen sachlichen
Zusammenhang gebracht hat, grundsätzlich so zu interpretieren sind, dass sie logisch miteinander vereinbar sind.
Ziel jeder Auslegung ist die Feststellung des Inhalts einer Norm, wie er sich aus dem Wortlaut und dem
Sinnzusammenhang ergibt, in den sie hineingestellt ist (BFH-Urteil vom 13.09.2023 - II R 49/21, BFHE 282, 313,
BStBl II 2024, 566, m.w.N., Rz 17).
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bb) Aus dem Wortlaut der Norm (grammatikalische Auslegung) ergibt sich zunächst nicht eindeutig, ob der
Substanzwert nach § 11 Abs. 2 Satz 3 BewG als Untergrenze auch auf eine Ableitung des gemeinen Werts aus
zeitnahen Verkäufen nach § 11 Abs. 2 Satz 2 Alternative 1 BewG Anwendung findet (so auch Bauer/Wartenburger,
MittBayNot 2010, 435, 440; a.A. Hübner, Ubg 2009, 1, 4; Leingärtner/Krumm, Besteuerung der Landwirte, Kap. 49
Rz 40; Piltz, DStR 2008, 745, 747). § 11 Abs. 2 Satz 3 BewG enthält weder eine eindeutige entsprechende
Einschränkung, noch eine klare Aussage dahingehend, dass der Substanzwert als Mindestwert auch bei einer
Bewertung nach § 11 Abs. 2 Satz 2 Alternative 1 BewG anzuwenden ist. Der Wortlaut der Norm lässt beide
Auslegungen zu.
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cc) Auch aus der Gesetzesbegründung (historische Auslegung) lässt sich ‑‑anders als die Kläger und das FG jeweils
für ihre Auffassung meinen‑‑ keine eindeutige Aussage zum Verhältnis des Substanzwerts zur Ableitung des
gemeinen Werts aus zeitnahen Verkäufen entnehmen. Die Gesetzesbegründung ist insoweit widersprüchlich.
Einerseits enthält sie die Aussage, dass der gemeine Wert nicht notierter Anteile an Kapitalgesellschaften in erster
Linie der Preis sei, der bei einer Veräußerung unter fremden Dritten vereinbart wurde. Dabei solle unwiderlegbar
vermutet werden können, dass zeitnahe Verkäufe in der Vergangenheit den zutreffenden Marktwert zum
Bewertungsstichtag richtig widerspiegeln (BTDrucks 16/7918, S. 38). Unabhängig davon, dass sich eine solche
unwiderlegbare Vermutung aus dem Gesetzestext nicht ergibt, steht diese Aussage im Widerspruch zu der weiteren
Aussage in der Gesetzesbegründung, dass die Untergrenze stets der Substanzwert als Mindestwert sei, den ein
Steuerpflichtiger am Markt erzielen könnte (BTDrucks 16/7918, S. 38). Weitere diesen Widerspruch auflösende
Ausführungen enthält die Gesetzesbegründung nicht.
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dd) Dass der Mindestwert nach § 11 Abs. 2 Satz 3 BewG keine Anwendung bei der Ableitung des gemeinen Werts
aus zeitnahen Verkäufen unter fremden Dritten findet, ergibt sich jedoch aus dem Zweck der Norm, den gemeinen
Wert der Anteile an einer Kapitalgesellschaft zu ermitteln (teleologische Auslegung) und aus der inneren Systematik
(systematische Auslegung).
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§ 11 Abs. 2 Satz 1 BewG enthält das Bewertungsziel des Gesetzgebers und entspricht § 9 Abs. 1 BewG sowie den
verfassungsrechtlichen Vorgaben aus Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes, nach denen die einzelnen
Vermögensgegenstände wegen der zugrunde liegenden Belastungsentscheidung des Gesetzgebers bei der
Erbschaft- und Schenkungsteuer mit einem Annäherungswert an den gemeinen Wert zu bewerten sind (Beschluss
des Bundesverfassungsgerichts ‑‑BVerfG‑‑ vom 07.11.2006 - 1 BvL 10/02, BVerfGE 117, 1, BStBl II 2007, 192,
Leitsatz 2.a). Ist die Ableitung des gemeinen Werts aus zeitnahen Verkäufen zwischen fremden Dritten möglich und
damit das verfassungsrechtlich gebotene Bewertungsziel nach § 11 Abs. 2 Satz 1 BewG erreicht, ist kein Grund
ersichtlich den durch Ableitung aus zeitnahen Verkäufen gefundenen gemeinen Wert durch einen anderen,
namentlich höheren Substanzwert nach § 11 Abs. 2 Satz 3 BewG zu ersetzen.
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Die vom FG vorgenommene Auslegung der Norm widerspricht auch dem verfassungsrechtlichen Gebot, alle
Vermögensgegenstände in einem Annäherungswert an den gemeinen Wert zu bewerten. Sie ist nicht zulässig, wenn
‑‑wie hier‑‑ eine nach den anerkannten Auslegungsgrundsätzen zulässige und mit der Verfassung zu vereinbarende
Auslegung möglich ist (verfassungskonforme Auslegung). Das Gebot verfassungskonformer Gesetzesauslegung
verlangt, von mehreren möglichen Normdeutungen, die teils zu einem verfassungswidrigen, teils zu einem
verfassungsmäßigen Ergebnis führen, diejenige vorzuziehen, die mit dem Grundgesetz in Einklang steht (ständige
Rechtsprechung, vgl. BVerfG-Beschluss vom 28.11.2023 - 2 BvL 8/13, BVerfGE 168, 1, m.w.N., Rz 193).
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2. Das FG ist von anderen Rechtsgrundsätzen ausgegangen. Dies führt jedoch nicht zur Aufhebung der Entscheidung
und Zurückverweisung an das FG, da sich die Entscheidung aus anderen Gründen als richtig darstellt (§ 126 Abs. 4
FGO).
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Ein Ansatz der Anteile an der Klägerin zu 1. mit einem Einziehungskurs in Höhe von 400 % des Nennkapitals als
Ableitung des gemeinen Werts aus zeitnahen Verkäufen unter fremden Dritten nach § 11 Abs. 2 Satz 2 BewG kommt
nicht in Betracht, so dass nach § 11 Abs. 2 Satz 3 BewG der Substanzwert als Mindestwert anzusetzen ist.
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a) Maßgebend für die Ableitung des gemeinen Werts von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft nach § 11 Abs. 2
Satz 2 Alternative 1 BewG ist der Preis, der bei einer Veräußerung im gewöhnlichen Geschäftsverkehr (§ 9 Abs. 2
Satz 1 BewG) tatsächlich erzielt wurde (BFH-Urteil vom 22.01.2009 - II R 43/07, BFHE 224, 272, BStBl II 2009, 444,
m.w.N., unter II.1.a). Gewöhnlicher Geschäftsverkehr ist der Handel, der sich nach den marktwirtschaftlichen
Grundsätzen von Angebot und Nachfrage vollzieht und bei dem jeder Vertragspartner ohne Zwang und nicht aus
Not, sondern freiwillig in Wahrung seiner eigenen Interessen zu handeln in der Lage ist (ständige Rechtsprechung,
vgl. BFH-Urteil vom 14.10.2020 - II R 7/18, BFHE 271, 190, BStBl II 2021, 665, m.w.N., Rz 28).
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b) Ob die Parteien einen Preis vereinbart haben, der demjenigen im gewöhnlichen Geschäftsverkehr entspricht, ist
nach ständiger Rechtsprechung nach den Gesamtumständen des Einzelfalles unter Heranziehung objektiver
Wertmaßstäbe zu entscheiden, zu denen vor allem das Gesamtvermögen und die Ertragsaussichten gehören. Bei der
Ableitung des gemeinen Werts sind alle Umstände, die den Preis beeinflussen, zu berücksichtigen (§ 9 Abs. 2 Satz 2
BewG). Auszuklammern sind dabei solche preisbildenden Faktoren, die mit der Beschaffenheit der Anteile selbst
nichts zu tun haben (BFH-Urteil vom 14.07.2009 - IX R 6/09, BFH/NV 2010, 397, m.w.N., unter II.1.a).
Ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse sind außer Acht zu lassen (§ 9 Abs. 2 Satz 3 BewG).
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c) Wie der Senat bereits für § 11 Abs. 2 Satz 2 BewG a.F. entschieden hat, können zur Ableitung des gemeinen Werts
aus Verkäufen zwischen fremden Dritten solche Verkäufe nicht herangezogen werden, bei denen regelmäßig
derselbe Preis (insbesondere der Nominalwert) zugrunde gelegt wird. Ein solcher Ansatz zeigt, dass die Beteiligten
den Preis gerade nicht unter den Bedingungen des gewöhnlichen Geschäftsverkehrs nach den marktwirtschaftlichen
Grundsätzen von Angebot und Nachfrage unter Heranziehung objektiver Wertmaßstäbe, zu denen vor allem das
Gesamtvermögen und die Ertragsaussichten gehören, gebildet haben (vgl. BFH-Urteil vom 15.07.1998 - II R 23/97,
BFH/NV 1998, 1463, m.w.N., unter II.1.). Dies gilt auch, wenn ein Preis regelmäßig gleichbleibend angesetzt wird,
der sich als ein Vielfaches des Nominalwerts darstellt.
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d) Nach diesen Grundsätzen kommt eine Ableitung des gemeinen Werts der Anteile an der Klägerin zu 1. aus dem
Einziehungskurs in Höhe von 400 % des Nennkapitals nicht in Betracht.
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aa) Wie zwischen den Beteiligten unstreitig ist und die Kläger selbst vortragen, wurde der Einziehungskurs nicht für
jeden Einzelfall einzeln ausgehandelt, sondern über Jahre hinweg aufgrund der unveränderten Ausschüttungspraxis
der Klägerin zu 1. gleichbleibend angesetzt, ohne die veränderten Vermögensverhältnisse der Gesellschaft und ihrer
Beteiligungsgesellschaften zu berücksichtigen.
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bb) Dass sich der Kaufpreis nicht an den veränderten Vermögensverhältnissen orientiert hat, folgt auch aus dem aus
objektiven Gründen nicht erklärbaren erheblichen Missverhältnis zu dem das Gesamtvermögen der Gesellschaft
abbildenden Substanzwert. Der Substanzwert der Klägerin zu 1. liegt mehr als das 6-fache über dem sich aus dem
Einziehungskurs ergebenden Wert.
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cc) Anders als die Kläger meinen, kann die Nichtberücksichtigung der Vermögensverhältnisse der Klägerin zu 1.
auch nicht deshalb in den Hintergrund treten, weil eine Zwangslage bei den freiwilligen Einziehungen der Anteile
an der Klägerin zu 1. nicht erkennbar gewesen sei. Dass die Beteiligten im gewöhnlichen Geschäftsverkehr ohne
Zwang und nicht aus Not gehandelt haben, sondern freiwillig in Wahrung ihrer eigenen Interessen zu handeln in
der Lage sein müssen, stellt nur eine Voraussetzung für die Annahme einer freien Preisbildung im gewöhnlichen
Geschäftsverkehr dar. Hinzutreten muss ein Handel, bei dem sich der Preis nach marktwirtschaftlichen Grundsätzen
von Angebot und Nachfrage unter Heranziehung objektiver Wertmaßstäbe, zu denen vor allem das
Gesamtvermögen und die Ertragsaussichten gehören, gebildet hat, was vorliegend gerade nicht der Fall war.
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dd) Da eine Ableitung des gemeinen Werts aus dem Einziehungskurs von 400 % des Nennkapitals der Klägerin zu 1.
nicht in Betracht kommt, kann dahingestellt bleiben, ob die Einigung zu den Einziehungen vom 07.02.2015
rechtzeitig und zwischen fremden Dritten erfolgte.
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e) Der Ansatz des Substanzwerts nach § 11 Abs. 2 Satz 3 BewG verletzt die Kläger zu 2. und 3. jedenfalls im
Ergebnis nicht in ihren Rechten. Ist eine Ableitung des gemeinen Werts aus Verkäufen zwischen fremden Dritten,
die weniger als ein Jahr zurückliegen, nicht möglich, so ist nach § 11 Abs. 2 Satz 2 BewG der gemeine Wert unter
Berücksichtigung der Ertragsaussichten der Kapitalgesellschaft oder einer anderen anerkannten, auch im
gewöhnlichen Geschäftsverkehr für nichtsteuerliche Zwecke üblichen Methode zu ermitteln. Ob der Substanzwert
nach § 11 Abs. 2 Satz 3 BewG eine andere im Geschäftsverkehr anerkannte Methode im Sinne des § 11 Abs. 2 Satz 2
BewG ist (vgl. dazu "Grundsätze zur Durchführung von Unternehmensbewertungen" des Instituts der
Wirtschaftsprüfer Standard 1 i.d.F. 2008, Rz 6; Mannek in von Oertzen/Loose/Stalleiken, Erbschaftsteuer- und
Schenkungsteuergesetz, 3. Aufl., § 11 BewG Rz 76; Wollny, DStR 2012, 766, 769, m.w.N.), kann dahinstehen.
Jedenfalls darf ein nach § 11 Abs. 2 Satz 2 BewG ermittelter Wert den Substanzwert nach § 11 Abs. 2 Satz 3 BewG
nicht unterschreiten. Ein nach § 11 Abs. 2 Satz 2 BewG ermittelter Wert könnte daher nur gleich hoch oder höher
sein als der Substanzwert nach § 11 Abs. 2 Satz 3 BewG. Der Ansatz eines höheren Werts als der festgestellte Wert
der Anteile an der Klägerin zu 1. ist wegen des im gerichtlichen Verfahren geltenden Verböserungsverbots jedoch
nicht möglich (vgl. BFH-Urteil vom 05.12.2019 - II R 41/16, BFHE 267, 275, BStBl II 2020, 741, Rz 21).
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3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.33
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